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1. Rahmenbedingungen und 
zielvorgaben

1.1 Ausgangslage

Die	 Stadt	 Schwabach	 hat	 in	 einer	
Vereinbarung mit der VGN GmbH 
vom 16�10�2008 die Verbundge-
sellschaft beauftragt, den Nahver-
kehrsplan (NVP) zu erstellen und 
regelmäßig fortzuschreiben� Die 
letzte Fortschreibung des Nahver-
kehrsplans	 wurde	 im	 August	 2016	
erarbeitet.	Im	Juli	2018	fand	die	Teil-
fortschreibung „Barrierefreiheit“ statt�

Am	29.09.2021	wurde	die	aktuelle	
Fortschreibung des Nahverkehrs- 
plans mit der Auftaktsitzung begon-
nen�

1.2 Gesetzliche Rahmenbe-
dingungen

Seit 1996 sind die Landkreise und 
kreisfreien Städte in Bayern Auf-
gabenträger für den allgemeinen 
Öffentlichen	 Personennahverkehr	
(ÖPNV)1�

Der Aufgabenträger ist für die 
Sicherstellung einer ausreichenden 
Bedienung der Bevölkerung mit Ver-
kehrsleistungen im ÖPNV zuständig� 
Er	„definiert	dazu	die	Anforderungen	
an Umfang und Qualität des Verkehr-
sangebotes,	 dessen	 Umweltqualität	
sowie	die	Vorgaben	für	die	verkehrs-
mittelübergreifende	 Integration	 der	
Verkehrsleistungen in der Regel in 
einem Nahverkehrsplan“2� Dieser 

1 vgl� Gesetz zur Regionalisierung des 
öffentlichen	 Personennahverkehrs					
(RegG), Personenbeförderungsge-
setz (PBefG)	sowie	Gesetz	über	den	
öffentlichen	 Personennahverkehr	
(BayÖPNVG)

2 PBefG §8 Abs� 3

ist	ein	unerlässliches	Instrument	zur	
Gestaltung des allgemeinen ÖPNV 
und bildet den Rahmen für die Ent-
wicklung	 des	 ÖPNV-Angebotes.	
Dabei	ist	die	Definition	der	sogenann-
ten Ausreichenden Verkehrsbedie-
nung ein zentrales Element�

„Die	Genehmigungsbehörde	wirkt	
im Rahmen ihrer Befugnisse (…) 
und	unter	Beachtung	des	Interesses	
an	 einer	 wirtschaftlichen	 Verkehrs-
gestaltung an der Erfüllung der dem 
Aufgabenträger (���) obliegenden 
Aufgabe mit� Sie hat hierbei einen 
Nahverkehrsplan zu berücksichtigen, 
der unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 3 Satz 6 PBefG3 zustande 
gekommen ist und vorhandene Ver-
kehrsstrukturen beachtet�“4 

Das Bayerische ÖPNV-Gesetz 
legt fest, dass „die Planung, Orga-
nisation und Sicherstellung des 
allgemeinen	 Öffentlichen	 Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) eine frei-
willige	Aufgabe	 der	 Landkreise	 und	
kreisfreien Gemeinden im eigenen 
Wirkungskreis ist� Sie führen diese 
Aufgaben in den Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit durch�“5 Hingegen ist 
der „Schienenpersonennahverkehr 

3 „Bei der Aufstellung des Nahverkehrs- 
plans sind die vorhandenen Unterneh-
mer	 frühzeitig	 zu	 beteiligen;	 soweit	
vorhanden sind Behindertenbeauf-
tragte oder Behindertenbeiräte, Ver-
bände der in ihrer Mobilität oder sen-
sorisch eingeschränkten Fahrgäste 
und Fahrgastverbände anzuhören� 
Ihre	Interessen	sind	angemessen	und	
diskriminierungsfrei zu berücksichti-
gen�“

4 PBefG §8 Abs� 3a Satz 1
5 BayÖPNVG Art� 8 Abs� 1

(SPNV) (���) Aufgabe des Freistaates 
Bayern“�6

Mit	 der	 im	 Jahre	 1998	 veröffent-
lichten leitlinie zur Nahverkehrs- 
planung (LzN) hat das damalige 
Bayerische Staatsministerium für 
Wirtschaft,	Infrastruktur,	Verkehr	und	
Technologie den Aufgabenträgern/
Planern inhaltliche und organisato-
rische Handlungsempfehlungen für 
die Erstellung von Nahverkehrsplä-
nen an die Hand gegeben� Diese ent-
hält	konkrete	Planungs-	und	Bewer-
tungskriterien	 sowie	 Empfehlungen	
zu	 Grenzwerten	 (Mindestanforde-
rungen	an	den	ÖPNV)	und	Richtwer-
ten (guter ÖPNV-Standard) für das 
ÖPNV-Angebot� Damit „(���) sollen 
Hinweise	 zum	Begriff	 ‚ausreichende	
Verkehrsbedienung’ im Sinne des 
§ 8 Abs� 3 Satz 1 PBefG gegeben 
werden.	Ob	eine	‚ausreichende	Ver-
kehrsbedienung’ gegeben ist, ist in 
jedem Einzelfall zu entscheiden�“7  
Wesentliche Kriterien beziehen sich 
beispielsweise	 auf	 Merkmale	 wie	
ÖPNV-Erschließung, Erreichbarkeit 
und	 Bedienungshäufigkeit.	 Hierbei	
überlässt der Gesetzgeber den Auf-
gabenträgern bei der Auslegung der 
Empfehlungen relativ große Spiel-
räume�

Diese	 Kriterien	 wurden	 für	 die	
Stadt	 Schwabach	 von	 einer	 inter-
fraktionellen Arbeitsgruppe, in der 
neben der Politik auch Vertreter der 
Verwaltung	sowie	der	Verkehrsunter-
nehmer,	die	in	der	Stadt	Schwabach	
eine Linie betreiben, vertreten sind, 
erörtert	und	Vorgaben	für	die	Bewer-

6 BayÖPNVG Art� 15 Abs� 1
7 Bayerische Leitlinie zu Nahverkehrs- 

planung, Anhang C, C1
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tung	 der	 ÖPNV-Situation	 (Ist-Zu-
stand) festgelegt�

In	 Weiterführung	 des	 Rechtsge-
dankens des PBefG § 8 Abs� 4 (1), 
wonach	 Verkehrsleistungen	 im	
ÖPNV	 vorrangig	 ohne	 finanzielle	
Ausgleichsleistungen zu betreiben 
sind,	bleibt	auch	bei	Anwendung	der	
Verordnung (EG) 1370/2007 das 
Primat	 der	 „eigenwirtschaftlichen	
Verkehre“ erhalten�8 Die Verordnung 
(EG) 1370/2007 kommt insbeson-
dere	 dann	 zur	 Anwendung,	 wenn	
die	öffentliche	Hand	durch	finanzielle	
Ausgleichsleistungen zur Erfüllung 
gemeinwirtschaftlicher	 Verpflich-
tungen in den ÖPNV intervenieren 
möchte	 (öffentliche	 Dienstleistungs-
aufträge), um das Kriterium der Aus-
reichenden Verkehrsbedienung zu 
erfüllen� Mit anderen Worten: eine 
gemeinwirtschaftliche	 Leistungssi-
cherung ist grundsätzlich erst dann 
geboten,	 wenn	 die	 im	 Nahverkehr-
splan	 definierte	 ausreichende	 Ver-
kehrsbedienung	durch	ein	eigenwirt-
schaftliches Verkehrsangebot nicht 
möglich ist�

1.3 Gültigkeit

Der Gültigkeitsbereich des Nahver-
kehrsplans ist auf den Zuständig-
keitsbereich der Stadt und der dort 
verkehrenden Linien begrenzt�

Im	 „lokalen	 ÖPNV“	 haben	 die	
Aufgabenträger	die	Planungs-	sowie	
Realisierungskompetenz�

Im	 „regionalen	 ÖPNV“	 hat	 der	
Zweckverband	 Verkehrsverbund	
Großraum Nürnberg (ZVGN) die 
„Aufgabe der regionalen Nahver-
kehrsplanung“, insbesondere mit fol-
genden	Inhalten:

 ■ Erstellung des regionalen Nah-
verkehrsplans (RNVP)

 ■ Abstimmung der Nahverkehr-
splanung der Verbandsmitglieder

 ■ Mitwirkung	 bei	 der	 SPNV-Pla-
nung

8	 vgl.	 Bayerische	 Leitlinien	 zur	Anwen-
dung der Verordnung (EG) Nr� 
1370/2007,	Ziffer	3.4

 ■ Infrastrukturplanung
 ■ Objektplanung und Stellung-
nahme zur Bauleitplanung

Der Regionale Nahverkehrsplan 
wurde	 vom	 ZVGN	 in	Auftrag	 gege-
ben	 und	 wird	 von	 der	 VGN	 GmbH	
in	Modulen	erarbeitet.	Diese	fließen	
als	 Selbstverpflichtung	 in	 die	 loka-
len Nahverkehrspläne der einzelnen 
Aufgabenträger mit ein�

Seine Wirkung für den VGN 
erfolgt nicht als eigenständiger Nah-
verkehrsplan – er ist vielmehr Aus-
druck der inhaltlichen Abstimmung 
der Aufgabenträger im ZVGN unter-
einander� Darüber hinaus bietet der 
RNVP den im ZVGN zusammenge-
schlossenen Aufgabenträgern die 
Möglichkeit grundsätzliche Abspra-
chen und Zielsetzungen hinsichtlich 
einer	gemeinsamen	Entwicklung	des	
öffentlichen	 Personennahverkehrs	
im	VGN	zu	treffen	und	umzusetzen.	
So	enthält	er	beispielsweise	gemein-
same	 Produktdefinitionen	 und	 Qua-
litätsstandards� Auch grenzübergrei-
fende	 Linien	werden	 im	Regionalen	
Nahverkehrsplan formal behandelt� 
Davon	 betroffene	 Linien	 bedürfen	
einer	weiteren	Untersuchung,	insbe-
sondere bei überregionaler Funktion� 
Die Realisierung dieser Planungen 
liegt	jedoch	weiterhin	bei	den	Aufga-
benträgern des ÖPNV�

Der Nahverkehrsplan bleibt bis 
zu seiner Fortschreibung gültig� Laut 
Art� 13 Abs� 2 Satz 3 BayÖPNVG 
ist der Nahverkehrsplan in regelmä-
ßigen Zeitabständen zu überprüfen 
und bei Bedarf fortzuschreiben� Es 
ist nach der Leitlinie zur Nahverkehr-
splanung aufgrund der Verfügbarkeit 
von	 Rahmendaten	 zweckmäßig,	
einen	Zeitabstand	von	rund	5	Jahren	
zu	wählen.

1.4 zielvorgaben

Die Zielvorgaben leiten sich primär 
aus den gesetzlichen Grundlagen 
des Personenbeförderungsgesetzes 
(§ 8 Abs� 3 PBefG) und dem Gesetz 
über	 den	 öffentlichen	 Personen-
nahverkehr in Bayern (Art� 2, 4, 13 
BayÖPNVG)	ab.	Diese	Ziele	werden	

entsprechend der gesetzlichen Vor-
gaben	 differenziert	 und	 um	 eigene	
Schwerpunktsetzungen	ergänzt.

Ausreichende Verkehrsbedienung
Mit der Festlegung einer „Ausrei-
chenden Verkehrsbedienung“ im 
allgemeinen	 öffentlichen	 Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) trägt die 
Stadt	 Schwabach	 im	 Rahmen	 ihrer	
Daseinsvorsorge	 zur	 Schaffung	
gleichwertiger	 Lebensbedingungen	
bei� Hierbei soll die Mobilität aller 
Bevölkerungsgruppen sichergestellt 
und damit den Vorgaben des Art� 4 
BayÖPNVG9 Rechnung getragen 
werden.	 Dabei	 ist	 zu	 berücksichti-
gen,	 dass	 ein	 Großteil	 der	 Schwa-
bacher Bevölkerung in einem dicht 
besiedelten	 Gebiet	 um	 die	 Schwa-
bacher	Innenstadt	und	die	Bahn-Hal-
tepunkte	 wohnt	 und	 arbeitet10,	 was	
dem Fahrgastpotenzial im Linien-
busverkehr natürliche Grenzen setzt 
(attraktive Reisezeiten mit dem Rad 
oder zu Fuß)� Die peripher gelege-
nen Stadtteile bieten mit Ausnahme 
von Wolkersdorf aufgrund der nied-
rigen	 Einwohnerzahl	 nur	 geringes	
Fahrgastpotential�

Als Ausreichende Verkehrsbedie-
nung entsprechend der Bayerischen 
Leitlinie zur Nahverkehrsplanung 
wird	als	ÖPNV-Standard	der	modifi-
zierte Richtwert (guter ÖPNV-Stan-
dard)	 festgelegt.	 In	 einem	 ersten	
Schritt zu diesem Ziel soll im Stadt-
gebiet	 der	 Grenzwert	 (Mindeststan-
dard)	sichergestellt	werden.

Ausbau des umweltverbundes
Für	die	künftige	Verkehrsentwicklung	
soll	 der	 Anteil	 des	 Umweltverbun-
des11 am innerstädtischen Verkehr 

9	 Der	 öffentliche	 Personennahverkehr	
soll	 mit	 Fahrzeugen	 bedient	 werden,	
die	 bei	 der	 Beschaffung	 dem	 Stand	
der Technik und den Belangen des 
Umweltschutzes	 sowie	 den	 Anforde-
rungen	an	Sicherheit,	Bequemlichkeit,	
Verkehrsbeschleunigung und Auf-
wandssenkung	entsprechen.

10	80%	der	Bevölkerung	wohnt	in	einem	
Umkreis	 von	 1,5	 km	 um	 die	 Innen-
stadt�

11 ÖPNV-, Fußgänger- und Fahrradver-
kehr
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gesichert	und	weiter	ausgebaut	wer-
den, um eine Reduktion von CO2 
und	anderen	Luftschadstoffen	sowie	
einer Lärmminderung in der Stadt zu 
erreichen.	Dies	wurde	auch	im	integ-
rierten Klimaschutzkonzept der Stadt 
Schwabach	 festgehalten.	 Nachfra-
gesteigerungen im ÖPNV sind durch 
geeignete Maßnahmen in der Stadt-
planung	und	eine	Weiterentwicklung	
des Angebots anzustreben� Eine 
Steigerung der Nachfrage im ÖPNV 
soll jedoch nicht mit einer Verringe-
rung des Anteils an Fußgängern und 
Fahrradfahrern	erkauft	werden.	Viel-
mehr	ist	eine	Stärkung	des	Umwelt-
verbundes insgesamt anzustreben�

Bedienungsstandards und Ange-
botsgestaltung
Vorrangig soll der ÖPNV für den 
Schüler- und Berufsverkehr als mög-
liche Alternative zum motorisierten 
Individualverkehr	 dienen	 (d.h.	 auch	
in den Ferien ist für den Berufsver-
kehr	 ein	 attraktives	 Angebot	 zwin-
gend	notwendig).

Das Angebot soll darüber hinaus 
den Versorgungsverkehr (Einkauf, 
Behörden-,	Arztbesuche	 etc.)	 sowie	
den Freizeitverkehr entsprechend 
der Nachfrage abdecken�

Der ÖPNV soll insbesondere für 
mobilitätseingeschränkte Personen 
zur Verfügung stehen, um diesen 
im	Sinne	der	sozialen	Inklusion	eine	
möglichst attraktive Alternative bei 
den Verkehrsmitteln zu ermöglichen�

In	 Gebieten	 und	 zu	 Verkehrszei-
ten	 mit	 schwacher	 Nachfrage	 sind	
bedarfsgesteuerte Verkehre (AST, 
Rufbus, On-Demand) anzustreben�

Im	 Interesse	 eines	 einheitlichen,	
gut merkbaren Angebots und einer 
Optimierung der Anschlüsse ist bei 
der Angebotsgestaltung ein einheit-
liches Taktmuster – insbesondere 
auch im Hinblick auf schienengebun-
dene Verkehrsmittel – anzustreben� 
Einem stabilen Fahrplan ist im Sinne 
der Attraktivität des Gesamt-ÖPNV 
der Vorrang zu geben vor einer theo-
retisch kurzen Reisezeit, die aber oft 
nicht	eingehalten	werden	kann.

Reine Schülerfahrten sollten, 
sofern sie stark vom Linienverlauf 
des	 Taktverkehrs	 abweichen,	 zur	

besseren Lesbarkeit der Fahrpläne 
eine eigene Liniennummer erhalten�

Barrierefreiheit
In	 der	 Neufassung	 des	 PBefG	 vom	
01�01�2013 hat der Nahverkehrsplan 
„die Belange der in ihrer Mobilität 
oder sensorisch eingeschränkten 
Menschen mit dem Ziel zu berück-
sichtigen,	für	die	Nutzung	des	öffentli-
chen Personennahverkehrs bis zum 
1. Januar 2022 eine vollständige 
Barrierefreiheit zu erreichen (PBefG 
§ 8 Abs� 3)� Die (…) genannte Frist 
gilt nicht, sofern in dem Nahverkehr-
splan Ausnahmen konkret benannt 
und	 begründet	 werden.	 Im	 Nahver-
kehrsplan	 werden	 Aussagen	 über	
zeitliche Vorgaben und erforderliche 
Maßnahmen	 getroffen.	 Bei	 der	Auf-
stellung des Nahverkehrsplans (…) 
sind Behindertenbeauftragte oder 
Behindertenbeiräte,

Verbände der in ihrer Mobilität 
oder sensorisch eingeschränkten 
Fahrgäste und Fahrgastverbände 
anzuhören.	 Ihre	 Interessen	 sind	
angemessen und diskriminierungs-
frei zu berücksichtigen�“

Die ad-hoc-Arbeitsgruppe der 
Bundesarbeitsgemeinschaft ÖPNV 
der kommunalen Spitzenverbände 
(Ad-hoc-AG ÖPNV) hält in ihrer 
Schrift „Vollständige Barrierefreiheit 
im ÖPNV“12 fest, dass die Aufga-
benträger	 die	 Pflicht	 haben,	 „sich	
mit der gesetzlichen Zielbestimmung 
zu befassen, die Belange der Barri-
erefreiheit bei der Aufstellung eines 
Nahverkehrsplanes (NVP) ange-
messen und diskriminierungsfrei zu 
berücksichtigen und dabei die Ver-
bände, Beauftragten und Beiräte der 
Betroffenen	 anzuhören.	 Kommen	
sie	der	Pflicht	nach,	sind	sie	keinem	
erhöhten Klagerisiko ausgesetzt� 
Nahverkehrspläne haben keinen 
verbindlichen Rechtscharakter und 
es gibt keinen subjektiven Anspruch 
auf die Umsetzung einzelner Maß-
nahmen�“

12 ad-hoc-AG der BAG ÖPNV: Vollstän-
dige Barrierefreiheit im ÖPNV� Hin-
weise	 für	 die	 ÖPNV-Aufgabenträger	
zum Umgang mit der Zielbestimmung 
des novellierten PBefG, 09/2014�

„Der Gesetzgeber hat mit der 
Zielbestimmung eines barrierefreien 
ÖPNV bis 2022 keine neuen tech-
nischen	 Anforderungen	 definiert:	
„Barrierefreiheit“	 bleibt	 auch	 weiter	
ein Prozess der Annäherung an ein 
Ideal	und	ein	Kompromiss	zwischen	
den Bedürfnissen unterschiedlicher 
Gruppen von Menschen� Eine Frei-
heit von Hemmnissen für alle For-
men von Behinderungen ist realisti-
scher Weise nicht zu erreichen�“

Bei der Maßgabe zur vollständi-
gen Barrierefreiheit im ÖPNV muss 
das Gesamtsystem ÖPNV betrach-
tet	 werden.	 Hierzu	 zählt	 neben	 der	
Infrastruktur und den Fahrzeugen 
auch die Information der Fahrgäste�

Die	 Stadt	 Schwabach	 schließt	
sich diesen Formulierungen der 
Ad-hoc-AG ÖPNV an�

Die Umsetzung der barriere-
freien	 Information	 der	 Fahrgäste	
soll vor allem durch eine Anpassung 
der	 Internetauskunft	 sowie	 mobiler	
Endgeräte erfolgen� Dieses Aufga-
benfeld kann nicht von der Stadt 
Schwabach	 alleine	 umgesetzt	 wer-
den,	sondern	wird	für	alle	Aufgaben-
träger im Verbundgebiet durch die 
Verbundgesellschaft realisiert� Die 
Information	vor	Ort	an	der	Haltestelle	
und im Fahrzeug muss jedoch vom 
Aufgabenträger im Nahverkehrsplan 
behandelt	 und	 definiert	werden	 und	
soll im Rahmen des barrierefreien 
Ausbaus	der	Infrastruktur	umgesetzt	
werden.	Daher	legt	der	Aufgabenträ-
ger im Nahverkehrsplan vorrangig 
Kriterien für den barrierefreien Aus-
bau der Haltestelleninfrastruktur und 
der Fahrzeuge fest� 

Hierzu	 wurden	 in	 der	 Teilfort-
schreibung 2018 alle Haltestellen 
im Stadtgebiet untersucht und eine 
Priorisierung für den Umbau der Hal-
testellen festgelegt� Auch die übrigen 
Aspekte	wie	Fahrzeuge,	Information	
und	 Kommunikation	 sowie	 Betrieb	
und	Unterhaltung,	die	neben	der	Inf-
rastruktur Voraussetzung für einen 
barrierefreien Zugang aller Perso-
nen	 zum	 öffentlichen	 Nahverkehr	
sind,	 wurden	 untersucht	 und	 eine	
Priorisierung der Maßnahmen fest-
gelegt� Sollten bis 2022 neue Busse 
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beschafft	 werden	 oder	 Haltestellen	
neu	 eingerichtet	 werden,	 ist	 schon	
jetzt darauf zu achten, dass eine 
weitestgehende	 Barrierefreiheit	 im	
ÖPNV	 hergestellt	 wird.	 Notwendige	
Ausnahmen hiervon müssen konkret 
benannt	und	begründet	werden.	Auf	
die Maßnahmen und deren Priorisie-
rung	wird	in	Kapitel „6. Maßnahmen-
paket“ auf Seite 29 näher einge-
gangen�

Infrastruktur und Beschleunigung
Die Haltestelleneinrichtungen müs-
sen den VGN-Standard erfüllen und 
sollen bei entsprechendem Fahr-
gastaufkommen einen Wetterschutz 
bieten.	 Hierzu	 wurde	 ein	 Priorirä-
tenkonzept	 von	 der	 Stadt	 Schwa-
bach erstellt� Vor allem Haltestellen, 
die	 stärker	 frequentiert	 sind	 und	
besonders für Ortsunkundige rele-
vant sind, sollten über den reinen 
Fahrplan	 hinaus	 weitere	 Informati-
onsangebote	(wie	bspw.	das	Linien-
netz) zur Orientierung enthalten13�  
Hierfür ist ein Fahrplankasten, der 
von seiner Größe und Gestaltung die 
Anbringung und den Aushang der 
dargestellten	 Informationen	 ermög-
licht, vorzuhalten� Der Aushang ist so 
anzubringen, dass er für den durch-
schnittlichen	 Nutzer	 ohne	 weiteres	
einsehbar ist vorzuhalten�

Bei Straßenumbauten oder barri-
erefreiem Haltestellenausbau sollte 
darauf	 geachtet	 werden,	 in	 Zukunft	
zur Beschleunigung des ÖPNV – 
wo	möglich	–	Buskaps	an	Stelle	von	
Bushaltebuchten zu errichten� Aus-
nahmen ergeben sich an Haltestel-
len, bei denen es regelmäßig zu län-
geren Wartezeiten kommt (z� B� vor 
Schulen oder an Endhaltestellen)�

Zur	 weiteren	 Beschleunigung	
sollten auch zusätzliche Vorrang-
schaltungen für Busse an Lichtsig-
nalanlagen	 geprüft	 und	 wo	 sinnvoll	
umgesetzt	 werden	 sowie	 Vorfahrt-
regelungen	 entlang	 der	 Linienwege	
geändert oder reine Busspuren 
geschaffen	 werden.	 Hierbei	 ist	 dar-
auf zu achten, dass Fußgängern und 

13 Als Orientierung können dabei die 
vom	 VDV	 definierten	 Standards	 für	
Stadtverkehre dienen�

Radfahrern nicht zu lange Warte-
zeiten	zugemutet	werden

Nahe beieinanderliegende Halte-
stellen von Stadt- und Regionalbus-
sen sollten zur besseren Orientie-
rung der Fahrgäste und im Sinne der 
Schaffung	 von	 Umsteigebeziehun-
gen	zusammengelegt	werden.

Zur	 besseren	 Information	 sollten	
stark	 frequentierte	 Haltestellen	 und	
wichtige	 Umsteigeknoten	 mit	 einer	
dynamischen Fahrgastinformation 
ausgestattet	werden.

Zwischen	 Verknüpfungspunk-
ten einzelner Linien sind die Wege 
kurz zu halten und verständlich 
auszuschildern� Dabei sind beson-
ders die Belange mobilitätseinge-
schränkter Personen zu beachten� 
Die Anschlusssicherung sollte ins-
besondere bei der letzten Fahrtmög-
lichkeit	 am	 Tag	 gewährleistet	 sein.	
Die Umsteigezeit auf den Schienen-
personennahverkehr (SPNV) soll so 
ausgestaltet	 werden,	 dass	 ein	 ver-
lässlicher Anschluss (auch bei gerin-
gen	Verspätungen)	geschaffen	wird.	
Möglichkeiten der Anschlusssiche-
rung sind zu prüfen und ggf� entspre-
chende	Maßnahmen	 zu	 entwickeln.	
Dabei sind die neuen Möglichkeiten 
der	 Fahrtauskunft	 in	 Echtzeit,	 wel-
che der Freistaat über das Projekt 
DEFAS vorantreibt, zu prüfen�

Ausrichtung auf neue Bedürf- 
nisse und Anbindung neuer Bau-
gebiete
Bei der bisherigen Fokussierung der 
Lastrichtung auf die auspendelnde 
Bevölkerung	 Schwabachs	 ist	 zu	
berücksichtigen,	dass	es	mittlerweile	
auch zahlreiche Einpendler nach 
Schwabach	gibt.	Dieser	Entwicklung	
ist Rechnung zu tragen�

Bei der Planung von Wohn- und 
Gewerbegebieten	 sowie	 Freizeitein-
richtungen ist eine Anbindung an das 
ÖPNV-Netz unter Berücksichtigung 
entsprechender Fahrgastpotenziale 
zu beachten�

Die	Gestaltung	von	Straßenquer-
schnitten und Erschließungskonzep-
ten für neue Baugebiete muss den 
Erfordernissen des ÖPNV Rechnung 
tragen,	 um	 unnötig	 lange	 Fußwege	

zur Haltestelle oder unproduktive 
Umwegefahrten	zu	vermeiden.

Ebenso ist darauf zu achten, dass 
Fußwege	ohne	größere	Umwege	zu	
den nächstgelegenen Linienverläu-
fen	 des	 Busverkehrs	 angelegt	 wer-
den�

tarifgestaltung, Vertriebs- und 
Auskunftssysteme
Der	 VGN-Tarif	 ist	 anzuwenden.	
Zudem	 sind	 Fahrausweise	 des	
VGN-Gemeinschaftstarifs zu verkau-
fen� Hierbei sind die Vorgaben der 
Anlage 5 zum Assoziierungsvertrag 
einzuhalten� Hierfür ist in jedem Bus 
ein elektronischer Fahrscheindru-
cker	notwendig,	welcher	den	Verkauf	
des VGN-Sortiments (mit Ausnahme 
von	 Abonnements,	 Jobtickets	 und	
Semestertickets)	gewährleistet.

Für bedarfsorientierte Verkehre 
soll ein einheitlicher Zuschlag erho-
ben	 werden,	 welcher	 sich	 an	 den	
Vorgaben des RNVP orientiert�

Digitale	 und	 mobile	 Dienste	 wie	
HandyTicket, eTicketing, mobile 
Echtzeitauskunft und kostenloses 
WLAN	 gewinnen	 zunehmend	 an	
Bedeutung� Sie dienen einer kun-
denfreundlichen Nutzung des ÖPNV� 
Daher	 sollen	 diese	 Entwicklungen	
weiter	vorangetrieben	und	–	wo	dies	
wirtschaftlich	vertretbar	ist	–	realisiert	
werden.	 Hierzu	 kann	 es	 –	 je	 nach	
gewähltem	System	–	notwendig	wer-
den,	weitere	Buchungsgeräte	in	den	
Fahrzeugen anzubringen�

Dennoch	 gibt	 es	 weiterhin	 einen	
nicht unerheblichen Teil der Bevölke-
rung, der keinen Zugang zu digitalen 
Diensten	besitzt.	Deswegen	ist	in	der	
Schwabacher	Innenstadt	mindestens	
ein Kundenzentrum vorzuhalten, 
welches	 von	Montag	 bis	 Freitag	 an	
insgesamt 46 Stunden mit mindes-
tens	zwei	Bedienplätzen	geöffnet	ist.

Fahrzeuge
Die im Verbundverkehr eingesetzten 
Fahrzeuge	 sollen	 niederflurige	 Lini-
enverkehrsbusse mit automatischer 
Kneeling-Funktion sein� Sie haben 
Qualitätsstandards	 zu	 erfüllen,	 wie	
z�B� eine gut lesbare VGN-Linien-
nummer und Zielschild an Front und 
rechter	 Seite	 und	 optische	 sowie	
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akustische	 Informationseinrichtun-
gen im Fahrgastraum zur Ankündi-
gung	 der	 nächsten	Haltestelle,	 wel-
che	 automatisch	 weitergeschaltet	
werden	(vgl.	Anlage	2	zum	Assoziie-
rungsvertrag)� 

Die	Stadt	Schwabach	legt	darüber	
hinaus fest, dass pro Solobus min-
destens	ein	Monitor	bzw.	pro	Gelenk-
zug	 mindestens	 zwei	 Monitore	 zur	
optischen	 Informationsweitergabe	
installiert sein muss�

Weiterhin ist in mindestens 50 % 
der im Verbundverkehr eingesetzten 
Fahrzeuge	sowie	in	mindestens	50	%	
der Fahrzeuge je Fahrzeugkategorie 
(Gelenkzug, Solobus) ein elektro-
nisches Fahrgastzählgerät vorzu-
halten� Die Zählergebnisse sind der 
Stadt	 Schwabach	 auf	 Anforderung	
zur Verfügung zu stellen und dabei 
hinsichtlich Datum, Uhrzeit, Linie und 
Haltestelle	zu	differenzieren.

Bezugnehmend auf die Rege-
lungen der Clean Vehicles Direc-
tive (CVD), ist die den Stadtverkehr 
bedienende Flotte zukünftig mindes-
tens zu 25 % mit Diesel-Hybrid-An-
trieb	 sowie	mindestens	 zu	 weiteren	
25 % mit Elektroantrieb auszustat-
ten�

Grenzüberschreitende Verkehre
Im	 grenzüberschreitenden	 Verkehr	
aus Gebieten benachbarter Aufga-
benträger	sind	Niederflur-	bzw.	Low-
Entry-Busse (mit Klapprampe) einzu-
setzen� Weiterhin muss der Verkauf 

des	VGN-Sortiments	 sowie	die	Ent-
wertung	der	Tickets	 im	Bus	möglich	
sein.	 Jede	 ein-	 und	 ausbrechende	
Linie von über 50 km Linienlänge 
hat	zudem	zwingend	den	VGN-Tarif	
anzuwenden	 und	 die	 Regelungen	
des VGN-Assoziierungsvertrags 
und insbesondere dessen Anlage 2 
zu erfüllen� Fahrzeuge müssen des 
Weiteren mit einem RBL zugunsten 
der Echtzeitauskunft ausgestattet 
sein� Zudem bedarf es einer Mat-
rixanzeige (mindestens an der Front) 
mit Liniennummer und Fahrtziel� Das 
VGN-Logo sollte gut sichtbar auf 
der rechten Seite der Fahrzeugfront 
gemäß den Vorgaben des RNVP 
platziert	werden.

Busdesign
Die Aufgabenträger im VGN-Gebiet 
haben sich im Rahmen des Regi-
onalen Nahverkehrsplans darauf 
verständigt, ein einheitliches Außen-
design der Fahrzeuge bei der Ver-
gabe von Verkehrsleistungen zu for-
dern.	Die	Stadt	Schwabach	schreibt	
zukünftig die Gestaltung der Fahr-
zeuge gemäß des VGN-Busdesigns 
(vgl. Abbildung 1) vor, sofern keine 
anderen Vorgaben im Rahmen des 
RNVP	gemacht	wurden.	Als	Hinweis	
auf den Auftraggeber ist das Logo 
der	Stadt	Schwabach	zusammen	mit	
dem	Schriftzug	„Im	Auftrag	der	Stadt	
Schwabach“	 zu	 verwenden	 (vgl. 
Anhang „Karte 04-III: Busdesign“ auf 
Seite 57)�

Fahrplan und Fahrgastinforma-
tion
Die	Fahrpläne	sollen	soweit	möglich	
durch die Vereinheitlichung der Lini-
enwege	für	den	Kunden	übersichtlich	
gestaltet	 werden.	 Bedienungsver-
bote und Verkehrsbeschränkungen 
(z�B� „nur montags, nicht freitags“)14  
sind auch künftig ebenso zu vermei-
den	 wie	 schwer	 verständliche	 bzw.	
gegenläufig	bediente	Ringlinien	und	
Bedienungen von Haltestellen nur in 
Lastrichtung�

Um Echtzeitdaten an die Kun-
den übermitteln zu können und die 
Anschlusssicherung innerhalb der 
Bündel	 sowie	 an	 Schienenhalte-
punkten sicherzustellen, haben die 
Busbetreiber ein passendes RBL 
(rechnergestütztes Betriebsleitsys-
tem)15 zu nutzen und sich an das 
DEFAS-System der Bayerischen 
Eisenbahngesellschaft (BEG) anzu-
schließen.	 Notwendig	 hierfür	 ist,	
dass in jedem Bus ein entsprechen-
der	Bordrechner	eingesetzt	wird.	Das	
RBL und die Bordrechner müssen in 
der	 Lage	 sein,	 Informationen	 über	
verspätete Zubringer zu empfangen 
und an den Fahrer kommunizieren 
zu können� Der erforderliche Daten-
austausch zur Anschlussbindung 

14 oft bedingt durch Anforderungen der 
Schülerbeförderung

15 Rechnerverbund-System im ÖPNV, 
das	z.B.	die	Kommunikation	zwischen	
den Fahrzeugen und der Leitstelle 
ermöglicht�

Abbildung 1: Außendesign für Fahrzeuge in der Stadt Schwabach (Modellbeispiel)
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zwischen	den	Verkehrsunternehmen	
wird	 über	 die	 Zentrale	 Datendreh-
scheibe	 bzw.	 DEFAS	 Bayern	 rea-
lisiert� Ferner soll das eingesetzte 
RBL an DEFAS kommunizieren kön-
nen,	 dass	 der	 Abbildunginger	 bzw.	
Fahrer	auf	den	Zubringer	wartet.

1.5 Finanzielle Rahmenbe- 
dingungen

Grundsätzlich ist eine Steigerung 
der Verkehrsnachfrage im ÖPNV 
unter dem Vorbehalt der Finanzier-
barkeit und vor dem Hintergrund der 
für	den	ÖPNV	schwer	prognostizier-
baren	 demographischen	 Entwick-
lung anzustreben�

Die Auslastung des Verkehrsan-
gebotes soll vom zuständigen Ver-
kehrsunternehmen laufend überprüft 
werden.	 Werden	 dabei	 Bedarfsver-
änderungen festgestellt, ist darüber 
zu	 beraten,	 ob	 und	 wie	 man	 die-
sen durch ein verändertes Angebot 
Rechnung tragen kann�

1.6 Arbeitsschritte

Die methodischen Arbeitsschritte 
des Nahverkehrsplans leiten sich 
aus der Leitlinie zur Nahverkehrspla-
nung ab und lassen sich vereinfacht 
in folgende Bereiche unterteilen:

 ■ Rahmenbedingungen und Ziel-
vorgaben

 ■ Festlegung der Untersuchungs-
kriterien

 ■ Schwachstellenanalyse
 ■ Maßnahmenentwicklung
 ■ Maßnahmenbewertung
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2. Bestandsaufnahme

2.1 Raumstruktur

Bei den Kriterien Haltestellenein-
zugsbereiche und Bedienungs-
häufigkeiten	 unterscheidet	 die	
Leitlinie nach verschiedenen 
Gebietstypen� Dies erfordert die Ein-
beziehung der räumlichen Glieder- 
ung,	 wobei	 auch	 die	 Erfordernisse	
der Raumordnung und Landespla-
nung zu berücksichtigen sind�

zentralörtliche Gliederung
Schwabach	 ist	 die	 südlichste	
Stadt der Städteachse Erlan-
gen-Fürth-Nürnberg-Schwabach	und	
liegt im Planungsverband Region 
Nürnberg (Planungsregion 7)�16

16 vgl� Verordnung über das Landesent-
wicklungsprogramm	 Bayern	 (LEP),	
Anhang 2 – Strukturkarte (2018)

zentrale Orte
Schwabach	 ist	 nach	 der	 Teilfort-
schreibung	 des	 Landesentwick-
lungsprogramms von 2018 mit den 
Städten Nürnberg, Fürth und Erlan-
gen eine gemeinsame Metropole�

Raumstruktur
Schwabach	ist	im	Regionalplan	nicht	
in Ortsteile unterteilt� Die ganze 
Stadt liegt im Verdichtungsraum der 
Städteachse�
 
Im	 neuen	 Landesentwicklungspro-
gramm	 wird	 auf	 das	 Festlegen	 von	
Entwicklungsachsen	 verzichtet,	 da	
der Aus- und Neubau von Bandin-
frastruktur, der für die Bündelung 
entlang stark besiedelter Achsen 
geeignet	ist,	heute	weitgehend	abge-
schlossen ist�

Strukturdaten
Einwohner
Schwabach	 besitzt	 eine	 kompakte	
Siedlungsstruktur mit einzelnen eher 
ländlich geprägten Ortsteilen�

Die durchschnittliche Bevölker- 
ungsdichte	 beträgt	 1022	 Einwohner	
pro	Quadratkilometer	bzw.	3727	Ein-
wohner	pro	Quadratkilometer	bebau-
ter Fläche�

Von	 den	 gut	 42.000	 Einwohnern	
der	Stadt	Schwabach	leben	ca.	95	%	
in	Ortsteilen	bzw.	Verkehrszellen	mit	
mehr	als	500	Einwohnern.
Die Siedlungsdichten der einzelnen 
Verkehrszellen in der Stadt sind 
Abbildung 2 zu entnehmen� Wei-
tere detaillierte Daten hierzu sind im 
Anhang „Tabelle 2: Einwohner nach 
Verkehrszellen“ auf Seite 62	 sowie	
in „Karte 01-II: Siedlungsstruktur“ auf 
Seite 47	zu	finden.
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Abbildung 2: Bevölkerungsdichte in Schwabach
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Schulstandorte
Schwabach	ist	wichtiger	Schulstand-
ort für die Stadt und das Umland� Es 
gibt	 sechs	 weiterführende	 Schulen.	
Neben den Gymnasien „Wolfram-
von-Eschenbach“ und „Adam-Kraft“ 
gibt es die staatliche Realschule, die 
städtische Wirtschaftsschule, eine 
staatliche	 Fachoberschule	 sowie	
eine staatliche Berufsschule� Darü-
ber hinaus gibt es vier Grundschulen 
und	zwei	Mittelschulen.

Im	Förderschulbereich	gibt	es	das	
sonderpädagogische Förderzentrum 
sowie	 das	 Förderzentrum	 mit	 dem	
Schwerpunkt	geistige	Entwicklung.

Im	 Schuljahr	 2020/2021	 besuch-
ten 3�436 Schülerinnen und Schü-
ler	die	weiterführenden	Schulen	und	
345	 die	 Förderschulen	 in	 Schwa-
bach.	 Darüber	 hinaus	 waren	 an	
den Grund- und Mittelschulen 1�362 
Grundschüler und 686 Mittelschüler�

Von den 5�654 Schülerinnen und 
Schülern	an	den	Schwabacher	Schu-
len kommen 3�961 (ca� 70 %) aus

dem Stadtgebiet und 1�693 (ca� 
30 %) aus dem Umland�

Ausführliche Daten hierzu sind 
im Anhang in „Tabelle 4: Schulen 
und Schüler“ auf Seite 64	 sowie	
in „Karte 01-IV: Schulstandorte“ auf 
Seite 49<aa dargestellt�

2.2 Verkehrsnachfrage

Da eigene Untersuchungen für die 
Darstellung der Verkehrsnachfrage 
im Rahmen der Erstellung des Nah-
verkehrsplans	 i.d.R.	 zu	 aufwendig	
sind, muss auf bestehende Untersu-
chungen	zurückgegriffen	werden.	

Pendlerbeziehungen
Die Bundesagentur für Arbeit ermit-
telt jährlich die Anzahl der sozialver-
sicherungspflichtig	Beschäftigten	mit	
ihrem Arbeitsort� Hieraus leiten sich 
die Pendlerbeziehungen ab� Frei-
berufliche,	 Beamte	 und	 geringfügig	
Beschäftigte fehlen jedoch in die-
ser Aufstellung� Die Binnenpendler 
(ca.	 5.600	 in	Schwabach)	 innerhalb	
einer Kommune sind hierbei nicht 
zielgenau erfasst� Zudem geben die 
Arbeitsmarktdaten	 keine	 Hinweise	

auf das zum Arbeitsort benutzte Ver-
kehrsmittel�

Für die Planung bedeutend 
sind die Zielorte der Pendler� Ca� 
5.830	 sozialversicherungspflichtige	
Beschäftigte pendeln aus der Stadt 
Schwabach	 nach	 Nürnberg,	 gefolgt	
von Roth (593) und Fürth (522)�17

Pkw-Verfügbarkeit
Die PKW-Dichte liegt in der Stadt 
Schwabach	mit	644	PKW	pro	1.000	
Einwohner	 über	 dem	 Bundesdurch-
schnitt von 580 PKW pro 1�000 Ein-
wohner.18

Verkehrsmittelwahl
Die	 Stadt	 Schwabach	 hat	 sich	 an	
der	 bundesweiten	 Studie	 „Mobilität	
in	Deutschland“	(MiD)	aus	dem	Jahr	
2017	 beteiligt.	 Hierbei	 wurde	 auch	
der Modal-Split erhoben� Danach 
weist	 der	 MIV	 mit	 65	 %	 (47	 %	
PKW-Fahrer, 18 % PKW-Mitfahrer) 
den größten Anteil auf, der ÖPNV 
dagegen nur 9 %� Die übrigen Anteile 
verteilen sich auf 17 % Fußgänger 
und 9 % Fahrradverkehr�

2.3 derzeitiges ÖPNV-Ange-
bot

Ausführliche Tabellen und Karten 
hierzu sind im Anhang unter „Tabelle 
5: Bahnstrecken und öffentliche Bus-
linien nach § 42 PBefG“ auf Seite 
65, „Karte 04-I: Liniennetz“ auf 
Seite 55	 sowie	 „Karte 04-II: Tarif-
zonenplan“ auf Seite 56 darge-
stellt�

Schienenpersonennahverkehr
Nach Art� 15 BayÖPNVG ist der   
Freistaat Bayern Aufgabenträger für 
den Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV)� Er bedient sich zur Durch-
führung der Bayerischen Eisenbahn-
gesellschaft (BEG)� 

Die	 Stadt	 wird	 von	 mehreren	
SPNV-Linien bedient, die Montag bis 

17 vgl� Bundesagentur für Arbeit, Pendler 
(Stand 06�08�2020)

18 vgl� Kraftfahrt-Bundesamt, Bestand 
an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeu-
ganhängern nach Zulassungsbezirken 
(Stand 01�01�2021)

Freitag	 sowie	 am	 Wochenende	 im	
Taktverkehr fahren�

 ■ S2 Roth – Nürnberg – Altdorf
 ■ RE 16	Nürnberg	–	Schwabach	–	
Treuchtlingen – Otting-Weilheim 
(– Augsburg)

 ■ RE 60	Nürnberg	–	Schwabach	-	
Treuchtlingen

 ■ RB 16	Nürnberg	–	Schwabach	
– Treuchtlingen – Solnhofen (– 
München)

Öffentlicher Linienverkehr nach 
§ 42 PBefG
Die	 Stadt	 wird	 von	 13	 öffentlichen	
Buslinien erschlossen� Fünf Linien 
verkehren als Stadtbuslinien, eine 
Linie	verbindet	Schwabach	mit	dem	
Nürnberger	 Südwesten	 und	 sechs	
Linien sind regionale Linienverkehre, 
die	 Schwabach	 mit	 dem	 Landkreis	
Roth verbinden� Zudem existiert eine 
Rufbusverbindung	zwischen	Dieters-
dorf und Wolkersdorf�

In	 den	 Abendstunden	 sowie	 am	
Wochenende verkehren zudem 4 
Anrufsammeltaxi-Verkehre (AST), 
welche	 das	 Stadtgebiet	 mit	 den	
Gemeinden Abenberg, Kammer-
stein, Rednitzhembach, Rohr und 
Schwanstetten	 aus	 dem	 Landkreis	
Roth verbinden�

linienverkehr nach § 43 PBefG
Derzeit gibt es einen freigestell-
ten	 Schülerverkehr	 zwischen	 dem	
Rotenberg in Dietersdorf und der 
Zwieseltalschule	in	Wolkersdorf.

Haltestellen
Da alle Linien im Landkreis in den 
Verkehrsverbund Großraum Nürn-
berg	 (VGN)	 integriert	 sind,	 weisen	
die Haltestellen in Bezug auf Aus-
hangfahrpläne und Linienbezeich-
nungen einen einheitlichen Standard 
auf�

Verknüpfungspunkte im SPNV
Die	 zwei	 Bahnhaltepunkte	 an	 der	
S-Bahn-	bzw.	Regionalbahn-Strecke	
in der Stadt bieten ideale Verknüp-
fungspunkte	zwischen	dem	Individu-
alVerkehr (IV) und dem ÖPNV-Netz� 
Beide	Bahnhaltepunkte	sind	mit	offi-
ziellen	 Pkw-Parkplätzen	 (P+R)	 und	
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Fahrradabstellplätzen	 (B+R)	 ausge-
rüstet.	Der	Bahnhof	Schwabach	wird	
sowohl	 von	 den	 Regionalbahnlinien	
als auch der S-Bahn bedient, am 
Haltepunkt	Schwabach-Limbach	hält	
lediglich die S-Bahn�

Eine	Auflistung	aller	Park	&	Ride-	
bzw.	 Bike	 &	 Ride-Anlagen	 in	 der	
Stadt sind im Anhang in „Tabelle 6: 
Park & Ride- (P+R) bzw. Bike & Ride 
(B+R)-Plätze“ auf Seite 65 darge-
stellt�

tarifsystem
Die	Stadt	Schwabach	ist	Mitglied	im	
Grundvertragsausschuss (GA) und 
Zweckverband	 Großraum	 Nürnberg	
(ZVGN).	Auf	allen	öffentlichen	Linien	
nach § 42 PBefG gilt der VGN-Tarif 
(vgl. Anhang „Karte 04-II: Tarifzonen-
plan“ auf Seite 56)�

2.4 derzeitige Nutzung

Fahrgäste
Die Verbundgesellschaft führt in 
Abständen	 von	 4	 bis	 5	 Jahren	 eine	
verbundweite	 Fahrgastbefragung	
inklusive Zählung durch� Für die 
aktuell	letzte	Erhebung	im	Jahr	2017	
wurde	 in	 der	 Gesellschafterver-
sammlung	 am	 7.	 Juli	 2016	 verein-
bart,	 Linien,	 die	weniger	 als	 10.000	
Linienbeförderungsfälle im Regeltarif 
besitzen und deren Anteil der Aus-
zubildenden mehr als 80 % an der 
Gesamtzahl der Fahrgäste beträgt, 
nicht mehr in die Erhebung aufzu-
nehmen.	Die	Schülerzahlen	werden	
ohnehin auf allen Linien nach den 
Verbundpassanträgen für Auszu-
bildende	 ausgewertet.	 Die	 übrigen	
Fahrgastzahlen	werden	künftig	über	
die	 Entwicklung	 der	 linien-	 bzw.	
unternehmensspezifischen	 Verkauf-
sergebnisse unter Einbeziehung der 
Ergebnisse	 der	 letzten	 verbundwei-
ten	Fahrgastbefragung	aus	dem	Jahr	
2012 abgeleitet�

Somit liegen nur noch einge-
schränkt Fahrgastzahlen für die regi-
onalen Buslinien vor� 

Da die Daten nicht haltestellen-
scharf	 erfasst	 wurden,	 werden	 sie	
immer für die ganze Linie ermittelt� 

Dies gilt vor allem für grenzüber-
schreitende Linien�

Da	 die	 letzte	 Erhebung	 im	 Jahr	
2017 noch anhand des alten Linien-
konzepts	 im	Schwabacher	Stadtver-
kehr	 durchgeführt	 wurde,	 sind	 die	
dort erfassten Zahlen für zukünftige 
Planungen unzureichend und daher 
zu vernachlässigen�
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3. Ausreichende 
Verkehrsbedienung

Die „ausreichende Verkehrsbedie-
nung“	definiert	nach	dem	PBefG	die	
Anforderungen an Umfang und Qua-
lität des Verkehrsangebotes, dessen 
Umweltqualität	 sowie	 die	 Vorgaben	
für die verkehrsmittelübergreifende 
Integration	 der	 Verkehrsleistung	
Diese	 wird	 vom	 Aufgabenträger	
dabei mit dem Grenz-	 bzw.	 Richt-
wert bestimmt�

3.1 Verkehrszellen

Zunächst	 ist	 festzulegen,	 für	welche	
Verkehrszellen	(VZ)	eine	Bewertung	
des ÖPNV-Angebotes vorgenommen 
werden	soll.	Die	Leitlinie	schreibt	vor,	
dass alle Verkehrszellen ab 200 Ein-
wohnern	 (EW)	nach	dem	Richtwert	
berücksichtigt	werden	sollen.

3.2 Gebietstypen

Bei den Kriterien Erschließung und 
Bedienungshäufigkeiten	 unterschei-
det die Leitlinie nach unterschiedli-
chen Gebietstypen� Unter Beachtung 
von Regionalplan und Landesent-
wicklungsprogramm	 (LEP)	 wurden	
die zu untersuchenden Verkehrszel-
len in der Stadt nach den Gebietsty-

pen	aus	der	Leitlinie	klassifiziert	(vgl. 
Anhang „Karte 01-I: Raumstruktur“ 
auf Seite 46 und „Karte 01-III: 
Gebietskategorien“ auf Seite 48).

Es sollen alle 29 Verkehrszellen 
untersucht und im Nahverkehrs- 
plan	berücksichtigt	werden.

Außer den Verkehrszellen lin-
denbachstraße (178 EW), Baim-
bach	 (92	 EW)	 sowie	 Gewerbe-
park West (20 EW) liegen alle 
übrigen Zellen über diesem Wert�

Um	alle	Verkehrszellen	auf	Defizite	
zu überprüfen, sollen die drei Ver-
kehrszellen lindenbachstraße, 
Baimbach und Gewerbepark 
West ebenfalls mit aufgenommen 
werden.	 Bei	 der	 Aufstellung	 von	
Maßnahmen zur Beseitigung der 
Defizite	muss	jedoch	hier	die	Ver-
hältnismäßigkeit	 des	 Aufwandes	
berücksichtigt	werden.

kernbereich:	 Altstadt,	 Innen-
stadt-Südring,	 Innenstadt-Nord- 
ring,	Schwabach	Ost

Gebiete mit hoher Nutzungs-
dichte:	 Forsthof,	 Schwabach	
Süd-West,	 Schwabach	 West,	
O’Brien-Park	 /	 Schwabach	 Nord,	
Eichwasen,	 Hochgericht	 Nord,	
Hochgericht Süd, Gartenheim, 
Schwabach	 Süd-Ost,	 Gewerbe-
park West, Unterreichenbach, 
Wolkersdorf	 Pfaffensteig,	 Wol-
kersdorf Hauptstraße, Limbach, 
Penzendorf, Falbenholz, Vogel-
herd

Gebiete mit niedriger Nutzungs-
dichte: Uigenau, Lindenbach-
straße, Obermainbach, Baimbach, 
Dietersdorf, Wolkersdorf Roten-
berg, Kappelberg, Schaftnach / 
Schwarzach

Abbildung 3: Kriterien für die Schwachstellenanalyse
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3.3 Erschließung

Verkehrszellen gelten als erschlos-
sen,	 wenn	 mindestens	 80	 %	 der	
Einwohner	 im	 Einzugsbereich	 von	
Haltestellen	 wohnen.	 Da	 kein	 Kar-
tenmaterial	zur	Verfügung	steht,	wel-
ches	 die	 Verteilung	 der	 Einwohner	
in	 der	 Fläche	 berücksichtigt,	 wird	
der	 Einwohner-Prozentwert	 durch	
einen	 Flächen-Prozentwert	 ersetzt.	
Das heißt, die Erschließung ist dann 
gegeben,	wenn	mindestens	80%	der	
Siedlungsfläche	 im	 Einzugsbereich	
von Haltestellen liegen�

3.4 Erreichbarkeit 

Die Leitlinie gibt vor, Zielorte zu 
bestimmen, die aus den Ortsteilen 
innerhalb eines bestimmten Zeitfens-
ters in einer bestimmten Reisezeit 
erreichbar sein sollen�

zielorte 
Für die zu untersuchenden Ver-
kehrszellen soll die Erreichbarkeit zu 
Zielen im innerstädtischen Bereich 
sowie	 zu	 übergeordneten zielen 
wie	 Mittel-	 und	 Oberzentren	 ermit-
telt	 werden.	 Dabei	 ist	 zum	 einen	
die zentralörtliche Gliederung nach 
dem LEP zu berücksichtigen� Darü-
ber	hinaus	wurde	aber	vor	allem	auf	
Pendlerbeziehungen und Einkaufs-
verhalten Rücksicht genommen, um 
sowohl	 dem	 Berufs-	 als	 auch	 dem	
Freizeitverkehr Rechnung zu tragen�

Innerhalb	 der	 Stadtgrenzen	 wer-
den die Zielorte Altstadt/zentrum, 
Bahnhof, Falbenholz und kran-
kenhaus aus dem letzten Nahver-
kehrsplan übernommen� Um dem 
aufstrebenden	Gewerbegebiet	West	
Rechnung	zu	tragen,	wird	diese	Ver-
kehrszelle	 als	 weiterer	 innerstädti-
scher Zielort hinzugefügt�

Außerhalb	der	Stadtgrenzen	wird	
neben Nürnberg mit seinen Pendler-
verflechtungen	 auch	 das	Mittelzent-

rum	Roth	wie	im	letzten	Nahverkehrs- 
plan aufgenommen�

zeitfenster 
Die Erreichbarkeit ist nur dann gege-
ben,	wenn	Hin-	und	Rückfahrt	sowohl	
innerhalb eines Halbtages- als auch 
eines	Tageszeitraumes	gewährleistet	
sind

Reisezeit
Für diese Fahrten ist eine maximale 
Reisezeit vorgegeben� Sie setzt sich 
aus der Fahrzeit, der Umsteigezeit 
sowie	 den	 Ab- und Zugangszeiten 
zusammen� Die Ab- und zugangs-
zeiten zur Haltestelle sollen in der 
Summe 10 Minuten betragen� Bei 
einer umsteigezeit	 von	 jeweils	
maximal 15 Minuten darf bei den 
Zielen Nürnberg und Roth höchs-
tens 2-mal umgestiegen	werden,	im	
Stadtgebiet sogar nur 1-mal�

3.5 Bedienungshäufigkeit 

Das Kriterium der Bedienungshäu-
figkeit	 gibt	 an,	 wie	 oft	 am	Tag	 eine	
Verkehrszelle	 durch	 eine	 öffentliche	
Linie	 bedient	 wird.	 Die	 Standards	
richten sich nach den festgelegten 
Gebietstypen� Die Leitlinie gibt ent-
sprechend der Gebietstypen die ver-
schiedene Taktfolgen Haupt- (HVZ), 

Neben-	 (NVZ)	 sowie	 Schwachver-
kehrszeit (SVZ) vor� Die zeitliche 
Lage der Verkehrszeiträume muss 
der	Aufgabenträger	selbst	definieren.

3.6 Auslastung

Die Leitlinie sieht vor, die derzeitige 
ÖPNV-Nutzung zu untersuchen und 
zu prüfen, ob auf einzelnen Linien 
Maßnahmen	 zur	 Erhöhung	 bzw.	
Senkung der Auslastung getrof-
fen	 werden	 müssen.	 Hierbei	 wird	
nach dem Besetzungsgrad und der 
Tagesauslastung unterschieden� Sie 
setzt demnach keine Maßstäbe für 
Mindeststandards der Bedienung, 
sondern zielt auf ein der Nachfrage 
angemessenes Angebot ab�

Besetzungsgrad
Der Besetzungsgrad ist die prozen-
tuale Auslastung eines Fahrzeuges 
zwischen	 zwei	 Haltestellen.	 Für	 die	
Untersuchung	wird	die	höchste	Fahr-
gastbesetzung	 am	 Tag	 gewählt,	 in	
Stundengruppen aufgeteilt und mit 
den Vorgaben der Leitlinie vergli-
chen� Der Besetzungsgrad erlaubt 
Aussagen	 zur	 Notwendigkeit	 von	
Verstärkerfahrten	bzw.	 zur	Taktfolge	
in der Hauptverkehrszeit� Außerhalb 
der Hauptverkehrszeit spielt die 
Maximalbesetzung keine Rolle�

tagesauslastung
Bei	 der	 Tagesauslastung	 wird	 im	
Vergleich zum Besetzungsgrad die 
ganze Linie an einem durchschnitt-
lichen Werktag betrachtet� Hinzu 
kommt eine Entfernungsvariable, d�h� 
die	 Tagesauslastung	 wird	 aus	 dem	
Quotienten von Personenkilome-
tern	und	Platzkilometern	gewonnen.	
Dabei sind die Personenkilometer 

Radius für Haltestellen:
 ■ Bus: 200 m (Kernbereich)  
 400 m (übrige Gebiete)

 ■ Bahn: 600 m

Intervalle für zeitfenster:
Mo-Fr

 ■ Hinfahrt: 06:00 – 08:00
 ■ Rückfahrt 1: 12:00 – 13:30
 ■ Rückfahrt 2: 16:00 – 18:30

Sa
 ■ Hinfahrt: 07:00 – 09:00
 ■ Rückfahrt 1: 12:00 – 13:30
 ■ Rückfahrt 2: 16:00 – 18:30

So
 ■ Hinfahrt: 07:00 – 09:00
 ■ Rückfahrt 1: 12:00 – 13:30
 ■ Rückfahrt 2: 16:00 – 18:30

zentrale Orte im Stadtgebiet
 ■ Die Reisezeit soll 30 Minuten 
nicht überschreiten�

Mittel- und Oberzentrum
 ■ Die Reisezeit soll 60 Minuten 
nicht überschreiten

Die Anzahl der notwendigen 
Fahrten	 sowie	die	zeitlagen der 
tageszeiten sind in Abbildungl-
dung	4	definiert

Richtwert, ab dem das Angebot 
aufgestockt	werden	müsste:
NVz: 50%
HVz: 60% (Einzelfahrten bis 100%)
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die Summe der im Bus zurückge-
legten Kilometer aller Fahrgäste und 
die Platzkilometer das Produkt aus 
Betriebsleistung (Buskilometer) und 
der vorhandenen Kapazität an Sitz- 
und	Stehplätzen.	Sie	ist	Indikator	für	
zu	geringe	bzw.	zu	hohe	Nachfrage	

auf einzelnen Linien�
Da hohe Linienbelastungen zu 
bestimmten Tageszeiten meist nur 
in einer Richtung (Lastrichtung) auf-
treten, in der Gegenrichtung gleich-
zeitig die Nachfrage aber gering aus-
fällt, erreicht die Tagesauslastung bei 
ganztägigem Angebot selten Werte 
über 30%�

Die Leitlinie unterscheidet die kun-
denorientierte	 von	 der	 betriebswirt-
schaftlichen	 Sichtweise.	 Abhängig	
von den Werten sollen Maßnahmen 
zur	Verringerung	bzw.	Erhöhung	der	
Auslastung	geprüft	werden.

Bei	 dieser	 Auswertung	 ist	 keine	
Begrenzung der Betrachtung nur 
auf das Stadtgebiet möglich� Bei 
allen Linien, die über die Stadtgren-
zen	gehen,	wird	 auch	der	Abschnitt	
außerhalb der Stadt betrachtet�
(vgl. Anhang „Tabelle 1: Zusammen-
fassung der Kriterien“ auf Seite 61)

tagesauslastung
=

„Personenkilometer“ 
“Platzkilometer“ 

kundenorientierte Sicht: 
Auslastung	>	30%	►	Prüfung	von	
Maßnahmen zur Verringerung der 
Auslastung�

Betriebswirtschaftliche Sicht:
Auslastung	<	15%	►	Prüfung	von	
Maßnahmen zur Erhöhung der 
Auslastung�

Abbildung 4: Bedienstandards und Verkehrszeiten

Bedienstandards  
(Taktfolgen)

Grenzwert Modifizierter Richtwert

NVz SVz HVz NVz SVz
Kernbereich 30 30 10 10 20
Gebiet mit hoher  
Nutzungsdichte 30 60 20 20 30

Gebiet mit niedriger  
Nutzungsdichte 60 Bedarfs- 

fahrten 40 40 60

Verkehrszellen

Montag -
Freitag

SVz HVz NVz HVz NVz SVz*

von bis von bis von bis von bis von bis von bis

05:00 06:00 06:01 08:00 08:01 11:00 11:01 18:00 18:01 19:30 19:31 01:00

* SVZ am Freitag bis 02:00 Uhr

Samstag

HVz NVz SVz
Sonn-/
Feiertag

SVz

von bis von bis von bis von bis

06:00 10:00 10:01 15:00 15:01 02:00 07:00 02:00
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4. Schwachstellenanalyse

Insgesamt	 wurden	 29	 Verkehrszel-
len untersucht� Für jede zu unter-
suchende	 Verkehrszelle	 wurden	
Berechnungen zu den bis zu elf Kri-
terien (ein Kriterium für Erschließung, 
sieben Kriterien für Erreichbarkeit, 
drei	 Kriterien	 für	 Bedienungshäufig-
keit) durchgeführt�

Bei	 der	 Bewertung	 diente	 der	
modifizierte	 Richtwert	 als	 maßge-
bende Orientierungsgröße� Die 
Untersuchung erfolgte Ende 2021� 
Verglichen	wurden	die	Vorgaben	mit	
den Fahrplanständen zu folgenden 
Daten:

Dem Anhang ab Seite 51 lassen 
sich die zugehörigen Karten 03-I bis 
03-IV mit den jeweiligen Handlungs-
bedarfen je Verkehrstag entnehmen�

4.1 Ergebnisse aus den 
Rechenläufen

In	 Abbildungldung 5 ist die Anzahl 
der	Defizite	je	Kriterium	von	Montag	
bis Freitag in Bezug auf den Richt-
wert	 bzw.	 den	 Grenzwert	 zusam-
mengefasst,	 differenziert	 nach	
Schul-	 und	Ferientagen.	Der	Begriff	
„Defizit“	 bezeichnet	 lediglich	 den	

Sachverhalt, dass die Vorgaben 
nach	dem	Richtwert	nicht	erfüllt	wer-
den.	 Damit	 wurde	 noch	 keine	Aus-
sage	 zum	Ausmaß	der	Abweichung	
und	 zur	 Gewichtung	 des	 Defizits	
oder	zum	Aufwand	für	dessen	Behe-
bung	getroffen.

Bei	 29	 Verkehrszellen	 in	 Schwab-
ach,	 demnach	 29	 möglichen	 Defi-
ziten	 je	Kriterium,	wird	auf	 den	ers-
ten Blick deutlich, dass die Kriterien 
Erschließung und Erreichbarkeit in 
Schwabach	 zum	 größten	 Teil	 erfüllt	
sind� Lediglich das Krankenhaus, der 
Gewerbepark	 West	 sowie	 teilweise	
das	Gewerbegebiet	Falbenholz	wer-
den aus den einzelnen Verkehrszel-
len schlecht erreicht� Die Bedie-
nungshäufigkeit	kann	dagegen	nur	in	
wenigen	Fällen	erfüllt	werden.

Zwischen	 Schul-	 und	 Ferientagen	
sind nur leichte Unterschiede zu 
erkennen,	was	daran	liegt,	dass	hier	
kaum unterschiedliche Fahrpläne 
vorliegen�

Beim Kriterium Erschließung	 wur-
den	 vier	 Defizite	 festgestellt.	 Als	
vorrangig	 zu	 behebendes	 Defizit	
gilt die aufgrund der hohen Halte-

stellenentfernung unerschlossene 
Verkehrszelle Lindenbachstraße� 
Mittelfristig	 zu	 behebende	 Defizite	
bestehen bei den Verkehrszellen 
Innenstadt-Nordring	 (Erschließungs-
grad bei 72 %) und Kappelberg (51 
%).	 Das	 Defizit	 der	 Verkehrszelle	
Wolkersdorf	Rotenberg	(45	%)	weist	
aufgrund	 der	 geringen	 betroffenen	
Einwohnerzahl	 nur	 langfristigen	
Handlungsbedarf auf�

Ergebnisüberblick Montag bis 
Freitag
Bei der Erreichbarkeit übergeordne-
ter	Ziele	sind	zwei	Anforderungen	zu	
erfüllen.	 Zum	 einen	müssen	 jeweils	
Fahrtmöglichkeiten zur Hin- und 
Rückfahrt in einem vorgegebenen 
Intervall	vorhanden	sein,	zum	ande-
ren darf eine bestimmte Reisezeit 
nicht	überschritten	werden.

Die	 vorrangig	 zu	 behebenden	 Defi-
zite bei der Erreichbarkeit der zent-
ralen Orte treten vor allem in den Ver
kehrszellen Baimbach und Wokers-
dorf	Pfaffensteig	auf.	Die	betroffenen	
Verkehrszellen	 werden	 dabei	 nur	
vereinzelt von der Linie 671 bedient� 
Zu beachten ist jedoch, dass ledig-

Abbildung 5: Ergebnisüberblick Montag - Freitag für die 29 Verkehrszellen (Anzahl Defizite)

Richtwert Grenzwert

Schultage Ferien Schultage Ferien
Erschließung 4 4 4 4
Erreichbarkeit Altstadt 3 3 1 3
Erreichbarkeit Bahnhof 6 6 2 3
Erreichbarkeit	Gewerbegebiet	Falbenholz 16 16 6 7
Erreichbarkeit Krankenhaus 22 22 11 15
Erreichbarkeit	Gewerbepark	West 21 22 10 11
Erreichbarkeit OZ Nürnberg 4 4 4 4
Erreichbarkeit MZ Roth 6 7 4 7
Bedienungshäufigkeit	Hauptverkehrszeit 19 19 7 10
Bedienungshäufigkeit	Nebenverkehrszeit 23 23 16 15
Bedienungshäufigkeit	Schwachverkehrszeit 25 25 23 23
Summe Vorgaben nicht erfüllt: 149 151 88 102
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lich	92	Einwohner	innerhalb	der	Ver-
kehrszelle	Baimbach	wohnen.
Defizite	 mit	 mittelfristigem	 Hand-
lungsbedarf zeichnen sich in der 
Regel durch zu lange Fahrt- oder 
Umstiegszeiten	aus.	Dies	betrifft	ins-
besondere die Verkehrszellen Uige-
nau, Dietersdorf und Wolkersdorf 
Rotenberg�

Betrachtet man die Zielorte, die es 
zu	 erreichen	 gilt,	 treten	Defizite	 vor	
allem bei den Zielen Krankenhaus, 
Gewerbepark	 West	 und	 Gewerbe-
gebiet Falbenholz auf� Hier gibt es 
Erreichbarkeitsprobleme bei mehr 
als der Hälfte aller Verkehrszellen�

Für die Bedienungshäufigkeit 
müssen eine bestimmte Anzahl an 
Fahrten in den Zeitlagen Hauptver-
kehrszeit, Nebenverkehrszeit und 
Schwachverkehrszeit	 vorhanden	
sein�

Hier	entstehen	die	meisten	Defizite.	
Für	 den	 Grenzwert	 wird	 je	 nach	
Gebietstyp	 ein	 30-	 bzw.	 60-Minu-
ten-Takt vorgegeben, für den Richt-
wert	 reicht	 die	 Spanne	 je	 nach	
Gebietstyp und Tageszeit vom 20- 
bis zum 60-Minuten-Takt�

Der	Richtwert	kann	an	Schultagen	
nur	 von	den	Verkehrszellen	Schwa-
bach-Altstadt,	 Schwabach-Ost,	
O’Brien-Park	 /	 Schwabach	 Nord	
sowie	Limbach	erreicht	werden.	Dies	
betrifft	 somit	 alle	Verkehrszellen	mit	
einer Schienenanbindung oder mit 

Berührungspunkten zur Linie 61� 
Ansonsten	 wird	 der	 Richtwert	 nur	
vereinzelt	 zur	 HVZ,	 weniger	 oft	 zur	
NVZ, erreicht�

Der	 Grenzwert	 wird	 zumindest	
während	der	HVZ	im	Kerngebiet	der	
Stadt nahezu überall erreicht� Die 
einzige Ausnahme bildet hier die Ver-
kehrszelle Hochgericht-Süd� Ansons-
ten	treten	die	Defizite	an	den	Ortstei-
len außerhalb des Kerngebiets auf� 
Mit Ausnahme der Verkehrszellen 
mit	Anbindung	zur	Schiene	bzw.	zur	
Linie 61 kann in der SVZ der Grenz- 
wert	nirgendwo	erreicht	werden.

Ergebnisüberblick am Wochen-
ende
Der	 Defizitüberblick	 am	 Wochen-
ende, ebenfalls unterteilt nach 
Samstag	 und	 Sonntag	 sowie	 nach	
Richt-	 und	 Grenzwert,	 kann	 Abbil-
dung 6	entnommen	werden.

Hauptnegativtreiber der Statistik bei 
der Erreichbarkeit übergeordneter 
Zielorte	 sind,	 ähnlich	 wie	 wochen-
tags,	 die	 Zielorte	 Gewerbegebiet	
Falbenholz,	 Krankenhaus	 sowie	
Gewerbepark	 West.	 Vor	 allem	 die	
Linie	 661,	 welche	 am	Wochenende	
einen veränderten Linienverlauf zum 
Angebot von Montag bis Freitag auf-
weist,	 trägt	hier	dazu	bei,	dass	sich	
die Erreichbarkeit des Krankenhau-
ses verschlechtert�

Weiterhin verkehrt die Linie 664 
nur	 wochentags,	 was	 dazu	 führt,	
dass die Verkehrszelle Hochge-

richt-Süd und Obermainbach aus-
schließlich vorrangig zu behebende 
Defizite	vorweisen.

Zudem	ist	das	wochentags	ohne-
hin schon geringe Angebot in den 
äußeren	Ortsteilen	wie	Ober-/Unter-
baimbach,	 Dietersdorf	 sowie	 Teilen	
von Wolkersdorf (Rotenberg, Pfaf-
fensteig) am Wochenende nochmals 
ausgedünnter	 bzw.	 gar	 nicht	 mehr	
vorhanden�

Am Sonntag ist die Erreichbar-
keit	 nahezu	 überall	 vorrangig	 defi-
zitär – dies liegt daran, dass neben 
den bereits ausgeführten Proble-
men der Betriebsbeginn der Stadt-
verkehrslinien um ca� 10�00 Uhr 
terminiert ist, die Vorgaben für die 
Hinfahrt am Sonntag jedoch das 
Zeitintervall von 07�00 – 09�00 Uhr 
einschließen� Daher ist dies nur bei 
den Verkehrszellen und dazugehö-
rigen	Zielen	gegeben,	welche	durch	
den Bahnverkehr oder die Linie 61 
erreichbar sind�

Beim Kriterium der Bedienungshäu-
figkeit gibt es am Samstag Neben- 
und	Schwachverkehrszeit,	am	Sonn-
tag	 nur	 die	 Schwachverkehrszeit,	
daher	 werden	 bei	 der	 Haupt-	 bzw.	
Nebenverkehrszeit keine Werte 
angegeben�

Hier	 verstärken	 sich	 die	 Defizite	
gegenüber den Wochentagen noch-
mals.	 Der	 Richtwert	 kann	 nur	 mit	
wenigen	 Ausnahmen	 erreicht	 wer-
den,	 dies	 betrifft	 erneut	 die	 Ver-

Abbildung 6: Ergebnisüberblick Wochenende für die 29 Verkehrszellen (Anzahl Defizite) 

Richtwert Grenzwert

Samstag Sonntag Samstag Sonntag
Erschließung 4 4 4 4
Erreichbarkeit Altstadt 11 23 8 23
Erreichbarkeit Bahnhof 8 23 8 23
Erreichbarkeit	Gewerbegebiet	Falbenholz 25 28 17 28
Erreichbarkeit Krankenhaus 26 28 23 28
Erreichbarkeit	Gewerbepark	West 24 28 16 28
Erreichbarkeit OZ Nürnberg 8 23 7 23
Erreichbarkeit MZ Roth 13 23 13 23
Bedienungshäufigkeit	Hauptverkehrszeit - - - -
Bedienungshäufigkeit	Nebenverkehrszeit 27 - 22 -
Bedienungshäufigkeit	Schwachverkehrszeit 26 27 23 23
Summe Vorgaben nicht erfüllt: 172 207 141 203
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kehrszellen mit Anbindung durch 
die	 Schiene	 bzw.	 durch	 die	 Linie	
61.	 In	 den	 Verkehrszellen	 Hochge-
richt-Süd, Obermainbach, Baim-
bach,	 Wolkersdorf	 Pfaffensteig	 und	
Vogelherd gibt es am Wochenende 
gar kein Angebot�

Auslastungsanalyse
Wie unter Kapitel „2.4 Derzeitige 
Nutzung“ auf Seite 15 beschrie-
ben, gibt es aktuell keine einheitli-
chen Erhebungsdaten für alle Busli-
nien� Da für den Besetzungsgrad der 
Angebotsanalyse Personenkilome-
ter	 benötigt	werden	und	diese	nicht	
durch eine Zählung alleine, sondern 
nur in Kombination mit einer Befra-
gung	 ermittelt	 werden	 können,	 sind	
diese Daten nicht durch die jährlich 
zu ermittelnden Fahrgastzahlen der 
Verkehrsunternehmer zu errechnen� 
Weiterhin	 wurde	 die	 letzte	 VGN-
weite	 Verkehrserhebung	 im	 Jahr	
2017 noch auf Basis des alten Linien- 
konzepts	 in	 Schwabach	 durchge-
führt�

Daher muss auf eine allgemeine 
Auslastungsanalyse im Nahverkehr-
splan	 verzichtet	 werden.	 Sollten	
Probleme auf einzelnen Linien im 
Zusammenhang mit der Auslastung 
entstehen, so muss der Einzelfall 
genauer geprüft und ggf� entspre-
chend	reagiert	werden.

4.2 Defizitbewertung

Klassifizierung des Handlungsbe-
darfes
Im	 Rahmen	 der	 Angebotsanalyse	
sind	Defizite	durch	den	Abgleich	des	
bestehenden ÖPNV-Angebotes mit 
den Vorgaben des Nahverkehrsplans 

ermittelt	 worden.	 Für	 jedes	 Defizit	
wurde	 die	 Ursache	 ermittelt	 sowie	
die	 Abweichung	 vom	 Richt-	 bzw.	
Grenzwert	 beurteilt.	 Des	 Weiteren	
wurden	 diese	 anhand	 von	 Kriterien	
entsprechend ihrer Bedeutung für 
den	Fahrgast	sowie	möglicher	Fahr-
gastpotentiale	klassifiziert,	gewichtet	
und der Handlungsbedarf ermittelt�

Defizitkriterium Erschließung
Abhängig	 von	 der	 Einwohnerzahl,	
wurde	 für	die	Orte,	die	nicht	ausrei-
chend erschlossen sind, eine Klassi-
fizierung	vorgenommen.

Priorität 1
Handlungsbedarf vorrangig zu 
beheben

 ■ Mehr	als	500	Einwohner	werden	
nicht ausreichend erschlossen�

 ■ Teilort ist nicht erschlossen�

Priorität 2
Handlungsbedarf mittelfristig - nach 
Möglichkeit zu beheben

 ■ 150	 –	 500	 Einwohner	 werden	
nicht ausreichend erschlossen�

Priorität 3
Handlungsbedarf langfristig - zu 
beheben,	 wenn	 Finanzierung	 gesi-
chert	bzw.	mit	wenig	Aufwand	mög-
lich

 ■ Bis	 zu	 150	 Einwohner	 werden	
nicht ausreichend erschlossen�

Wie Abbildung 7 zeigt sind derzeit 
vier Verkehrszellen nicht ausrei-
chend an das ÖPNV-Netz angebun-
den�

Als	vorrangig	zu	behebendes	Defi-
zit gilt die aufgrund der hohen Hal-
testellenentfernung unerschlossene 
Verkehrszelle Lindenbachstraße� 

Aufgrund der fehlenden Haltestelle 
sind	demnach	auch	alle	weiteren	Kri-
terien	 defizitär,	 demnach	 vorrangig	
zu	lösen.	Während	der	westliche	Teil	
der Lindenbachstraße (Nasbach) zur 
Verkehrszelle	O’Brien-Park	/	Schwa-
bach-Nord gehört und dort gute 
Anbindung	genießt,	müssen	Bewoh-
ner der restlichen Siedlungsstand-
orte	 zum	 Teil	 weite	 Wegestrecken	
zur nächstgelegenen Haltestelle 
zurücklegen.	Aufgrund	von	Fußweg- 
entfernungen von mindestens 600 
Metern oder mehr konnte somit hier 
keine zentrale Haltestelle ausge-
wählt	 werden,	 die	 Verkehrszelle	 ist	
damit nicht erschlossen�

Mittelfristig	 zu	 behebende	 Defi-
zite bestehen bei den Verkehrszellen 
Innenstadt-Nordring	 sowie	 Kappel-
berg.	 Dem	 Bereich	 Innenstadt-Nor-
dring fehlen nur acht Prozentpunkte 
zur ausreichenden Erschließung 
nach Vorgabe, aufgrund der hohen 
Bevölkerungszahl in dieser Ver-
kehrszelle	wird	das	Defizit	allerdings	
mit mittelfristigem statt langfristi-
gem Handlungsbedarf eingestuft� 
Das	 Defizit	 kommt	 unter	 anderem	
dadurch	zustande,	da	der	Richtwert	
des Haltestellenradius im Kernbe-
reich von 300 auf 200 Meter abge-
senkt	wurde.	Betroffen	innerhalb	der	
Verkehrszelle ist die Ansiedlung rund 
um das Weingäßchen, der Bereich 
entlang	 der	 Eichwasenstraße	 in	
Nord-Süd-Richtung	 sowie	 Teile	 der	
Galgengarten- und Staedtlerstraße�

Ein	weiteres	mittelfristig	zu	lösen-
des	 Defizit	 besteht	 innerhalb	 der	
Verkehrszelle Kappelberg� Hier ist 
ein kleiner Teil im Norden noch von 
der	 S-Bahn-Haltestelle	 Katzwang	
erschlossen� Ansonsten ist vor allem 
der Süden durch die Haltestellen Ell-

Abbildung 7: Erschließungsdefizite 

Verkehrszelle Gebietstyp Einwohner Erschlosse-
ne Fläche

Nicht er-
schlossene 

Fläche 

Differenz 
zu 80 % der 
Einwohner*

Handlungs-
bedarf

Innenstadt-Nordring Kernbereich 3�477 72% 978 283 mittelfristig
Lindenbachstraße Niedrige ND 181 0% 181 145 vorrangig
Wolkersdorf Rotenberg Niedrige ND 233 45% 128 81 langfristig
Kappelberg Niedrige ND 710 51% 350 208 mittelfristig
nicht ausreichend erschlossen 4

* Einwohner bis 80 % Erschließungsgrad nach BayLzN
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wanger	 Str.	 sowie	 Hans-Traut-Str.	
angebunden,	 wobei	 letztere	 Halte-
stelle	 nur	 von	wenigen	Schülerfahr-
ten	bedient	werden,	diese	Haltestelle	
aber dennoch in die Analyse mit ein-
ging�

Das	 Defizit	 der	 Verkehrszelle	
Wolkersdorf	Rotenberg	(45	%)	weist	
aufgrund	 der	 geringen	 betroffenen	
Einwohnerzahl	 nur	 langfristigen	
Handlungsbedarf auf� Hier fällt die 
große Entfernung zur Haltestelle 
„Wolkersdorf,	 Abzw.	 Baimbach“	 ins	
Gewicht.	 Innerhalb	 des	 Siedlungs-
schwerpunktes	 existiert	 gar	 keine	
Haltestelle für den regulären Busver-
kehr�

Defizitkriterium Erreichbarkeit
Die	Erreichbarkeit	ist	gegeben,	wenn	
Hin- und Rückfahrt innerhalb eines 
Halbtages- und Ganztagesinter- 
valls in einer vorgegebenen Beförde-
rungszeit möglich ist�

Priorität 1
Handlungsbedarf vorrangig zu 
beheben

 ■ Es gibt kein Angebot innerhalb 
der Zeitintervalle oder

 ■ die Beförderungszeit und/oder 
Umsteigezeiten	 liegen	 weit	 über	
dem	Grenzwert.

Priorität 2
Handlungsbedarf mittelfristig - nach 
Möglichkeit zu beheben

 ■ Es besteht eine Fahrtmöglichkeit 
innerhalb der Zeitintervalle,

 ■ die Beförderungszeit liegt leicht 
über	 dem	 Grenzwert	 oder	 die	
Umsteigezeit liegt über 15 Minu-
ten�

 ■ Es	werden	auch	Fahrten	betrach-
tet,	 wenn	 in	 dem	 Tagesintervall	
keine Fahrtmöglichkeit besteht, 
jedoch innerhalb einer Toleranz-
grenze	von	+/-	15	Minuten.

Priorität 3
Handlungsbedarf langfristig - zu 
beheben,	 wenn	 Finanzierung	 gesi-
chert	bzw.	mit	wenig	Aufwand	mög-
lich

 ■ Es besteht eine Fahrtmöglichkeit 
innerhalb der Zeitintervalle,

 ■ die	 Beförderungszeit	 liegt	 zwi-
schen	 dem	 Richtwert	 und	 dem	
Grenzwert.

 ■ Es	werden	auch	Fahrten	betrach-
tet,	 wenn	 in	 dem	 Tagesintervall	
keine Fahrtmöglichkeit besteht, 

jedoch innerhalb einer Toleranz-
grenze	von	+/-	15	Minuten.

Vorrangig	 sollen	 Defizite	 von	 Mon-
tag	 –	 Freitag	 behoben	 werden.	
Schul-	und	Ferientage	werden	gleich	
gewichtet,	da	Berufstätige	sowohl	an	
Schul- als auch an Ferientagen zur 
Arbeit fahren�

An	 Ferientagen	 gibt	 es	 weit	 mehr	
vorrangig	zu	behebende	Defizite	(27	
Defizite)	als	an	Schultagen	(18	Defi-
zite, vgl. Abbildung 8 und Abbildung 
9)�

Die	Defizite	treten	vor	allem	bei	den	
Zielorten Falbenholz, Krankenhaus 
sowie	Gewerbepark	West	auf.

Die	 Erreichbarkeit	 des	 Gewer-
begebiets Falbenholz ist aus und in 
Richtung der äußeren Ortsteile von 
zu hohen Beförderungszeiten gegen-
über	dem	festgelegten	Richtwert	von	
20 Minuten geprägt� Dies führt in der 
Regel zu langfristigem Handlungs-
bedarf, bei Beförderungszeiten von 
über 30 Minuten bei Verkehrszellen 
wie	 Uigenau,	 Dietersdorf	 oder	Wol-
kersdorf Rotenberg sogar zu mittel-
fristigen Handlungsbedarfen� Nach 
Baimbach	 und	Wolkersdorf	 Pfaffen-

Abbildung 8: Defizitbewertung an Schultagen

Erreichbarkeit Bedienungshäufigkeit

Altstadt Bahn-
hof

Falben-
holz

kran-
ken-
haus

Gewer-
bepark 
West

Nürn-
berg Roth HVz NVz SVz

vorrangig 1 1 3 2 5 3 3 1 3 3
mittelfristig 0 1 3 9 5 1 1 6 13 20
langfristig 2 4 10 11 11 0 2 12 7 2
Defizite 
gesamt: 3 6 16 22 21 4 6 19 23 25

Abbildung 9: Defizitbewertung an Ferientagen

Erreichbarkeit Bedienungshäufigkeit

Altstadt Bahn-
hof

Falben-
holz

kran-
ken-
haus

Gewer-
bepark 
West

Nürn-
berg Roth HVz NVz SVz

vorrangig 1 1 3 2 5 3 3 1 3 3
mittelfristig 0 1 3 9 5 1 1 6 13 20
langfristig 2 4 10 11 11 0 2 12 7 2
Defizite 
gesamt: 3 6 16 22 21 4 6 19 23 25
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steig fehlen Rückfahrmöglichkeiten 
für den späten Nachmittag / frühen 
Abend	 zwischen	 16.00	 und	 18.30	
Uhr�

Beim	 Zielort	 Krankenhaus	 wer-
den	 die	Defizite	 vor	 allem	 durch	 zu	
hohe Umstiegszeiten, insbesondere 
beim Übergang von der Linie 661 auf 
die Linien 662 und 664 verursacht� 
Daher	 weisen	 vor	 allem	 die	 Ver-
kehrszellen,	 welche	 entlang	 dieser	
Linien	 liegen,	Defizite	auf.	Beispiele	
sind hier unter anderem Uigenau, 
Schwabach	 Süd-West	 (beide	 662)	
oder Obermainbach (664)� Ebenfalls 
bestehen	 Reisezeitdefizite	 in	 Rich-
tung Wolkersdorf und Dietersdorf� 
Die	Defizite	 treten	hierbei	 vor	 allem	
bei den Rückfahrten auf� Mit Aus-
nahme der eher abseits liegenden 
Verkehrszellen	 Uigenau,	 Gewerbe-
park West, Dietersdorf, Wolkersdorf 
Rotenberg	 und	 Pfaffensteig	 sowie	
Schaftnach/Schwarzach	 kann	 der	
Richtwert	auf	der	Hinfahrt	erfüllt	wer-
den�

Auch der in diesem Nahverkehr-
splan neu aufgenommene Zielort 
Gewerbepark	West	weist	einige	Rei-
sezeitdefizite	auf.	Während	die	Defi-
zite im Kernbereich noch moderater 
Natur (Beförderungszeit bis zu 30 

statt	20	Minuten	nach	Richtwert)	und	
somit langfristig anzugehen sind, 
sind es vor allem erneut die Umstiege 
zu	 den	 äußeren	Ortsteilen	wie	 Die-
tersdorf oder Wolkersdorf (Roten-
berg	 und	 Pfaffensteig),	 welche	 die	
mittelfristigen	 Defizite	 verursachen.	
In	 der	 Mittagszeit	 zwischen	 12.00	
und	 13.30	 Uhr	 kann	 zwischen	 dem	
Gewerbepark	 West	 und	 der	 Linie	
663	 kein	 ädaquater	 Umstieg	 gefun-
den	 werden,	 wodurch	 bei	 den	 Ver-
kehrszellen Unterreichenbach und 
Schwabach-West	vorrangige	Defizite	
entstehen� Allgemein zu bemängeln 
ist die kreisförmige Bedienung des 
Gebietes	 rund	 um	 den	 Gewerbe-
parkwest	 durch	 die	 Linie	 662,	 wes-
wegen	 die	 Orte	 quasi	 nur	 in	 einer	
Richtung	 angefahren	 werden	 und	
somit höhere Reisezeiten entstehen�

Defizitkriterium Bedienungs- 
häufigkeit
Abhängig vom Gebietstyp und von 
der Verkehrszeit (Hauptverkehrszeit, 
Nebenverkehrszeit	und	Schwachver-
kehrszeit) gibt die Leitlinie Taktfolgen 
oder Anzahl an Fahrten vor�

Priorität 1
Handlungsbedarf vorrangig - vor-
rangig zu beheben

 ■ Es besteht keine Fahrt innerhalb 
des Verkehrszeitintervalls�

Priorität 2
Handlungsbedarf mittelfristig - nach 
Möglichkeit zu beheben

 ■ Es bestehen Fahrten, deren 
Anzahl ist jedoch je Verkehrs-
zeit-Intervall	 weniger	 als	 nach	
dem	 Grenzwert	 gefordert	 bzw.	
der Takt ist schlechter als der 
Grenzwert	vorgibt.

Priorität 3
Handlungsbedarf langfristig – zu 
beheben,	 wenn	 Finanzierung	 gesi-
chert	bzw.	mit	wenig	Aufwand	mög-
lich

 ■ Die	Anzahl	der	Fahrten	liegt	zwi-
schen	Richtwert	und	Grenzwert.

Wochentags bestehen vorrangig zu 
behebende	 Defizite	 mit	 Ausnahme	
der unerschlossenen Verkehrszelle 
Lindenbachstraße in Baimbach und 
Wolkersdorf	 Pfaffensteig.	 Hier	 gibt	
es	während	der	NVZ	und	SVZ	kein	
Fahrtenangebot.	 Mittelfristige	 Defi-
zite (d�h� das Fahrtenangebot liegt 

Abbildung 10: Defizitbewertung an Samstagen

Erreichbarkeit Bedienungs- 
häufigkeit

Altstadt Bahnhof Falben-
holz

kranken-
haus

Gewer-
bepark 
West

Nürn-
berg Roth NVz SVz

vorrangig 8 8 15 17 16 7 10 6 6
mittelfristig 0 0 2 6 0 0 3 16 17
langfristig 3 0 5 3 5 1 0 5 3
Defizite 
gesamt: 11 8 22 26 21 8 13 27 26

Abbildung 11: Defizitbewertung an Sonntagen

Erreichbarkeit Bedienungs-
häufigkeit

Altstadt Bahnhof Falben-
holz

kranken-
haus

Gewerbe-
park West Nürnberg Roth SVz

vorrangig 23 23 28 28 28 23 23 9
mittelfristig 0 0 0 0 0 0 0 14
langfristig 0 0 0 0 0 0 0 4
Defizite 
gesamt: 23 23 28 28 28 23 23 27
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unter	 dem	 Grenzwert)	 in	 der	 HVZ	
gibt es in denen von der Linie 673 
bedienten Verkehrszellen Baim-
bach, Dietersdorf, Wolkersdorf 
Rotenberg	und	Pfaffensteig	sowie	in	
der Verkehrszelle Hochgericht-Süd, 
welche	 durch	 die	 Linie	 664	 ledig-
lich	im	Stundentakt	angefahren	wird.	
Hinzu	 kommt	 Uigenau,	 was	 durch	
die Linie 662 nur einseitig bedient 
wird.	 In	 der	 NVZ	 sind	 mittelfristige	
Defizite	in	knapp	der	Hälfte	aller	Ver-
kehrszellen	 zu	 finden.	 In	 der	 SVZ	
sind sogar 20 Verkehrszellen mit 
mittelfristigem Handlungsbedarf ein-
gestuft, in lediglich vier Verkehrszel-
len	 wird	 der	 Richtwert	 vollständig	
erfüllt.	 Dies	 betrifft	 wie	 so	 oft	 die	
Verkehrszellen	 Schwabach-Altstadt,	
Schwabach-Ost,	 O’Brien-Park/
Schwabach-Nord	 sowie	 Limbach	 –	
alle mit Berührungspunkten zur Linie 
61	sowie	zur	Schiene.

Auch am Wochenende kann der 
Richtwert	 nur	 an	 den	 Bahnstand-
orten	 in	 Schwabach-Ost	 und	 Lim-
bach	erfüllt	werden,	 ansonsten	 sind	
durchweg	 Defizite	 zu	 erkennen.	An	
den Standorten der Linien 664 und 
673 (Hochgericht-Süd, Obermain-
bach, Baimbach, Wolkersdorf Pfaf-
fensteig)	sowie	 in	Vogelherd	gibt	es	
am Wochenende gar kein Angebot� 
Ansonsten ist das Fahrtenangebot 
größtenteils	 unter	 dem	 Grenzwert	
angesiedelt (vgl. Abbildung 10 und 
Abbildung 11 auf Seite 23)�

Für	 die	 Bewertung	 von	 Defiziten	
sowie	 für	 die	 darauffolgende	 Pla-
nung von Maßnahmen ist auf die 
voraussichtliche	 Entwicklung	 der	
Bevölkerung und des Arbeitsmarktes 
sowie	 auf	 die	 voraussichtliche	 Ver-
änderung der Verkehrsinfrastruktur 
zu achten�
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5. Voraussichtliche 
Entwicklungen

5.1 Siedlungsflächen und 
Infrastruktur

Die	 Planungen	 und	 Entwicklungen	
der Siedlungs- und Verkehrsinfra-
struktur	 während	 der	 Laufzeit	 des	
Nahverkehrsplanes sind vor allem 
in Hinblick auf die Konzeption und 
Bewertung	 von	 Maßnahmen	 zu	
berücksichtigen.	 Entwicklungen	
in	 der	 Bevölkerung	 sowie	 bei	 den	
Arbeitsplätzen müssen dabei in die 
Planung	aufgenommen	werden.

Das Bayerische Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung gibt 
alle	zwei	Jahre	eine	Bevölkerungsvo-
rausberechnung heraus� Demnach 
nimmt die Bevölkerung in der Stadt 
Schwabach	 von	 2019	 mit	 41.000	
Einwohnern	 auf	 42.200	 Einwohner	
im	 Jahr	 2030	 zu.	Bis	 2039	wird	mit	
einem	 weiteren	 leichten	 Bevölke-
rungszuwachs	bis	42.800	Einwohner	
gerechnet.	 In	 „Tabelle 16: Bevölke-
rungsvorausberechnung“ auf Seite 
75 sind die Prognosedaten für die 
Stadt dargestellt�

Über die Arbeitsplätze lässt sich 
keine Prognose erzielen, da keine 
entsprechenden Daten vorliegen�

Siedlungsflächen
Einige neue Bebauungsgebiete für 
Wohn-	 oder	 gewerbliche	 Nutzung	
sind	 in	 Planung	 bzw.	 Umsetzung.	
Bei Fertigstellung der Baugebiete 
muss die Erschließung dieser über-
prüft und ggf� Maßnahmen zur aus-
reichenden	 Erschließung	 getroffen	
werden

Wohnbauflächen
Im	Folgenden	werden	Wohngebiete	
aufgelistet,	welche	sich	derzeit	in	der	

Planung	 bzw.	 Umsetzung	 befinden.	
Dabei	wird	unterschieden,	in	welcher	
Phase der Umsetzung sich die Bau-
vorhaben	 befinden.	 Des	 Weiteren	
wird	festgestellt,	ob	die	Erschließung	
der Gebiete bereits heute ausrei-
chend ist oder zusätzliche Maßnah-
men	getroffen	werden	müssen.

In Realisierung befinden sich der-
zeit folgende Wohnbauprojekte:

 ■ Quartier	 Drei-S	 zwischen	 Nörd- 
licher Ringstraße, Galgengarten- 
und Staedtlerstraße

 ■ Am Dillinghof
 ■ Franz-Peter-Seifert-Str�/Nörd- 
linger Straße
 ► Diese Vorhaben liegen inner-

halb bestehender Haltestellen- 
einzugsbereiche.

In Aufstellung bzw. Vorbereitung 
befinden sich derzeit folgende 
Wohnbauprojekte:

 ■ Dietersdorf, Bereich südlich des 
Friedhofs

 ■ Wolkersdorf, Unterer Grund
 ■ Bereich	westlich	der	Wunneleite
 ■ Stadtgold-Stadtquartier	(ehemali-
ges	Fabrikgelände	Niehoff	an	der	
Fürther Straße)

 ■ Vogelherd,	Igelsdorfer	Weg
 ► Diese Vorhaben liegen inner-

halb bestehender Haltestellen- 
einzugsbereiche.

 ■ Penzendorf, Pfannestiel: Das 
Bauvorhaben am Pfannestiel 
liegt knapp außerhalb des Ein-
zugsbereichs der Bushaltestelle 
„Penzendorf Hauptstraße“� Ein 
möglicher	Umweg	 in	das	Wohn-
gebiet	 würde	 zu	 signifikanten	
Fahrtzeiterhöhungen führen�

In mittelfristiger Umsetzung befin-
det sich derzeit folgendes Wohn-
bauprojekt:

 ■ Herderstraße/Wiesenstraße Ost
 ► Das Vorhaben liegt innerhalb 

bestehender Haltestellenein-
zugsbereiche.

In langfristiger Umsetzung befin-
den sich derzeit folgende Wohn-
bauprojekte:

 ■ Regelsbacher Straße/Auf der 
Reit

 ■ Bereich	 westlich	 der	 Flurstraße/	
Badener Str�

 ■ Forsthof Süd
 ■ Herderstraße/Wiesenstraße 
West
 ► Diese Vorhaben liegen inner-

halb bestehender Haltestellen- 
einzugsbereiche.

 ■ Westlicher kappelbergsteig: 
Aufgrund der Herauslösung 
des Kappelbergs aus der vor-
herigen Verkehrszelle Limbach 
ist der Erschließungsgrad auf 
51 % abgesunken� Hier ist ein 
kleiner Teil im Norden noch von 
der S-Bahn-Haltestelle Katz-
wang	 erschlossen.	 Ansonsten	
ist vor allem der Süden durch 
die	 Haltestellen	 Ellwanger	 Str.	
sowie	 Hans-Traut-Str.	 angebun-
den,	 wobei	 letztere	 Haltestelle	
nur	 von	 wenigen	 Schülerfahrten	
bedient	werden,	diese	Haltestelle	
aber dennoch in die Analyse mit 
einging.	 Bislang	 war	 eine	 regel-
mäßige Bedienung der Kappel-
berger Haltestellen umlauftech-
nisch nicht darzustellen� Das 
Erschließungsdefizit	 würde	 sich	
mit zunehmender Bebauung im 
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Westen des Kappelbergsteigs 
verstärken�

 ■ Wolkersdorf, südlich der 
Volckamerstraße: Das Bau-
vorhaben südlich der Volcka-
merstraße ist nur zum Teil von 
bestehenden Haltestellenein-
zugsbereichen	 gedeckt.	 So	 wird	
insbesondere der nördliche Teil 
noch durch die Haltestelle „Wol-
kersdorf Mitte“ erschlossen� Mit 
Einführung der Linie 83 und der 
damit verbundenen (Wieder-) 
Einrichtung der Haltestellen „Wol-
kersdorf	 Waldstromerstr.“	 sowie	
„Wolkersdorf	 Volckamerstr.“	 wird	
das Bauvorhaben jedoch zukünf-
tig	 keine	 Erschließungsdefizite	
aufweisen.

 ■ Gebiet westlich der Regels-
bacher Straße: Das Bauvorha-
ben ist durch die bestehenden 
Haltestellen	 „Stadtwerke“	 und	
„Krankenhaus“ nicht ausreichend 
erschlossen� Eine neue Halte-
stelle auf Höhe des zukünftig 
zu errichtendem Kreisverkehr 
zwischen	 der	 Regelsbacher	
Straße und der dann verlänger-
ten	Ansbacher	Straße	würde	die	
Erschließung des Neubaugebie-
tes ermöglichen� Hierzu müsste 
eine	 Erweiterung	 der	 Linie	 661	
in Richtung des Neubaugebietes 
geprüft	werden.

 ■ Gebiet entlang der lindenbach-
straße:	Auch	dieses	Gebiet	wird	
nur zum Teil vom bestehenden 
Haltestellennetz erschlossen� 
Dies	 betrifft	 insbesondere	 östli-
che und südliche Randbereiche, 
welche	 Zugang	 zum	 S-Bahnhof	
Limbach	 bzw.	 zur	 Linie	 662/664	
besitzen� Einem Teil der zukünf-
tigen Bebauung im nördlichen 
Bereich der Lindenbachstraße 
steht keine Haltestelle im ange-
messenen Radius zur Verfügung� 
Aufgrund des vorhandenen Stra-
ßenzustands ist eine Bedienung 
per Standardlinienbus jedoch 
kaum möglich�

Gewerbliche Bauflächen
Im	 Folgenden	 werden	 gewerb- 
liche	 Bauflächen	 aufgelistet,	 wel-
che	sich	derzeit	in	der	Planung	bzw.	
Umsetzung	 befinden.	 Dabei	 wird	
unterschieden,	 in	 welcher	 Phase	
der Umsetzung sich die Bauvorha-
ben	 befinden.	 Des	 Weiteren	 wird	
festgestellt, ob die Erschließung der 
Gebiete bereits heute ausreichend 
ist oder zusätzliche Maßnahmen 
getroffen	werden	müssen.

In Realisierung befinden sich der-
zeit folgende Gewerbeprojekte:

 ■ Firmenzentrale Apollo, Alte 
Rother Straße 2-4 
 ► Das Vorhaben liegt innerhalb 

bestehender Haltestellenein-
zugsbereiche.

In mittelfristiger Umsetzung befin-
den sich derzeit folgende Gewer-
beprojekte:

 ■ Gewerbepark	 West,	 westliche	
Erweiterung
 ► Das Vorhaben liegt innerhalb 

bestehender Haltestellenein-
zugsbereiche.

In langfristiger Umsetzung befin-
den sich derzeit folgende Gewer-
beprojekte:

 ■ Am Pointgraben
 ■ Gebiet	östlich	vom	Gewerbepark	
West

 ■ Gebiet	südlich	vom	Gewerbepark	
West/B466

 ■ Bereich	 zwischen	 Angerstraße	
und Bahnlinie

 ■ Gebiet östlich der Berliner Straße
 ► Diese Vorhaben liegen inner-

halb bestehender Haltestellen- 
einzugsbereiche.

Mischgebiete
Neben	 Wohn-	 und	 gewerblichen	
Bauflächen	 werden	 in	 Schwabach	
auch	Mischgebiete	erschlossen,	wel-
che eine beidseitige Nutzung zulas-
sen.	 Auch	 diese	 werden	 auf	 ihre	
Erschließung durch den ÖPNV im 
Folgenden geprüft�

In Aufstellung bzw. Vorbereitung 
befinden sich derzeit folgende 
Mischgebiete:

 ■ Zöllnertorareal
 ► Das Vorhaben liegt innerhalb 

bestehender Haltestellenein-
zugsbereiche.

In langfristiger Umsetzung befin-
den sich derzeit folgende Misch-
gebiete:

 ■ Gebiet	östlich	von	Eichwasen
 ■ Markgrafenareal/Postplatz
 ► Diese Vorhaben liegen inner-

halb bestehender Haltestellen- 
einzugsbereiche.

 ■ Regelsbacher Straße/Auf der 
Reit: Das Mischgebiet im nörd-
lichen Bereich des zu erschlie-
ßenden Areals ist nicht gänzlich 
durch die bestehenden Haltestel-
len	erschlossen.	Auch	hier	würde	
eine Haltestelle auf Höhe des 
zukünftigen Kreisverkehres die 
Erschließungsproblematik lösen 
(vgl. Wohnbebauung westlich der 
Regelsbacher Straße)�

Verkehrsinfrastruktur
Bis 2024 sollen insbesondere Stra-
ßen	ausgebaut	werden,	welche	sich	
derzeit in einem sehr schlechten 
Zustand	 befinden.	 Für	 den	 ÖPNV	
sind daher keine großen Veränder- 
ungen zu prognostizieren� Dass im 
Zuge der Maßnahmen Fahrgäste 
dem	ÖPNV	verloren	gehen	bzw.	neu	
hinzukommen	 würden,	 ist	 nicht	 zu	
erwarten.

Im	 Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) sind keine großen Ver-
änderungen	 zu	 erwarten.	 Im	 Juni	
2001	 wurde	 die	 S-Bahn	 von	 Nürn-
berg	 über	 Schwabach	 nach	 Roth	
in	 Betrieb	 genommen.	 In	 diesem	
Zusammenhang	 wurde	 der	 ganze	
Korridor	 „Nürnberg	 –	 Schwabach	 –	
Roth – Weißenburg – Treuchtlingen“ 
neu geplant und ausgebaut� Dem-
nach stehen in naher Zukunft keine 
weiteren	Veränderungen	an.
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5.2 Planungen anderer 
Aufgabenträger

Schwabach	 grenzt	 im	 Westen,	
Süden und Osten an den Landkreis 
Roth, im Norden an die Stadt Nürn-
berg�

Die Stadt Nürnberg	hat	im	Jahr	2017	
ihren Nahverkehrsplan fortgeschrie-
ben.	 In	 Gliederungspunkt	 4.3.3.1.	
wird	 dabei	 auf	 die	 Verknüpfung	 der	
Städte	 Nürnberg	 und	 Schwabach	
eingegangen� 

Die Durchbindung der Linie 52 
von	 Nürnberg	 bis	 nach	 Schwabach	
wurde	 in	 diesem	 Zusammenhang	
bereits im vorherigen Nahverkehrs- 
plan gefordert, in der Vergangen-
heit konnte man sich jedoch auf 
keine tragfähige Bedienungsvariante 
einigen� Mittelfristig soll durch die 
neu einzurichtende Linie 652 eine 
durchgehende	Verbindung	zwischen	
Schwabach	 und	 Nürnberg-Lang-
wasser	 über	 Katzwang	 und	 Korn-
burg	geschaffen	werden.	Geplant	ist	
dabei	 ein	 20-Minuten-Takt	 während	
der Hauptverkehrszeit� Der Start der 
Linie ist jedoch abhängig von der 
Sanierung	der	auf	dem	Linienweg	lie-
genden	 Rennmühlbrücke	 zwischen	
Limbach	und	Katzwang	–	diese	soll	
voraussichtlich 2023 beginnen� Erst 
im	 sanierten	Zustand	wäre	 die	Brü-
cke für die neue Linie befahr- und 
nutzbar�

Konkreter sind die Planungen zur 
neuen Linie 83� Diese soll voraus-
sichtlich	 ab	 Ende	 2022	 zwischen	
dem S-Bahnhof Reichelsdorf, Krot-
tenbach, Dietersdorf, Wolkersdorf, 
dem	S-Bahnhof	Katzwang	und	Katz-
wang	Süd	verkehren.	Dabei	wird	von	
Montag bis Samstag ein durchgän-
giger	 40-Minuten-Takt	 gewährleistet	
und stellt die Anbindung der Ortsteile 
sowohl	an	die	Buslinie	61	sowie	die	
S-Bahn-Linie S2 sicher�

Im	landkreis Roth	wird	zurzeit	von	
der VGN GmbH im Auftrag des Land-
kreises ein Nahverkehrsplan erstellt� 
Mit Zeitpunkt der Verabschiedung 
dieses Nahverkehrsplanes sind 
keine Maßnahmen, die auf die Stadt 

Schwabach	 und	 deren	 Bürger	Aus-
wirkungen	haben,	bekannt.

5.3 Verkehrsprognose

Die Aufgabenträger des allgemeinen 
ÖPNV haben nach Art� 13 des Bay-
erischen ÖPNV-Gesetzes auf ihrem 
Gebiet Planungen zur Sicherung und 
zur Verbesserung des ÖPNV durch-
zuführen� Dabei sind insbesondere

 ■ „das	 zukünftig	 zu	 erwartende	
Verkehrsaufkommen im motori-
sierten	 Individualverkehr	 (MIV)	
und	 im	 öffentlichen	 Personen-
nahverkehr (ÖPNV) auf Schiene 
und Straße zu prognostizieren,“

 ■ „planerische Maßnahmen vor-
zusehen, die eine bestmögliche 
Gestaltung	 des	 öffentlichen	Per-
sonennahverkehrs unter Berück-
sichtigung der Belange des 
Gesamtverkehrs zulassen�“

Der	Zweckverband	Verkehrsverbund	
Großraum Nürnberg (ZVGN) und die 
Bayerische	 Straßenbauverwaltung	
haben eine gemeinsame Daten-
bank,	in	die	sowohl	ÖPNV-	als	auch	
MIV-Daten	einfließen,	erstellt.	Diese	
Gesamtverkehrsdatenbasis	 DIVAN	
bildet die Grundlage für eine gebiets-
bezogene Prognose des zukünftig zu 
erwartenden	 Verkehrsaufkommens.	
Als Zielhorizont für die Gesamt-
verkehrsprognose	 wird,	 auch	 in	
Abstimmung mit den Nahverkehrpla- 
nungen benachbarter Aufgabenträ-
ger,	 das	 Jahr	 2030	 festgelegt.	 Die	
Ergebnisse von Prognosen hängen 
entscheidend von den zugrunde 
gelegten Annahmen ab� Für die 
Annahmen der Gesamtverkehrspro-
gnose	 werden,	 soweit	 vorhanden,	
aktuelle Verkehrsuntersuchungen 
aus dem VGN-Raum herangezogen� 
Für	 die	 Bevölkerungsentwicklung	
wurden	 für	 die	 Städte	 Schwabach	
und Nürnberg Prognosen der kom-
munalen Statistischen Ämter heran-
gezogen� Die Bevölkerungsprognose 
für alle anderen Gebietskörperschaf-
ten entspricht den Berechnungen des 
Landesamtes für Statistik� Aufgrund 

der	 relativ	 dynamischeren	 Entwick-
lung gemäß der kommunalen Prog-
nose,	wird	der	Hochrechnungsfaktor	
für die Gemeinden im unmittelbaren 
Umfeld	 der	 Stadt	 Schwabach	 leicht	
angepasst.	 Infolge	 der	 starken	 Ver-
flechtungen	 zwischen	 Schwabach	
und den Gemeinden Rohr, Kam-
merstein, Büchenbach, Rednitzhem-
bach,	 Schwanstetten,	 Wendelstein	
und Stadt Roth ist hier von einer 
ähnlichen	 Bevölkerungsentwicklung	
auszugehen�

Neben der Bevölkerungsberech-
nung	 fließen	 wichtige	 strukturelle	
Entwicklungen	 bzgl.	 Ausbildungs-
standorte	bzw.	Handel	und	Gewerbe	
in die Prognose ein� Bei Ausbil-
dungs- und Schulstandorten sind bis 
2030	 keine	 signifikanten	 Verände-
rungen	bekannt.	 Im	Bereich	Handel	
und	Gewerbe	wird	ein	Wachstum	bei	
der Zahl der Beschäftigten von 6,5% 
unterstellt� Das Wachstum und ihre 
räumliche Verteilung orientiert sich 
maßgeblich am aktuell gültigen Flä-
chennutzungsplan	der	Stadt	Schwa-
bach	 und	 wird	 durch	 allgemeine	
Entwicklungen	 ergänzt.	 Signifikante	
Entwicklungen	 im	 Bereich	 Handel	
&	Gewerbe	 finden	 vor	 allem	 in	 den	
ausgewiesenen	 Gewerbegebieten	
Nasbach,	Falbenholz	und	Gewerbe-
park	West	statt.	Außerdem	wird	eine	
leichte Dynamik in den Mischgebie-
ten	 der	 Innenstadt	 (insbesondere	
Altstadt,	 Bahnhof,	 weitere	 Innen-
stadt entlang B466 und B2) unter-
stellt� Abschließend sind Gebiete zu 
berücksichtigen,	 die	 ihre	 Gewerbe-
nutzung in absehbarer Zeit verlieren 
werden.	Dies	betrifft	 in	 signifikanten	
Umfang lediglich die Bereiche Gal-
gengartenstraße (Drei-S-Werk) und 
Fürther	 Straße	 (Niehoff).	 Als	 weite-
rer	 relevanter	 Strukturfaktor	 wurde	
die Ansiedlung der TU Nürnberg mit 
6�000 Studierenden und 2�000 Ange-
stellten auf das Rangierbahnhofge-
lände aufgenommen�

Bezüglich der Verkehrsinfra-
struktur	 wurden	 für	 das	 Prognose-
jahr	 2030	 einzelne	 geplante	 bzw.	
bereits abgeschlossene Projekte 
unterstellt.	 Dies	 betrifft	 den	 6-strei-
figen	Ausbau	 der	Autobahn	A6	 von	
Schwabach-West	 bis	 Kreuz	 Nürn-
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berg-Ost	 sowie	 den	 Ausbau	 der	
A73	 zwischen	 Kreuz	 Nürnberg-Süd	
und der Anschlussstelle Hafen-Ost� 
Außerdem	wurde	der	8-streifige	Aus-
bau	 der	 A9	 zwischen	 Kreuz	 Nürn-
berg-Ost und Kreuz Nürnberg, der 
kreuzungsfreie Ausbau des Franken-
schnellwegs	sowie	die	Umgehungs-
straße der B14 in den Prognosefall 
aufgenommen� 

Dem ÖPNV liegt das aktuell gül-
tige Netz zugrunde� Hier sind auf der 
Angebotsseite keine großen Verän-
derungen bekannt� 

Für	die	Prognose	wurde	die	Stadt	
Schwabach	in	sieben	Gebiete	unter-
teilt, der ein- und ausbrechende Ver-
kehr	wird	zwischen	den	drei	Gruppen	
Stadt Nürnberg, Landkreis Roth und 
Sonstiges unterteilt�

Gebiet innerhalb Schwabachs:
 ■ Mitte
 ■ Süd
 ■ West
 ■ Nord-West
 ■ Limbach
 ■ Ost
 ■ Wolkersdorf und Dietersdorf

Ein- und ausbrechender Verkehr:
 ■ Stadt Nürnberg
 ■ Landkreis Roth
 ■ übriges VGN-Gebiet

Ergebnisse
Infolge	des	prognostizierten	Wachs-
tums bezüglich Bevölkerung und 
Wirtschaft steigt die Verkehrsnach-
frage	in	der	Stadt	Schwabach	allge-
mein an� Hinsichtlich der räumlichen 
Verteilung der Verkehrsnachfrage 
wird	zwischen	den	wichtigsten	Rela-
tionen im Binnenverkehr (aufgeteilt 
in	sieben	Bezirke)	differenziert.	Dar-
über	hinaus	werden	stadtgrenzüber-
schreitende Wege in drei Kategorien 
gegliedert: von/nach Stadt Nürnberg; 
Landkreis Roth; Sonstiges)�

Ausgehend vom Bezugsjahr 
2015 steigt die Verkehrsnachfrage 
um 7,6% auf insgesamt 113�500 
Wege im Prognosejahr 2030 an� 
Das	 Wachstum	 betrifft	 insbeson-
dere Relationen mit Bezug zur Stadt 
Nürnberg	(+12%).	Die	Wege	im	Bin-

nenverkehr	 der	 Stadt	 Schwabach	
steigen um circa 3,5%�

Die	 Verkehrsmittelwahl	 verändert	
sich	leicht	zu	Gunsten	des	MIV.	Der	
ÖV-Anteil an allen Wegen sinkt von 
19,5% auf 18,5%� Ursächlich hierfür 
sind insbesondere die attraktivitäts-
steigernden Maßnahmen im Stra-
ßennetz� Bezogen auf einzelne Rela-
tionen	 streut	 die	 Verkehrsmittelwahl	
stark in Abhängigkeit zur Attraktivität 
des ÖV-Angebots� Auf Relationen 
mit	Quelle	oder	Ziel	im	Schwabacher	
Stadtzentrum liegt der ÖV-Anteil bei 
20%� Bei Wegen von/nach Nürn-
berg liegt der Anteil sogar bei 25%� 
Dementsprechend	dominiert	der	MIV	
auch bei allen sonstigen Relationen 
(ohne	 Nürnberg,	 ohne	 Schwabach	
Zentrum) mit einem Anteil von 94%�

Abschließend	 wird	 darauf	 hinge-
wiesen,	 dass	 die	 Belastbarkeit	 der	
Verkehrsprognose entscheidend 
vom	Eintreffen	 der	 zugrunde	 geleg-
ten Annahmen (vor allem der Bevöl-
kerungs-	 und	 Arbeitsplatzentwick-
lung) abhängt�

(vgl. „Karte 05-I: Gesamtverkehrs-
prognose Binnenverkehr“ auf Seite 
58 und „Karte 05-II: Gesamtver-
kehrsprognose ein- und ausbrechen-
der Verkehr“ auf Seite 59)
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6. Maßnahmenpaket

Im	 Folgenden	 werden	 Maßnah-
men dargestellt, die im Rahmen der 
Erarbeitung des Nahverkehrsplanes 
durch die VGN GmbH dem orga-
nisationsübergreifenden Arbeits-
kreis „Nahverkehrsplan“ präsentiert 
wurden.	 Die	 Maßnahmen	 bewirken	
erhebliche Qualitätssteigerungen 
bzgl� der in der ausreichenden Ver-
kehrsbedienung	definierten	Kriterien	
Erschließung, Erreichbarkeit und 
Bedienungshäufigkeit.	 Maßnahme 
6.1 beschreibt eine Angebotssteige-
rung der Linien 661 bis 663 auf den 
im	 Richtwert	 festgelegten	 20-Minu-
ten-Takt für Gebiete hoher Nutzungs-
dichte� Kapitel „6.2 On-Demand-Ver-
kehr“ auf Seite 30 beschreibt die 
potentielle Einführung eines On-De-
mand-Angebots.	Dieses	würde	dazu	
beitragen, die Erschließung von nicht 
vom Stadtbus bedienten Gebie-
ten zu sichern und zunächst in der 
Schwachverkehrszeit	 (SVZ)	 sowohl	
die Erreichbarkeit zentraler Orte 

als	 auch	 die	 Bedienungshäufigkeit	
sicherzustellen und zu verbessern�

Im	Folgenden	werden	die	erwähn-
ten Maßnahmen vorgestellt� Eine 
endgültige Entscheidung über die 
Umsetzung	 bzw.	 den	 Umfang	 der	
Maßnahmen	 wurde	 noch	 nicht	
getroffen.	 Eine	 abschließende	 Prü-
fung, insbesondere von Maßnahme 
6.1, soll im Mobilitätsplan der Stadt 
Schwabach,	dessen	Erarbeitung	am	
Nahverkehrsplan	 anknüpfen	 wird,	
erfolgen�

6.1 Prüfung von taktverdich-
tungen im Stadtverkehr

Stand 2022 verkehren die Stadt-
verkehrslinien 661 bis 663 in der 
Haupt- (HVZ) und Nebenverkehrs-
zeit (NVZ) im Halbstundentakt, die 
Linie	664	lediglich	im	Stundentakt.	In	
der abendlichen SVZ gibt der derzei-
tige Fahrplan der Linien 661 bis 663 

bis ca� 21 Uhr lediglich einen Stun-
dentakt her, Linie 664 verkehrt ab ca� 
19�30 Uhr gar nicht mehr� Endgültiger 
Betriebsschluss des Stadtverkehrs 
ist ca� 21 Uhr� Dies steht im Wider-
spruch zu den im Nahverkehrsplan 
festgelegten	Takt-Richtwerten	von	20	
Minuten	 (während	HVZ	und	NVZ	 in	
Gebieten mit hoher Nutzungsdichte) 
sowie	30	Minuten	während	der	SVZ.	
Insbesondere	das	fehlende	Angebot	
während	der	SVZ	zwischen	21	und	1	
Uhr fällt hier ins Auge�

Abbildung 12 zeigt die im Arbeits-
kreis vorgestellten Modelle für 
mögliche Taktverdichtungen im 
Schwabacher	Stadtverkehr.	 Für	 alle	
drei	 Varianten	 wird	 eine	 Taktver-
dichtung der Linien 661 bis 663 auf 
einen 20-Minuten-Takt in der HVZ 
(sowie	 zwischen	 18	 und	 19.30	 Uhr	
in der NVZ) unterstellt (Linie 664 im 
40-Minuten-Takt)� Lediglich ab 19�30 
Uhr (abendliche SVZ) ergeben sich 

Abbildung 12: Mögliche Taktmodelle für das Schwabacher Stadtliniennetz (Montag – Freitag)

Verkehrszeit SVz
05�00 - 06�00

HVz
06�01 - 08�00

NVz
08�01 - 11�00

HVz
11�01 - 18�00

NVz
18�01 - 19�30

SVz
19�31 - 21�00

SVz
21�01 - 00�00

SVz
00�01 - 01�00

R
I
c
H
t
W
E
R
t

Gebiete mit hoher 
Nutzungsdichte

(Bewertungsgrundlage	für	die	
Linien 661 – 663)

30‘ 20‘ 20‘ 20‘ 20‘ 30‘ 30‘ 30‘

Gebiete mit niedriger 
Nutzungsdichte 

(Bewertungsgrundlage	für	die	
Linie 664)

60‘ 40‘ 40‘ 40‘ 40‘ 60‘ 60‘ 60‘

2
0
2
2

linien 661 – 663 30‘ 30‘ 30‘ 30‘ 30‘
60‘

661 Süd: 
kein Angebot

--- ---

linie 664 60‘ 60‘ 60‘ 60‘ 60‘ --- --- ---

S
z
E
N
A
R
I
O

Szenario A
(Maximalvariante) 30‘ 20‘

664: 40‘ 30‘ 20‘
664: 40‘

20‘
664: 40‘

40‘
661 Süd, 664: 

80‘

40‘
661 Süd, 664: 

80‘
---

Szenario B 
(Taktverdichtung und 

Abendverkehr)
30‘ 20‘

664: 40‘ 30‘ 20‘
664: 40‘

20‘
664: 40‘

40‘
661 Süd, 664:  
kein Angebot

40‘
661 Süd, 664:  
kein Angebot

---

Szenario c 
(Reine Taktverdichtung) 30‘ 20‘

664: 40‘ 30‘ 20‘
664: 40‘

20‘
664: 40‘

40‘
661 Süd, 664:  
kein Angebot‘

--- ---
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Unterschiede	 zwischen	 den	 aufge-
führten Szenarien�

Szenario A
Szenario A stellt die Maximal- 
variante	 dar.	 Der	 zwischen	 19.30	
und 21 Uhr geltende Stundentakt 
wird	 zu	 einem	 40-Minuten-Takt	 auf-
gewertet.	 Zudem	 erhalten	 die	 Linie	
664	sowie	der	südliche	Linienast	der	
661 ein Grundangebot in Form eines 
80-Minuten-Taktes� Die Maximalvari-
ante zeichnet sich dadurch aus, dass 
gegenüber dem heutigen Betriebs-
schluss um 21 Uhr ein verlängertes 
Stadtbusangebot bis 0 Uhr bereitge-
stellt	wird.

Szenario B
Auch Szenario B stellt ein verlän-
gertes Angebot bis 0 Uhr sicher� Der 
Unterschied zu Szenario A liegt darin, 
dass	die	Linie	664	sowie	der	Südteil	
der Linie 661 nur bis ca� 19�30 Uhr 
(derzeitiges Fahrplanangebot) ver-
kehren�

Szenario c
Szenario C beschreibt lediglich die 
allgemeinen Taktverdichtungen im 

Stadtverkehr.	Wie	bereits	heute	wäre	
auf den Hauptlinien 661 bis 663 um 
21 Uhr Betriebsschluss, für die Linie 
664 und 661-Süd bereits um 19�30 
Uhr�

Neben der reinen Angebotssteige-
rung	ergeben	sich	noch	weitere	posi-
tive	Effekte.	So	könnte	das	Angebot	
mit der ebenfalls im 20-Minuten-Takt 
verkehrenden S-Bahn verzahnt 
werden,	 ebenso	 mit	 der	 geplanten	
zukünftigen Linie 652 nach Nürn-
berg-Langwasser.

Die Szenarien am Wochenende (vgl. 
Abbildung 13) folgen einem ähnli-
chen	 Muster	 wie	 unter	 der	 Woche.	
Das Angebot erfährt grundsätzlich 
eine	 Aufwertung	 vom	 bisherigen	
60-Minuten- zum 40-Minuten-Takt� 
Die Unterschiede ergeben sich aus 
dem Angebotsumfang der Linie 664 
und	 661-Süd	 sowie	 dem	 Betriebs-
schluss (21 oder 0 Uhr)�

6.2 On-demand-Verkehr

On-Demand-Verkehre unterscheiden 
sich von herkömmlichen Bedarfsver-
kehren	 wie	 Anrufsammeltaxi	 oder	
Rufbus durch die fehlende Fahr-
planbindung� Dies bedeutet, dass 
in	 dieser	 Betriebsform	 weder	 vor-
geschriebene Streckenführungen, 
noch	 vorgegebene	 Abfahrts-	 bzw.	
Ankunftszeiten existieren� Lediglich 
Zeitfenster für den Betrieb können 
ggf.	 definiert	 werden,	 um	 beispiels-
weise	 Parallelverkehre	 mit	 dem	
bestehenden Linienverkehr auszu-
schließen� Als Abgrenzungsmerkmal 
zum Taxibetrieb muss jedoch min-
destens eine Haltestelle als Start- 
oder	 Endpunkt	 bedient	 werden.	 Ein	
System routet dabei im Hintergrund 
parallellaufende	 Fahrtwünsche	 und	
führt	diese	im	Idealfall	als	eine	Fahrt	
durch (Ride-Pooling)� Der Buchungs-
prozess ist in der Regel appba-
siert, jedoch gibt es vielerorts auch 
die Möglichkeit der telefonischen 
Buchung�

Angedacht	 ist	 für	 die	 Stadt	 Schwa-
bach	 ein	 Pilotbetrieb	 während	 der	

Abbildung 13: Mögliche Taktmodelle für das Schwabacher Stadtliniennetz (Samstag und Sonntag)

Samstag Sonntag

Verkehrszeit SVz
06�00 - 10�00

NVz
10�01 - 15�00

SVz
15�01 - 21�00

SVz
21�01 - 00�00

SVz
00�01 - 02�00

SVz
07:00 - 21�00

SVz
21�01 - 00�00

SVz
00�01 - 01�00

R
I
c
H
t
W
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R
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Gebiete mit hoher 
Nutzungsdichte

(Bewertungsgrundlage	für	die	
Linien 661 – 663)

30‘ 20‘ 30‘ 30‘ 30‘ 30‘ 30‘ 30‘

Gebiete mit niedriger 
Nutzungsdichte 

(Bewertungsgrundlage	für	die	
Linie 664)

60‘ 40‘ 60‘ 60‘ 60‘ 60‘ 60‘ 60‘

2
0
2
2

linien 661 – 663 60‘ 60‘ 60‘ --- ---
60‘

661 Süd: 
kein Angebot

--- ---

linie 664 --- --- --- --- --- --- --- ---
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Szenario A
(Maximalvariante)

40‘
661 Süd, 664: 

80‘

40‘
661 Süd, 664: 

80‘

40‘
661 Süd, 664: 

80‘

40‘
661 Süd, 664: 

80‘
---

40‘
661 Süd, 664: 

80‘

40‘
661 Süd, 664: 

80‘
---

Szenario B 
(Taktverdichtung und 

Abendverkehr)

40‘
661 Süd, 664: 
kein Angebot

40‘
661 Süd, 664: 
kein Angebot

40‘
661 Süd, 664: 
kein Angebot

40‘
661 Süd, 664: 
kein Angebot

---
40‘

661 Süd, 664: 
kein Angebot

40‘
661 Süd, 664: 
kein Angebot

---

Szenario c 
(Reine Taktverdichtung)

40‘
661 Süd, 664: 
kein Angebot

40‘
661 Süd, 664:  
kein Angebot

40‘
661 Süd, 664:  
kein Angebot

--- ---
40‘

661 Süd, 664:  
kein Angebot

--- ---
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Schwachverkehrszeit	(vgl. Abbildung 
14).	Vorstellbar	wäre	eine	Ablösung	
des ohnehin nur gering ausgelas-
teten Linienverkehrs ab 19�30 Uhr, 
um dem gegenüber jedoch ein ver-
längertes Angebot über den bishe-
rigen Betriebsschluss (21 Uhr) hin-
aus	bis	0	Uhr	zu	gewährleisten	und	
somit einen erheblichen Beitrag zur 
Erhöhung	 der	 Bedienungshäufigkeit	
zu leisten� Auch am Wochenende 
könnte der On-Demand-Verkehr 
große Teile des bisherigen Linien-
betriebs übernehmen� Während der 
Stadtbus	 in	 der	 NVZ	 zwischen	 10	
und 15 Uhr am Samstag ein Grun-
dangebot in Form eines 40-Minu-
ten-Taktes sicherstellt (vgl. Kapitel 
„6.1 Prüfung von Taktverdichtungen 
im Stadtverkehr“ auf Seite 29), 
garantiert der On-Demand-Verkehr 
in der SVZ am Samstag und Sonn-
tag	eine	zeitlich	flexible	und	schnelle	
ÖPNV-Alternative�

Durch den fahrplanlosen Betrieb las-
sen sich kürzere Fahrzeiten gegen-
über dem Buslinienverkehr realisie-
ren� Weiterhin ermöglicht der Einsatz 
von Kleinbussen die Bedienung 
von nicht oder nur teils erschlosse-
nen	 Gebieten,	 wo	 ein	 Angebot	 mit	
Standardlinienbussen bislang auf-
grund der Straßenverhältnisse nicht 
umsetzbar	war.

Die exakten Randbedingungen 
zum	 Pilotbetrieb	 sind	 noch	 zu	 defi-
nieren.	 Offene	 Punkte	 bestehen	
bspw.	 im	 Umfang	 des	 Bedienge-
biets (Gebiet des Stadtliniennetzes 
oder das gesamte Stadtgebiet), im 
Umgang mit Parallelverkehren (Linie 
61, Linie 83 ab Ende 2022) und in 

der Fahrpreisgestaltung� Dies ist im 
Laufe	der	weiteren	Planung	sowie	im	
Mobilitätsplan zu konkretisieren�

Perspektivisch ließe sich (im 
Erfolgsfall)	 auch	 eine	 Ausweitung	
auf die Haupt- und Nebenverkehrs-
zeit	 (bspw.	als	 schnelleres	Komfort-
angebot und/oder Ergänzung zum 
Busverkehr)	 sowie	 auf	 umliegende	
Gemeinden im Landkreis Roth dis-
kutieren�

6.3 Barrierefreiheit

Standards der Barrierefreiheit
Der Aufgabenträger orientiert sich 
bei	der	Definition	der	baulichen	Min-
deststandards von Haltestellen an 
der Vorlage der Verbundgesellschaft 
zu „Baulichen Standards für den bar-
rierefreien Ausbau von Bushaltestel-
len im VGN“ (vgl. Kapitel „9.1 Bauli-
che Standards für den barrierefreien 
Ausbau von Haltestellen im VGN“ 
auf Seite 38)�

Die Vorgaben für barrierefreie Fahr-
zeuge orientieren sich nach der Ver-
ordnung (EG) Nr� 661/209 i� V� m� 
Abs� 3�11�4�1�3 der UN-ECE Rege-
lung 10719� Diese Verordnung legt 
z.B.	 die	 Kriterien	 für	 den	 Niederflu-
reinstieg, Stellplätze für Rollstuhl, 

19 Regelung Nr� 107 der Wirtschaftskom-
mission für Europa der Vereinten Nati-
onen (UN-ECE) – Einheitliche Bedin-
gungen für die Genehmigung von 
Fahrzeugen der Klassen M2 und M3 
hinsichtlich ihrer allgemeinen Konst-
ruktionsmerkmale;	 11.08.2010	 (ABI.L	
255 vom 29�09�2010)�

Kinderwagen,	 etc.	 oder	 Klappram-
pen fest�

Diese Vorgaben beziehen sich 
nur auf Fahrzeuge ab 22 Sitzplätzen� 
Da es sich bei Fahrzeugen kleine-
rer Größe vor allem um den Betrieb 
im Bedarfsverkehr handelt, dessen 
Betriebskonzept oftmals von Taxiun-
ternehmen	 durchgeführt	 wird,	 wel-
che den oben angegebenen Vorga-
ben meist nicht entsprechen, sollen 
die Vorgaben für barrierefreie Fahr-
zeuge nur für Fahrzeuge ab 22 Sitz-
plätzen	 gelten.	 Jedoch	 ist	 der	 Ein-
satz barrierefreier Fahrzeuge auch 
für Fahrzeuge unter 22 Sitzplätzen 
anzustreben�

Sollten auf einzelnen Linien Ver-
stärkerfahrzeuge vor allem für die 
Beförderung von Schülern einge-
setzt	werden,	bei	denen	zeitnah	auch	
eine Fahrtmöglichkeit im barriere-
freien Fahrzeug möglich ist, sind für 
Verstärkerfahrten auch Fahrzeuge 
erlaubt, die nicht den oben angege-
benen Standards entsprechen�

Die	 Information	 der	 Fahrgäste	
kann	 in	 eine	 Information	 vor	Ort	 an	
der	 Haltestelle	 bzw.	 im	 Fahrzeug	
und	 in	 eine	 allgemeine	 Information	
über	den	Internetauftritt	und	die	elek-
tronische Fahrplanauskunft (EFA) 
aufgeteilt	werden.	Grundsätzlich	 gilt	
das	 „Zwei-Sinne-Prinzip“,	 d.h.	 alle	
notwendigen	 Informationen	 müssen	
über	mindestens	zwei	Sinne	(Tasten,	
Hören,	Sehen)	vermittelt	werden.

Erstellung eines Haltestellenka-
tasters
Derzeit	 gibt	 es	 in	 Schwabach	 114	
Bushaltestellen	 entlang	 öffentli-
cher Linien� Hinzu kommen einige 

Abbildung 14: Möglicher Einsatz eines On-Demand-Verkehrs

Verkehrszeit
(Montag - Freitag)

SVz
05�00 - 06�00

HVz
06�01 - 08�00

NVz
08�01 - 11�00

HVz
11�01 - 18�00

NVz
18�01 - 19�30

SVz
19�31 - 21�00

SVz
21�01 - 00�00

SVz
00�01 - 01�00

Szenario d
(On-Demand-Verkehr) 30‘ 20‘

664: 40‘ 30‘ 20‘
664: 40

20‘
664: 40

Flächendeckend
On-Demand-Verkehr ---

Samstag Sonntag
Verkehrszeit

(Samstag - Sonntag)
SVz

06�00 - 10�00
NVz

10�01 - 15�00
SVz

15�01 - 21�00
SVz

21�01 - 00�00
SVz

00�01 - 02�00
SVz

07:00 - 21�00
SVz

21�01 - 00�00
SVz

00�01 - 01�00

Szenario d
(On-Demand-Verkehr)

Flächende-
ckend On-De-
mand-Verkehr

40‘
661 Süd, 664: 
kein Angebot

Flächendeckend
On-Demand-Verkehr --- Flächendeckend

On-Demand-Verkehr ---
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nicht vom Linienverkehr bediente 
AST-Haltestellen� Die meisten Halte-
stellen haben mehrere Bussteige, an 
denen die Fahrzeuge halten (i�d�R� 
in	 zwei	 Richtungen,	 z.B.	 am	 Bahn-
hof oder am Wolfram-von-Eschen-
bach-Gymnasium auch mehr als 
zwei	Bussteige).	

Die	 VGN	 GmbH	 wurde	 mit	 der	
Erstellung des Haltestellenkatas-
ters	 beauftragt.	 Dabei	 wurden	 alle	
Bussteige besichtigt, der bauliche 
Zustand,	 die	 Zuwegung	 sowie	 die	
Ausstattung untersucht und kartiert 
sowie	 ein	 Foto	 aus	 zwei	 Perspekti-
ven aufgenommen�

Somit konnte ein Haltestellenka-
taster	 aller	 Bussteige	 erstellt	 wer-
den� Dieses Haltestellenkataster ist 
Grundlage für die Priorisierung zur 
Umsetzung des barrierefreien Aus-
baus	 der	 Haltestellen	 bzw.	 für	 die	
Definition	von	Ausnahmen.

Prioritätenbildung und Definition 
von Ausnahmen
Der Gesetzgeber setzte zur Umset-
zung der Maßnahmen zur vollstän-
digen Barrierefreiheit eine Frist bis 
zum	1.	Januar	2022.	Er	gewährte	den	
Aufgabenträgern und Verkehrsunter-
nehmen hierzu aber die Möglichkeit, 
begründete	 Ausnahmen	 zu	 definie-
ren, die im Nahverkehrsplan veran-
kert	werden	müssen.

Mit	 dem	 Beschluss	 des	 Umwelt-	
und Verkehrsausschusses vom 
04�10�2016 zum Thema „Barriere-
freiheit von Verkehrsanlagen – Sach-
standsbericht	und	Investitionsbedarf“	
wurde	 u.a.	 beschlossen,	 den	 barri-
erefreien Umbau von Haltestellen 
anzugehen und eine Empfehlung 
ausgesprochen,	 die	 notwendigen	
Haushaltsmittel	 zu	 bewilligen.	 Auf-
grund	der	hohen	 Investitionssumme	
war	 jedoch	 eine	 vollständige	 Bar-
rierefreiheit im ÖPNV bis zum 
01.01.2022	 nicht	 umsetzbar,	 was	
eine Priorisierung der Maßnahmen 
bzw.	 die	 Definition	 von	Ausnahmen	
im	 Sinne	 eines	 Investitionsplanes	
notwendig	 machte.	 Daher	 nahm	
die	 Stadt	 Schwabach	 in	 der	 letzten	
Teilfortschreibung des Nahverkehr-
splanes	im	Jahr	2018	eine	Priorisie-
rung	 der	Maßnahmen	 vor	 und	 defi-

nierte Ausnahmen für Haltestellen, 
an denen kein barrierefreier Ausbau 
derzeit	baulich	möglich	bzw.	sinnvoll	
erschien�

Die Vorgaben zur barrierefreien 
Nutzung der Fahrzeuge richten sich 
nach den in diesem Kapitel bereits 
beschriebenen Vorgaben� Ausnah-
men hierfür gelten nur für Fahrzeuge 
im	 Bedarfsverkehr	 bzw.	 für	 Verstär-
kerfahrten im Schülerverkehr, bei 
denen alternativ ein barrierefreies 
Fahrzeug zeitnah im Einsatz ist�

Der	barrierefreie	Zugang	zur	Infor-
mation richtet sich im Allgemeinen 
nach den Vorgaben der Verbundge-
sellschaft.	Die	Vorgaben	für	Informa-
tionen an der Haltestelle sind eben-
falls in den oben angesprochenen 
baulichen Standards festgehalten� 
Eine	 Definition	 von	 Ausnahmen	 ist	
hier	nicht	notwendig.

Die Stadt beschränkt sich daher im 
Weiteren	 auf	 die	 Priorisierung	 bzw.	
die	 Definition	 von	Ausnahmen	 bzgl.	
der vollständigen Barrierefreiheit 
der	 Infrastruktur.	 Für	 einen	 gemein-
samen	 Kriterienkatalog	 wurden	
Handlungsprinzipien festgelegt und 
anschließend	eine	Priorisierung	bzw.	
Ausnahmen von der Barrierefreiheit 
definiert.

Demnach sollen vorrangig Hal-
testellen, die besonders für in ihrer 
Mobilität oder sensorisch einge-
schränkte	 Menschen	 wichtig	 sind,	
barrierefrei	 ausgebaut	 werden,	 um	
einen Grundbestand an barriere-
freien ÖPNV-Zugangsstellen zu 
erreichen� Darüber hinaus soll ange-
strebt	werden,	 in	baulich	eigenstän-
digen Ortslagen zumindest eine 
Haltestelle barrierefrei auszubauen, 
um den barrierefreien Zugang zum 
ÖPNV	zu	gewährleisten.	Dieses	Vor-
gehen ist der unten angeführten Pri-
orisierung für den Ausbau von Hal-
testellen nachgeordnet und ist vor 
allem	 dort	 sinnvoll	 und	 notwendig,	
wo	 größere	 Einrichtungen	 für	 Men-
schen, die motorisch oder senso-
risch eingeschränkt sind, bestehen� 
Ein Umbau ist im Einzelfall zu prüfen�

Die Priorisierung erfolgt nach den 
unten aufgeführten Kriterien:

 ■ Netzfunktion
 ● Umsteigeknoten: Bedienung 
der	Haltestelle	durch	zwei	oder	
mehr Linien

 ● Mindestens Halbstundentakt 
in der Haupt- und Nebenver-
kehrszeit

 ● Bedienform: Bedienung der 
Haltestelle durch Linienbus

 ■ Fahrgastzahlen
 ● Starke	Frequenz:	Mindestens	
20 Einsteiger pro Schultag und 
Haltestelle

 ■ Einrichtungen
 ● Einrichtungen, die für beson-
ders mobilitätseingeschränkte 
Personen	relevant	sind,	wie	
z.B.	Krankenhaus,	Alten-	bzw.	
Pflegeheim,	Behindertenwerk-
stätten

 ● Allgemein	wichtige	Ziele,	
wie	z.B.	Bahnhof,	Behörden,	
Schulen, größere Einkaufs-
möglichkeiten, Friedhof

 ● Besondere	Gewichtung	für	
besonders große Einrichtun-
gen: Haltestellen Wolfram-von- 
Eschenbach-Gymnasium, 
Gutenbergstraße,	Innenstadt,	
Krankenhaus, etc�

 ■ Bauliche Situation
 ● Synergieeffekte	mit	anderen	
Baumaßnahmen im Umfeld 
oder allgemeine Dringlichkeit 
eines Haltestellenausbaus, 
z�B� bei unsicheren Querungs-
möglichkeiten

Insgesamt	sind	acht	Kriterien	(strich-
förmige Untergliederungspunkte obi-
ger	Auflistung)	für	die	Untersuchung	
vorgegeben.	 Alle	 Haltestellen	 wer-
den auf diese Kriterien hin überprüft 
und anschließend in folgende Kate-
gorien eingeteilt:

Priorität 1: vorrangig zu beheben
 ■ fünf oder mehr Kriterien erfüllt

Priorität 2: nach Möglichkeit zu 
beheben

 ■ drei oder vier Kriterien erfüllt
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Priorität 3:	 wenn	 mit	 wenig	 Auf-
wand	möglich	zu	beheben

 ■ zwei	oder	weniger	Kriterien	erfüllt

Darüber hinaus gibt es Haltestellen, 
deren barrierefreier Ausbau nur mit 
großem	Aufwand	möglich	bzw.	wenig	
sinnvoll ist� Für diese Haltestellen 
soll eine Ausnahme vom vollständig 
barrierefreien Ausbau im ÖPNV gel-
ten:

 ■ Haltestellen, die nur von Bedarfs-
verkehren	 bedient	 werden.	 Da	
i�d�R� im Fahrzeug keine Barrie-
refreiheit	 gewährleistet	 werden	
kann,	 würde	 ein	 barrierefreier	
Ausbau der Haltestelle trotzdem 
keinen barrierefreien Ein- und 
Ausstieg	gewährleisten.

 ■ Haltestellen, in deren Umfeld auf 
absehbare Zeit keine Barriere-
freiheit	 hergestellt	 werden	 kann.	
Dies sind zum Beispiel Haltestel-
len,	 deren	 Zuwegung	 langfristig	
nicht	barrierefrei	ausgebaut	wird.	
Vor allem im ländlichen Stadtge-
biet	finden	sich	solche	Haltestel-
len	an	Straßenabzweigungen.

 ■ Haltestellen, deren Bestand 
langfristig nicht gesichert ist, 
da Umbaumaßnahmen in der 
Umgebung anstehen oder es 

Planungen gibt, die Haltestelle zu 
verlegen oder die Linienführung 
zu ändern�

Bei Straßenbaumaßnahmen im 
Bereich einer Haltestelle, bei der eine 
Bordsteinkante an der Haltestelle 
ohnehin	 wieder	 hergestellt	 werden	
muss, ist immer die Verkehrsplanung 
des Referats 4 zu informieren� Hier-
bei ist im Sinne der Kostenersparnis 
zu prüfen, ob trotz geringer Priorität 
die Bordsteinkante als barrierefrei 
oder barrierefrei light (erhöht, aber 
ohne	Kasseler	Sonderboard)	wieder-
herzustellen ist�

Ebenso gibt es Haltestellen, die 
trotz ihrer Priorität aus Gründen 
anstehender Straßenplanungen 
nicht	 vorrangig	 ausgebaut	 werden	
können.	 Aktuelle	 Beispiele	 wären	
die Haltestellen „Rathaus“ (aufgrund 
des anstehenden Umbaus des Mar-
tin-Luther-Platzes) oder die Halte-
stelle „Ansbacher Straße“ (aufgrund 
des anstehenden Umbaus der Ans-
bacher Straße)�

Eine umfassende Prüfung aller 
Haltestellen erfolgt bei der Fort-
schreibung des gesamten Nahver-
kehrsplanes�

Ergebnis
114	Haltestellen	 entlang	 öffentlicher	
Linien gibt es im Stadtgebiet von 

Schwabach.	Alle	Haltestellen	wurden	
nach den vorgegebenen Kriterien 
untersucht� Mit der Priorität 1 (fünf 
oder mehr Kriterien erfüllt – vorran-
gig	 zu	 beheben)	 wurden	 die	 unten	
aufgeführten Haltestellen ermittelt� 
In	Klammern	befindet	sich	bei	einer	
Veränderung des Ergebnisses die 
Anzahl der erfüllten Kriterien bei der 
letzten Teilfortschreibung 2018�

Sieben oder acht kriterien erfüllt:
 ■ Rathaus
 ■ Ludwigstraße

Sechs kriterien erfüllt:
 ■ Limbach Bahnhof
 ■ Schwabach	Bahnhof
 ■ Eichwasen	Süd	(2018:	5)
 ■ Falbenholz Mitte
 ■ Krankenhaus (2018: 5)
 ■ Neutorstraße
 ■ Nördlinger Straße
 ■ Parkbad (2018: 5)
 ■ Schillerplatz
 ■ Wolfram-von-Eschenbach-Gym-
nasium

 ■ Wolkersdorf Mitte

Fünf kriterien erfüllt:
 ■ Ansbacher Straße
 ■ Auf der Aich
 ■ Eichwasen	Süd
 ■ Förderzentrum
 ■ Fürther Straße

Abbildung 15: Mögliche Kriterien für die Prioritätenbildung

Netzfunktion Fahrgastzahlen
 ■ Anzahl Linien
 ■ Umstieg
 ■ Takt
 ■ Bedienform
 ■ etc�

 ■ Einsteiger
 ■ Aussteiger
 ■ Umsteiger
 ■ etc�

Einrichtungen
 ■ Alten-/Pflegeheim
 ■ Kranken-/Ärztehaus
 ■ Behindertenwerkstatt
 ■ Bildungseinrichtung
 ■ etc�

zugänglichkeit Bauliche Situation
 ■ Zuwegung
 ■ Lichtsignalanlage
 ■ Querungshilfe
 ■ Topographie
 ■ etc�

 ■ Art und Höhe des Bords
 ■ taktile Elemente
 ■ Synergien mit anderen Bau-
maßnahmen

 ■ etc�
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 ■ Gartenheim (2018: 4)
 ■ Gutenbergstraße
 ■ Nürnberger Straße
 ■ Rother Straße (2018: 4)
 ■ Spitalberg
 ■ Stadtwerke
 ■ Wolkersdorf Schleife
 ■ Nasbach (2018: 4)

Neu in Priorität 1 (vorrangig zu behe-
ben) sind nun die Haltestellen Gar-
tenheim,	 Rother	 Straße	 sowie	Nas-
bach mit je fünf erfüllten Kriterien�

Die baulichen Mindeststandards von 
Haltestellen sollen sich nach der 
Vorlage der Verbundgesellschaft zu 
„baulichen Standards für den barrie-
refreien Ausbau von Bushaltestellen 
im VGN“ richten� Wesentliche Ele-
mente für eine barrierefreie Halte-
stelle sind:

 ■ stufenlose Erreichbarkeit der 
Wartefläche

 ■ verkehrssichere und barrierefreie 
Rampen	als	Zu-/Abwege

 ■ ausreichend Fläche für Rangier-
vorgänge	 auf	 der	 Bewegungs- 
fläche

 ■ neigungsarme Gestaltung mit 
geringem Quergefälle

 ■ gefahrlos begeh- und befahrba-
rer Bodenbelag

 ■ kontraststarkes optisches Abhe-
ben des Bordsteins

 ■ Aushangfahrpläne sind für alle 
Fahrgäste gut einsehbar

 ■ Beleuchtung ist ausreichend und 
blendfrei

Nähere Details sind der Richtlinie zu 
den baulichen Standards für den bar-
rierefreien Ausbau von Haltestellen 
im VGN zu entnehmen (vgl. Kapitel 
„9.1 Bauliche Standards für den bar-
rierefreien Ausbau von Haltestellen 
im VGN“ auf Seite 38)�
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7. Auswirkungen und 
Bewertung des 
Maßnahmenpakets

7.1 Verkehrliche Wirkung

Reisezeit
Reisezeiteinsparungen	 würden	 bei	
Umsetzung des Maßnahmenpakets 
im Bereich des On-Demand-Ver-
kehrs auftreten� Durch den linienlo-
sen	 Betrieb	 würden	 Verbindungen,	
welche	 zuvor	 nur	 durch	 Umstiege	
zu	 bewältigen	 waren	 (bspw.	 Forst-
hof – Krankenhaus) umstiegsfrei und 
schneller durchgeführt�

Im	 Falle	 einer	 Taktverdichtung	
ergäben sich keine Veränderungen 
bzgl� der Reisezeit�

Verbindungshäufigkeit
Die	 Verbindungshäufigkeit	 würde	
sich mit Umsetzung der Taktmaß-
nahmen auf allen Linien stark ver-
bessern� Vor allem in der HVZ stiege 
das Fahrtenangebot der Hauptlinien 
um ca� 50 % (3 statt 2 Fahrten pro 
Stunde bei einem 20- statt 30-Minu-
ten-Takt)� Auch in der SVZ ergäben 
sich	 signifikante	 Angebotserhöhun-
gen� Wo heute noch ein 60-Minu-
ten-Taktbetrieb oder gar kein Ange-
bot	 vorhanden	 ist,	wären	die	Busse	
zukünftig im 40-Minuten-Takt unter-
wegs.

Reisekomfort
Durch die Vorgaben in den Vorab-
bekanntmachungen	 bzw.	 Vergaben	
der	 Stadt	 Schwabach	 besteht	 für	
die Linien des Stadtverkehrs bereits 
heute	 ein	 hoher	 Reisekomfort,	 was	
die	 Barrierefreiheit	 sowie	 Ausstat-
tung	der	Busse	und	die	 Information	

an den Haltestellen und in den Bus-
sen	betrifft.

Veränderung des Fahrgastauf-
kommens
Die Ermittlung des Fahrgastpotenti-
als durch die Umsetzung der Maß-
nahmen	 ist	nur	schwer	möglich	und	
kann	nur	großflächig	für	die	gesamte	
Stadt in Form der Gesamtverkehrs-
prognose auf Basis des derzeitigen 
Fahrplanangebots,	 wie	 sie	 unter	
Kapitel „5.3 Verkehrsprognose“ auf 
Seite 27	 vorgestellt	 wird,	 erfolgen.	
Eine linienscharfe Prognose ist nicht 
möglich�

Im	 Falle	 einer	 Umsetzung	 der	
Taktverdichtung ist jedoch mit einer 
Fahrgaststeigerung auf allen Linien, 
auf denen das Angebot verbessert 
wurde,	zu	rechnen.

Veränderung der Einnahmen
Da keine linienscharfe Aussage über 
eine Veränderung des Fahrgastauf-
kommens	 getroffen	 werden	 kann,	
ist auch eine Berechnung der Ein-
nahmen	 durch	 die	 zu	 erwartenden	
zusätzlichen Fahrgäste nicht mög-
lich�

7.2 Finanzielle Wirkung

Da in Kapitel „6. Maßnahmenpaket“ 
auf Seite 29 Maßnahmenvor-
schläge	 präsentiert	 wurden,	 welche	
einer genaueren Überprüfung im an 
den Nahverkehrsplan anknüpfenden 
Mobilitätsplan bedürfen, ist keine 

konkrete	Aussage	 zu	 den	 finanziel-
len	Auswirkungen	sinnvollerweise	zu	
treffen.	Je	Umfang	der	Maßnahmen	
ist in jedem Fall mit zusätzlichem 
finanziellen	Aufwand	zu	rechnen.

Veränderung der Betriebsleistung 
und finanzieller Aufwand
Da für die Maßnahmenkonzepte 
noch keine genauen Umläufe erstellt 
wurden,	 ist	 eine	 Aussage	 über	 die	
zu	 erwartende	 Betriebsleistung	 je	
Szenario derzeit nicht möglich� Grob 
würde	 sich	 das	 Fahrtenangebot	 bei	
Szenario A über alle Wochentage 
betrachtet um ca� 79 % steigern, 
Szenario B ziehe einen Anstieg der 
Fahrten um ca� 64 % nach sich, Sze-
nario C ließe das Angebot immerhin 
noch um ca� 43 % steigen�
Die laufenden Kosten des On-De-
mand-Verkehrs hängen insbeson-
dere vom zeitlichen und räumlichen 
Umfang	des	Angebots	sowie	von	der	
Nutzungsquote	ab.

Investitionskosten
Auch	über	die	zu	erwartenden	Inves-
titionskosten	 ist	 derzeit	 keine	 finale	
Aussage	 zu	 treffen.	 Insbesondere	
bei einer Taktverdichtung tagsüber 
ist jedoch mit einer Neuanschaf-
fung von Fahrzeugen zu rechnen� 
Bei einer Angebotsverlängerung in 
die Nacht können die bestehenden 
Fahrzeuge produktiver ausgelastet 
werden.

Auch die Errichtung eines On-De-
mand-Systems	zieht	Investitionskos-
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ten in Fahrzeuge und hinsichtlich 
digitaler Umsetzung nach sich�

7.3 Gesamtbewertung

Insgesamt	 betreffen	 die	 beschrie-
benen Verbesserungsmaßnahmen 
zum einen die unter Kapitel „1.4 Ziel-
vorgaben“ auf Seite 8 beschrie-
benen	 Punkte	 wie	 beispielsweise	
die Quote für alternative Antriebe bei 
den eingesetzten Fahrzeugen, das 
Vorhalten eines Kundenzentrums in 
der	Innenstadt	oder	den	Einsatz	von	
Fahrgastzählgeräten zur optimierten 
Planung des Stadtverkehrs�

Zum anderen stehen die groben 
Maßnahmenvorschläge aus Kapi-
tel „6. Maßnahmenpaket“ auf Seite 
29	 für	 eine	 deutliche	 Aufwertung	
des Stadtbusangebots� So ist bei 
Umsetzung einer der Taktszenarien 
eine deutliche Angebotssteigerung 
für	 die	 HVZ	 und	 NVZ	 zu	 erwarten,	
was	 vielerorts	 zum	 Erreichen	 des	
geforderten	 Richtwertes	 führen	
würde.	Je	nach	gewähltem	Szenario	
sind auch Angebotsverlängerungen 
in	 der	 SVZ,	 wo	 Stand	 heute	 noch	
kein	 bzw.	 wenig	 Angebot	 herrscht,	
hervorzuheben� Zusammenfassend 
kann	über	eine	etwaige	Taktverdich-
tung jedoch erst nach der abschlie-
ßenden	 Untersuchung	 im	 Schwa-
bacher Mobilitätsplan entschieden 
werden.	Dessen	Finalisierung	 ist	 für	
das	Jahr	2024	geplant.	Bei	Konkre-
tisierung	 der	 Taktmaßnahmen	 wird	
demnach auch der Nahverkehrsplan 
teilfortgeschrieben�

Das Thema On-Demand soll so 
schnell	 wie	 möglich	 als	 Pilotbetrieb	
in der bisher angebotslosen SVZ 
eingeführt	 werden,	 um	 zukünftige	
Angebotserweiterungen	 zu	 erkun-
den	 und	 ein	 flexibles	 Angebot	 in	
Zeiten	schwacher	Nachfrage	 für	die	
Schwabacher	Bürgerinnen	und	Bür-
ger	 zu	 gewährleisten.	 Hier	 werden	
die Einzelheiten des Angebots im 
Nachgang des Nahverkehrsplanes 
konkretisiert� 

7.4 zeitliche Reihung der 
Einzelmaßnahmen

Wie bereits in „Kapitel 7.3 Gesamt-
bewertung“ angemerkt,	 wird	 die	
Einführung eines Pilotbetriebs im 
On-Demand-Verkehr als erste Maß-
nahme geplant� Mit einer Umsetzung 
soll	 dabei	 so	 schnell	 wie	 möglich	
gestartet	werden.

Für	die	Umsetzung	etwaiger	Takt-
verdichtungen	 wird	 die	 abschlie-
ßende Untersuchung im Mobilitäts-
plan	abgewartet,	welche	für	das	Jahr	
2024	anvisiert	wird.	Erst	dann	erfolgt	
eine Entscheidung über ein konkret 
umzusetzendes	 Szenario,	 welches	
in einer Teilfortschreibung dieses 
Nahverkehrsplans	konkretisiert	wird.	
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8. Beteiligungsverfahren

Bei der Aufstellung des Nahverkehrs- 
planes	 wurden	 die	 Verkehrsunter-
nehmen, die Behindertenbeauftragte 
und der Seniorenrat der Stadt, Fahr-
gastverbände	 sowie	 die	 Interes-
sensvertreter/innen	 und	 öffentlichen	
Stellen der in ihrer Mobilität einge-
schränkten Personen beteiligt�

8.1 Beteiligung der Ver-
kehrsunternehmen

Das PBefG schreibt nach § 8 Abs� 3 
sowie	 das	 BayÖPNVG	 nach	Artikel	
13	Abs.	1	die	Mitwirkung	der	vorhan-
denen Verkehrsunternehmen bei der 
Aufstellung des Nahverkehrsplans 
vor�

Alle Unternehmen, die im Land-
kreis eine Linienkonzession besitzen,  
wurden	am	29.	September	2021	zur	
Auftaktsitzung des AK Nahverkehr-
splan	 eingeladen.	 Hier	 wurden	 die	
einzelnen Schritte und das Vorgehen 
bei der Erstellung des Nahverkehr-
splans	 erläutert	 sowie	 die	 Kriterien	
zur ausreichenden Verkehrsbedie-
nung festgelegt� Die Unternehmen 
wurden	 zudem	 zu	 den	 weiteren	
Sitzungen im Laufe der Erstellung 
des Nahverkehrsplanes eingeladen� 
Darüber	ging	 ihnen	sowohl	der	Zwi-
schenbericht als auch der Endbericht 
zu� Die Möglichkeit der Stellung-
nahme	wurde	dabei	allen	Unterneh-
men gegeben�

8.2 Weitere Beteiligungen

Nach § 8 Abs� 3 PBefG müssen dar-
über hinaus vorhandene Fahrgast-
verbände	 angehört	 werden.	 Diesen	
wurde,	 ebenso	 den	 benachbarten	
Aufgabenträgern,	 der	 Zwischenbe-
richt	 sowie	 Endbericht	 zugesandt.	
Die Möglichkeit zur Stellungnahme 
wurde	dabei	gewährleistet.

Verbände der in ihrer Mobilität oder 
sensorisch eingeschränkten Fahr-
gästen sind ebenso zu beteiligen� 
Diese	wurden	zum	Thema	Barriere-
freiheit bereits in der Teilfortschrei-
bung	des	NVP	im	Jahr	2018	zu	den	
entsprechenden Sitzungen einge-
laden und die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme gegeben� Auch bei der 
Erstellung dieses Nahverkehrsplans 
wurden	diese	zu	den	Sitzungen	ein-
geladen und ihnen die Möglichkeit 
zur Stellungnahme gegeben�

Die eingegangenen Stellungnahmen 
sind gekürzt in „Tabelle 22: Betei-
ligung der Verkehrsunternehmen 
(Stellungnahmen)“ auf Seite 82 
sowie	 in	 „Tabelle 23: Sonstige Stel-
lungnahmen“ auf Seite 82 wieder-
gegeben�

8.3 zeitliche Reihung der 
Beteiligung

Nachfolgend	 sind	 die	 wichtigsten	
Eckpunkte bei der Erstellung des 
Nahverkehrsplanes und der Möglich-
keit der Beteiligung aufgelistet�

 ■ 29. September 2021
Eröffnungsveranstaltung	im	Rah-
men des Arbeitskreises Nahver-
kehrsplan

 ■ 09. November 2021
Arbeitskreis Nahverkehrsplan 
(Ergebnisse	der	Schwachstellen-
analyse)

 ■ Februar 2022
Versand	des	Zwischenberichts

 ■ 24. März 2022
Arbeitskreis Nahverkehrsplan 
(Maßnahmenpaket)

 ■ April 2022
Update	 des	 Zwischenberichts	
inkl� der Kapitel 5 und 6

 ■ Mai 2022
Versand des Endberichts
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9. Anhang

9.1 Bauliche Standards für 
den barrierefreien Ausbau von 
Haltestellen im VGN

Das	 vorliegende	 Papier	 definiert	
Standards hinsichtlich der Umset-
zung der Barrierefreiheit an Bus-
haltestellen� Diese baulichen Min-
destanforderungen orientieren sich 
an den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik, den einschlägi-
gen	DIN-Normen	und	Empfehlungen	
zur Herstellung der Barrierefreiheit�

Die örtliche Umsetzung dieser 
Standards zur Barrierefreiheit auf 
Basis der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik obliegt den Auf-
gabenträgern in Abstimmung mit den 
Verkehrsunternehmen und Baulast-
trägern	sowie	in	Zusammenarbeit	mit	
den Verbänden, Beauftragten und 
Beiräten	der	Betroffenen.	Hierbei	soll	
dieses Papier eine möglichst praxis-
nahe Hilfestellung liefern�

Die zugrundeliegenden Gedanken 
orientieren sich an dem Leitbild einer 
vollständigen Teilhabe und eines 
„Designs für alle“, das keine Perso-
nengruppe	bewusst	ausgrenzt.	„Bar-
rierefreiheit“	bleibt	dabei	auch	weiter	
ein Prozess der Annäherung an ein 
Ideal	und	ein	Kompromiss	zwischen	
den Bedürfnissen unterschiedlicher 
Gruppen von Menschen�

Eine	 zentrale	 Herangehensweise	
an Barrierefreiheit und damit auch 
Grundlage	wesentlicher	Maßnahmen	
zur	 Schaffung	 eines	 barrierefreien	
ÖPNV	 ist	 das	 Zwei-Sinne-Prinzip.	
Es besagt, dass dem Grunde nach 
bei	 wesentlichen	 Informationen	 und	
Orientierungshilfen	 immer	 zwei	 der	
drei Sinne Hören, Sehen und Tasten 
angesprochen	 werden	 müssen.	 Mit	
diesen	Sinnen	können	Informationen	
visuell, akustisch oder taktil erfasst 
werden,	 wobei	 für	 die	 Orientierung	
im Straßenraum meist das Sehen 

und	Hören	vorrangig	gebraucht	wer-
den� Sind diese eingeschränkt, kann 
das zum Teil durch Hilfsmittel kom-
pensiert	werden	(z.	B.	Sehhilfe	oder	
Hörgerät)� Dagegen sind gehörlose 
oder blinde Menschen darauf ange-
wiesen,	 den	 ausgefallenen	 Sinn	
bestmöglich durch die verbleibenden 
auszugleichen�

Ziel ist die vollständige Umset-
zung der folgend beschriebenen 
Mindestanforderungen	 (s.	 S.	 37	 ff).	
Sollte dies am vorgesehenen Stand-
ort unter den gegebenen Randbe- 
dingungen nicht möglich sein, ist 
dies anhand einer Reihe von Pla-
nungsschritten	(s.	S.	39	ff)	zu	prüfen	
und deren Ergebnisse zu dokumen-
tieren.	 Nur	 wenn	 auch	 nach	 dieser	
Prüfung die Mindestanforderungen 
nicht	 eingehalten	 werden	 können,	
darf	von	diesen	abgewichen	werden.	
Dabei sollen aber auch dann noch 
möglichst viele Bestandteile des Min-
deststandards	umgesetzt	werden.

Darüber	hinaus	sind	weitere	Ein-
bauten und Einrichtungen, die über 
die hier genannten Mindestanfor- 
derungen	 hinausgehen	 –	 wie	 z.	 B.	
Fahrgastunterstände oder Systeme 
zur dynamischen Fahrgastinforma-
tion, ebenfalls entsprechend den 
Erfordernissen an die Barrierefrei-
heit zu gestalten� Hierbei sind ins-
besondere	 die	 erforderlichen	Bewe-
gungsflächen	 zu	 berücksichtigen	
und	freizuhalten	sowie	das	Zwei-Sin-
ne-Prinzip einzubeziehen�

Gleiches gilt auch für die bar- 
rierefreie Gestaltung des Umfelds 
von	Haltestellen.	 In	 diesem	Zusam-
menhang sind insbesondere Geh-
wege	und	Querungsstellen	in	Verbin-
dung mit den Wegen zur Haltestelle 
und die entsprechenden Aufstell- 
flächen	zu	nennen.

Bauliche Mindeststandards
Alle genannten Maße sind allge-
meine Empfehlungen aus verschie-
denen Handreichungen und Normen� 
Von	 diesen	 kann	 bei	 gleichwertigen	
Lösungen	lokal	abgewichen	werden.
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Bauliche zielsetzung Mindestanforderung Erläuterung / Ergänzung
stufenlose Erreichbarkeit 
der Wartefläche

 ■ mindestens ein stufenloser Zugang
 ■  größere Niveauunterschiede sollten 
durch	Rampen	ausgeglichen	werden

 ■  lichte Durchgangsbreite von 
 ■ 1 m, mind� aber 0,9 m

 ■ Gehwegbreite	von	1,8	–	2,0	m
 ■ 	bei	kombiniertem	Fuß-	und	Radweg
 ■ 3,0 – 4,0 m

verkehrssichere und bar- 
rierefreie Rampen

 ■ Mindestbreite 1,2 m 
 ■  Längsgefälle max� 6 % 
 ■ an	Zu-	und	Abgängen	Bewegungs- 
flächen	von	mind.	1,5	x	1,5	m	

 ■  alle 6 m Rampenlänge muss ein Ruhe- 
podest (mind� 1,5 m lang) eingebaut 
sein

 ■ im	Falle	hoher	Frequentierung	soll-
ten	die	Begegnungsflächen	auf	
1,8	m	x	1,8	m	geplant	werden

ausreichend Fläche für 
Rangiervorgänge auf der 
Bewegungsfläche

 ■ 1,5	m	x	1,5	m	Mindestflächenbedarf	für	
Rollstuhlfahrer

 ■  bei Einsatz einer Klapprampe 
2,5 m x 1,5 m

 ■ 	Position	und	Länge	der	Bewegungs- 
fläche	orientiert	sich	an	einem	Zustieg	
für Rollstuhlfahrer an Tür 2 der poten-
tiell eingesetzten Bustypen

 ■ nach	Möglichkeit	Ausweitung	der	nutz-
baren Breite auf 3,0 – 4,0 m

 ■  sollte die Mindestbreite von 2,5 m nicht 
umsetzbar sein, entfällt bei Einsatz 
eines mind� 20 cm hohen Formsteins, 
entsprechender	Anfahrbarkeit	sowie	
Fahrzeugeinsatz die Rampe und die 
nutzbare	Breite	wird	auf	mind.	1,5	m	
reduziert

Neigungsarme Gestaltung 
mit geringem Quergefälle

 ■ maximale Längsneigung: 3 % 
 ■  maximale Querneigung: 2,5 %

 ■  bei einer Längsneigung von 3 – 6 % 
sollten	nach	längstens	10	m	jeweils	
Erholungsebenen	vorgesehen	werden

gefahrlos begeh- und be-
fahrbarer Bodenbelag

 ■ 	Oberflächenbelag	muss	befestigt	sein:	
 ■ rutschhemmend und erschütterungs-
arm	nach	DIN	18040-3

 ■ 	visuelle	Unterscheidung	zum	Gehweg	
hin, rutschfeste möglichst fugenlose, 
erschütterungsarme	Oberflächen	

 ■ 	z.B.	Pflastersteine,	Asphalt	oder	Geh-
wegplatten

optisch und haptisch 
erfassbare 
Bodenindikatoren

 ■  taktiles Leitsystem mit visuell kontras-
tierenden Bodenindikatoren 

 ■ 	Auffindestreifen	auf	Höhe	von	Tür	1	
über	die	gesamte	Gehwegbreite

 ■ 	Einstiegsfeld	mit	Rippenprofil	min-
destens auf Höhe der Tür 1 in 30 cm 
Entfernung zum Bordstein 

 ■ 	quert	ein	Radweg	den	Auffindestreifen,	
ist dieser zu unterbrechen

 ■  Leitstreifen über gesamte Länge des 
Bushaltes bis zu Einstiegsfeld(ern) / 
Aufmerksamkeitsfeld(ern) 

 ■ 	Einstiegsfeld(er)	mit	Rippenprofil	je	
auf Höhe der Türen 1 und 2 in 30 cm 
Entfernung zum Bordstein
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Bauliche zielsetzung Mindestanforderung Empfohlene Ergänzung
Der Bordstein muss sich 
kontraststark abheben und 
nahes Anfahren zulassen

 ■ 	Reduzierung	des	Restspaltes	zwischen	
Haltestellenbord und Fahrzeugeinstieg 
auf	5	cm	(auf	einer	Länge	von	etwa	
9 m, für den Zugang zu Tür 1 u� 2)

 ■  Bordsteinhöhe soll mindestens 16 cm 
betragen 

 ■  ab 18 cm Höhe soll sich das Busbord 
visuell kontraststark vom Umgebungs-
belag abheben

 ■  Berücksichtigung der Schleppkurve 
von Gelenkbussen bei Busbuchten

 ■  bei ausreichender Anfahrmöglichkeit, 
entsprechendem Fahrzeugeinsatz und 
einer	Wartefläche	<	2,5	m,	soll	aus	
Sicht der Barrierefreiheit eine Bord- 
steinhöhe	von	idealerweise	22	cm	
geprüft	werden

 ■  der Einsatz von Sonderborden ist hier-
bei ausdrücklich empfohlen (Reduzie-
rung des Restspaltes und Schonung 
der Busreifen)

möglichst lange Haltbar-
keit der Fahrbahn

 ■  bei hohem Fahrzeugaufkommen: 
Prüfung des Einbaus einer halbstarren 
Decke oder den kompletten Einsatz 
von Beton für die Fahrbahn im Bereich 
der Haltestelle

Haltestellenmast  ■  Abstand zur Bordkante mindestens 
1 m

 ■ 	darf	den	Mindestflächenbedarf	eines	
Rollstuhlfahrers nicht beeinträchtigen

 ■  darf darüber hinaus nicht zu Behinder- 
ungen führen

 ■  bei Platzmangel kann der Mast ggf� 
auch	auf	der	fahrbahnabgewandten	
Seite	platziert	werden	

 ■ 	kann	der	Mindestflächenbedarf	eines	
Rollstuhlfahrers dennoch nicht einge-
halten	werden,	ist	eine	Prüfung	zur	
Verlegung der Haltestelle erforderlich

Aushangfahrpläne sind 
für alle Fahrgäste gut 
einsehbar

 ■  einheitliche Aufhängung bei mittlerer 
Sichthöhe von 1,4 m (bezogen auf die 
Mitte des Fahrplankastens)

 ■  bei einem Fahrgastunterstand mit 
Informationsvitrine	ist	kein	separater	
Aushangfahrplan am Mast nötig 

 ■  unter dem Aushangfahrplan soll kein 
Abfallbehälter	angebracht	werden

Die Beleuchtung muss 
ausreichend und blendfrei 
sein

 ■  Haltestellen sind ausreichend zu 
beleuchten

 ■  nach Möglichkeit sollen sie in unmittel-
barer	Nähe	von	Lichtquellen	angeord-
net	oder	mit	einer	eigenen	Lichtquelle	
ausgestattet	werden

 ■  es soll eine blendfreie Grundbeleuch-
tung ohne Schattenbildung insbeson-
dere auch für Orientierungssysteme 
ermöglich	werden

optisch und haptisch 
erfassbare 
Bodenindikatoren

 ■  taktiles Leitsystem mit visuell kontras-
tierenden Bodenindikatoren 

 ■ 	Auffindestreifen	auf	Höhe	von	Tür	1	
über	die	gesamte	Gehwegbreite

 ■ 	Einstiegsfeld	mit	Rippenprofil	min-
destens auf Höhe der Tür 1 in 30 cm 
Entfernung zum Bordstein 

 ■ 	quert	ein	Radweg	den	Auffindestreifen,	
ist dieser zu unterbrechen

 ■  Leitstreifen über gesamte Länge des 
Bushaltes bis zu Einstiegsfeld(ern) / 
Aufmerksamkeitsfeld(ern) 

 ■ 	Einstiegsfeld(er)	mit	Rippenprofil	je	
auf Höhe der Türen 1 und 2 in 30 cm 
Entfernung zum Bordstein

Folgende	Quellen	wurden	für	den	vorliegenden	baulichen	Standard	für	den	barrierefreien	Ausbau	von	Bushaltestellen	
im	VGN	verwendet.	Diese	sind	in	der	jeweils	aktuellen	Fassung	zu	beachten:

 ■ DIN	18040-1	–	Barrierefreies	Bauen	-	Teil	1:	Öffentlich	zugängliche	Gebäude
 ■ 	DIN	18040-3	Barrierefreies	Bauen	–	Planungsgrundlagen	–	Teil	3:	Öffentlicher	Verkehrs-	und	Freiraum
 ■ 	DIN	32975	–	Gestaltung	visueller	Informationen	im	öffentlichen	Raum	zur	barrierefreien	Nutzung
 ■ 	DIN	32984	–	Bodenindikatoren	im	öffentlichen	Raum
 ■ 	Hinweise	für	barrierefreie	Verkehrsanlagen	(H	BVA)
 ■  Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt)
 ■ 	Empfehlungen	für	Anlagen	des	öffentlichen	Personennahverkehrs	(EAÖ)
 ■ 	Anhang	IV	zur	Verordnung	(EG)	661/2009	i.	V.	m.	UN-ECE	Regelung	107
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Hinweise zur Schnittstelle Fahrzeug – Haltestelle

Fahrzeuge / Fahrzeugausstattung Infrastruktur / Haltestelle
Hochflurbus  ■  keine Barrierefreiheit möglich
Niederflur- / Low-Entry-Bus  ■  unter 16 cm Bordstein nicht barrierefrei

 ■  ab 16 cm Bordstein mit Klapprampe barrierefrei 
(Tiefe	der	Aufstellfläche	von	ca.	2,5	m	erforderlich)

 ■  ab einem Resthöhenunterschied von mehr als 5 cm vom Fahrzeug 
zum Bordstein ist keine Klapprampe erforderlich

nur Bordsteinbereiche unter oder gleich 16 cm können beim An- und 
Abfahren	sicher	überstrichen	werden
Höhe	der	Überstreichfähigkeit	sowie	der	Absenkfähigkeit	(Kneeling)	der	
Fahrzeuge ist auch von den Einstellungen in den Werkstätten der Ver-
kehrsunternehmen abhängig
bei der Anlage von Busbuchten ist die Schleppkurve von Gelenkbussen 
zu beachten

kleinbus 
(auch Niederflur- / Low-Entry-Varianten

 ■  über 16 cm Bordstein nicht barrierefrei

nur Bordsteinbereiche unter oder gleich 16 cm können aufgrund tiefgrei-
fender	Außenschwenktüren	angefahren	werden	
(	Neigung	der	Klapprampe	≤	12	%)

PkW  ■  keine Barrierefreiheit möglich
 ■ 	nur	Bordsteinbereiche	unter	16	cm	können	angefahren	werden

Planungsschritte zur Prüfung von Haltestellen auf umsetzbarkeit des Mindeststandards
Oberstes	Ziel	ist	die	Umsetzung	des	Mindeststandards.	Beim	Um-	bzw.	Neubau	von	Haltestellen	sind	daher	folgende	
Planungsschritte nachvollziehbar zu prüfen�

Planungsschritt 1:
Der Mindeststandard ist am vorgesehenen Standort vollständig umsetzbar�

 Umsetzung Mindeststandard
 Planungsschritt 2

Planungsschritt 2:
Sofern der Mindeststandard am vorgesehenen Standort unter den gegebenen Randbedingungen (z�B� aus Platz- 
mangel) nicht umsetzbar ist, sind folgende Handlungsoptionen zu prüfen und deren Ergebnisse zu dokumentieren:

2.1	 Kann	die	Haltestelle	im	Umkreis	von	100	m	sinnvoll	an	einen	anderen	Standort	verlegt	werden,	wo	der	gefor-
derte Standard möglich ist?

 Umsetzung Mindeststandard
 Planungsschritt 2�2

2.2	 Kann	mit	vertretbarem	Aufwand	durch	Zukauf	eines	Grundstücks	angrenzend	zum	Bürgersteig	die	erforderliche	
Haltestellentiefe	für	den	Einsatz	der	Einstiegshilfe	hergestellt	werden?

 Umsetzung Mindeststandard
 Planungsschritt 2�3

2.3	 Kann	der	Standard	durch	eine	Neuordnung	des	Straßenraums	erreicht	werden,	z.	B	durch	eine	Fahrbahnein- 
engung	bzw.	den	Bau	eines	Haltestellenkaps?	Beispiel:	Haltestelle	in	Münster/Westf.
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Beispiel Fahrbeinengung:
Die	Gehwegbreite	wurde	von	ca.	1,30	m	auf	2,60	m	vergrö-
ßert,	damit	die	Wartefläche	für	den	Einsatz	der	Klapprampe	
ausreichend breit ist� Außerdem ist so ein Buskap entstan-
den.	Die	Haltestelle	befindet	 sich	 in	einem	Wohngebiet	mit	
relativ	wenig	Verkehr.

 Umsetzung Mindeststandard
 Planungsschritt 2�4

Kann	der	Standard	durch	Einbau	eines	Sonderbords	mit	20	cm	(oder	höher)	erreicht	werden,	so	dass	der	Ein-	und	
Ausstieg	auch	ohne	den	Einsatz	der	Klapprampe	ermöglicht	wird?

Vor	einer	Verwendung	von	hohen	Sonderborden	ist	zusätzlich	zu	prüfen:
 ■	Ist	das	Sonderbord	mit	den	eingesetzten	Fahrzeugtypen	kompatibel?
 ■	Ist	eine	geradlinige	und	störungsfreie	Anfahrbarkeit	des	Haltestellenbereichs	gewährleistet?
 ■ Kann an der Haltestelle erforderlichenfalls eine Höhenzonierung (oder ein vergleichbares Verfahren) umgesetzt 
werden?

Das	bedeutet,	dass	die	Überstreichungsflächen	in	der	An-	und	Abfahrt	z.B.	mit	einem	16	cm	hohen	Sonderbord	
und	der	Haltebereich	(v.a.	2.	Tür)	mit	einem	mindestens	20	cm	hohen	Sonderbord	ausgestattet	werden.	Dies	kann	
dann	erforderlich	sein,	wenn	ein	Überstreichen	der	Fahrzeuge	bei	der	Anfahrt	aufgrund	der	Haltestellenlage	nicht	
auszuschließen ist, z�B� bei Anfahrt aus einer starken Kurve�

Beispiel Höhenzonierung:
Wegen der Anfahrbarkeit aus einer starken Kurve konnte 
die Haltestelle Schulzentrum Brückenhof nicht vollständig 
auf	 22	 cm	erhöht	werden.	Die	Überstreichungsfläche	 in	
der	Anfahrt	wurde	mit	einem	16	cm	hohen	Sonderbord-
stein ausgestattet� Die Rampen nicht berücksichtigt, ist 
die 50 m lange Haltestelle so aufgeteilt, dass 17 m mit 
einer	Haltestellenhöhe	von	16	cm	sowie	29	m	mit	einer	
Haltestellenhöhe	von	22	cm	ausgeführt	wurden.

Foto 2:  Beispiel Kassel
Quelle: Wiesenhütter, KVG Kassel, 2015

Foto 1: Beispiel Münster/Westf.
Quelle: Mehrens, 2015
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Beispiel Busbucht mit Nase:
Zur	Verbesserung	der	Anfahrbarkeit	von	Haltestellenbuchten	werden	 im	Umland	von	Basel	Busbuchten	mit	einer	
Nase im Anfahrtsbereich gebaut� Durch diese Nasen kann der eigentliche Haltebereich mit erhöhten Sonderbordstei-
nen	auch	bei	kurzen	Anfahrtsflächen	optimal	angefahren	werden.

 Umsetzung Mindeststandard
 Planungsschritt 3

Planungsschritt 3:
Wird nach Prüfung der o�g� Möglichkeiten festgestellt, dass ein barrierefreier Ausbau der Haltestelle gemäß Mindest-
standard	aus	sicherheitstechnischen	bzw.	rechtlichen	Gründen	oder	sinnvoll	bzw.	verhältnismäßig	nicht	umsetzbar	ist,	
liegt ein Ausnahmetatbestand vor�
Gründe hierfür können sein:

1� Bauliche Gründe, z�B�
 ■ 	unbefestigter	Seitenstreifen	(Bankett)	ohne	Verbindung	zum	öffentlichen	Wegenetz
 ■ 	keine	ausreichende	Gehwegbreite,	die	mit	einem	verhältnismäßigem	Aufwand	erweitert	werden	kann	(z.B.	Grund- 
erwerb)

2.	Topografische	Gründe,	z.B.
 ■ 	Hanglage,	d.h.	die	max.	zulässige	Neigung,	um	die	Steigung	mittels	Handrollstuhl	zu	überwinden	und	die	Brems-
sicherheit	nicht	zu	gefährden,	kann	nicht	eingehalten	werden.

3� Funktionale Gründe, z�B�
 ■  temporäre Ersatzhaltestellen bei Schienenersatzverkehr,
 ■ 	Haltestellen,	die	ausschließlich	mit	taxibasierten	Bedarfsverkehren	bedient	werden.

Liegen	bauliche,	 topografische	und/oder	 funktionale	Gründe	 für	einen	Ausnahmetatbestand	vor,	 sind	diese	ausrei-
chend zu dokumentieren�

 Umsetzung Mindeststandard

Foto 3: Beispiel Kanton Basel-Landschaft
Quelle: Stocker Arnet, Bau- u. Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft, 2016
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Planungsschritt 4:
Auch	bei	Ausnahmetatbeständen	ist	eine	möglichst	weitreichende	Barrierefreiheit	anzustreben.	Daher	sollte	in	diesen	
Ausnahmefällen	zusätzlich	geprüft	werden,	ob	Teilaspekte	der	Barrierefreiheit	bzw.	des	Mindeststandards	zielführend	
umgesetzt	werden	können.	Hierzu	zählen	insbesondere

 ■ 	eine	auf	16	cm	erhöhte,	befestigte	Wartefläche,	sofern	eine	Verbindung	zum	Gehweg	besteht.
 ■ 	der	Einbau	von	Bodenindikatoren,	d.h.	Auffindestreifen	und	Einstiegsfeld,	sofern	eine	Verbindung	zum	Gehweg	
vorhanden ist�

 ■  die Anforderungen an die Position und bauliche Ausgestaltung des Haltestellenmast
 ■  die Anforderungen an den Aushangkasten inkl� Aushangfahrplan
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9.2 karten

Karte	01-I:	 Raumstruktur
Karte	01-II:	 Siedlungsstruktur
Karte	01-III:	 Gebietskategorien
Karte	01-IV:	 Schulstandorte
Karte	02-I:	 Erschließung
Karte	03-I:	 Handlungsbedarf	–	Schultage
Karte	03-II:	 Handlungsbedarf	–	Ferientage
Karte	03-III:	 Handlungsbedarf	–	Samstage
Karte	03-IV:	 Handlungsbedarf	–	Sonn-/Feiertage
Karte	04-I:	 Liniennetz
Karte	04-II:	 Tarifzonenplan
Karte	04-III:	 Busdesign
Karte	05-I:	 Gesamtverkehrsprognose	Binnenverkehr
Karte	05-II:	 Gesamtverkehrsprognose	ein-	und	ausbrechender	Verkehr
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tabelle 1: zusammenfassung der kriterien

Erschließung Haltestelleneinzugsbereich

Bushaltestellen: 
- Kernbereich: 200 m 
-	Hohe	&	niedrige	Nutzungsdichte:	400 m
Bahnhaltepunkt: 600 m

Erreichbarkeit

Zeitfenster

Mo-Fr
Hinfahrt 06.00 - 08.00 uhr

Rückfahrt 12.00 - 13.30 uhr 
16.00 - 18.30 uhr

Sa
Hinfahrt 07.00 - 09.00 uhr

Rückfahrt 12.00 - 13.30 uhr 
16.00 - 18.30 uhr

So
Hinfahrt 07.00 - 09.00 uhr

Rückfahrt 12.00 - 13.30 uhr 
16.00 - 18.30 uhr

Zentrale Orte im 
Stadtgebiet

Zielorte Altstadt,	Bahnhof,	Gewerbegebiet	Falbenholz,	
Gewerbepark	West,	Krankenhaus

Beförderungszeit RW: 20 min (GW: 30 min)
Reisezeit RW: 30 min (GW: 40 min)

Zentrale Orte außerhalb 
des Stadtgebiets

Zielorte
Mittelzentrum: Roth
Oberzentrum: Nürnberg

Beförderungszeit Mittel-/Oberzentrum:
RW: 50 min (GW: 80 min)

Reisezeit Mittel-/Oberzentrum:
RW: 60 min (GW: 90 min)

Umstiege
Umsteigezeit RW: 15 min (GW: 20 min)

Anzahl Max� 1 Umstieg im Stadtbereich, sonst max� 2 
Umstiege

Bedienungs- 
häufigkeit

Verkehrszeiten Montag - Freitag

Hauptverkehrszeit (HVZ) 
- 06.01 Uhr bis 08.00 Uhr
- 11.01 Uhr bis 18.00 Uhr
Nebenverkehrszeit (NVZ)
- 08.01 Uhr bis 11.00 Uhr
- 18.01 Uhr bis 19.30 Uhr
Schwachverkehrszeit (SVZ) 
- 05.00 Uhr bis 06.00 Uhr
- 19.31 Uhr bis 01.00 Uhr (Fr� bis 02.00 Uhr)

Verkehrszeiten an Samstagen

Nebenverkehrszeit (NVZ)
- 10.01 Uhr bis 15.00 Uhr
Schwachverkehrszeit (SVZ)
- 06.00 Uhr bis 10.00 Uhr
- 15.01 Uhr bis 02.00 Uhr

Verkehrszeiten an Sonn-/Feiertagen Schwachverkehrszeit (SVZ) 
- 07.00 Uhr bis 02.00 Uhr

Verkehrsangebot Montag - Freitag 
in Taktfolgen (Minuten)

Oberzentren ohne Verdichtung
Kernbereich:
- NVZ: mRW: 10 (GW: 30)
- SVZ: mRW: 20 (GW: 30)
Gebiete mit hoher Nutzungsdichte:
- NVZ: mRW: 20 (GW: 30)
- SVZ: mRW: 30 (GW: 60)
Gebiete mit niedriger Nutzungsdichte:
- NVZ: mRW: 40 (GW: 60)
- SVZ: RW: 60 (GW: Bedarfsfahrten)
In der HVZ ist das Angebot der NVZ bedarfsori-
entiert zu verdichten.

Auslastung
Besetzungsgrad

NVZ: 50 %
Spitzenstunde: 65 % (Einzelfahrten bis 100 %)

Tagesauslastung
Kundenorientierte	Sichtweise:	> 30 %
Betriebswirtschaftliche	Sichtweise:	< 15 %
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tabelle 2: Einwohner nach Verkehrszellen

Vz 
Nr. Verkehrszelle Gebietstyp Einwohner

1 Altstadt Kernbereich 2�590
2 Innenstadt-Südring Kernbereich 2�939
3 Innenstadt-Nordring Kernbereich 3�386
4 Schwabach	Ost Kernbereich 1�766
5 Forsthof Hohe Nutzungsdichte 4�799
6 Uigenau Niedrige Nutzungsdichte 280
7 Schwabach	Süd-West Hohe Nutzungsdichte 1�438
8 Schwabach	West Hohe Nutzungsdichte 2�042
9 O'Brien-Park	/	Schwabach	Nord Hohe Nutzungsdichte 868

10 Eichwasen Hohe Nutzungsdichte 2�773
11 Lindenbachstraße Niedrige Nutzungsdichte 178
12 Hochgericht Nord Hohe Nutzungsdichte 788
13 Hochgericht Süd Hohe Nutzungsdichte 1�722
14 Gartenheim Hohe Nutzungsdichte 2�139
15 Schwabach	Süd-Ost Hohe Nutzungsdichte 260
16 Obermainbach Niedrige Nutzungsdichte 367
17 Gewerbepark	West Hohe Nutzungsdichte 20
18 Unterreichenbach Hohe Nutzungsdichte 1�502
19 Baimbach Niedrige Nutzungsdichte 92
20 Dietersdorf Niedrige Nutzungsdichte 708
21 Wolkersdorf Rotenberg Niedrige Nutzungsdichte 226
22 Wolkersdorf	Pfaffensteig Hohe Nutzungsdichte 1�030
23 Wolkersdorf Hauptstraße Hohe Nutzungsdichte 3�547
24 Kappelberg Niedrige Nutzungsdichte 695
25 Limbach Hohe Nutzungsdichte 2�758
26 Penzendorf Hohe Nutzungsdichte 1�200
27 Falbenholz Hohe Nutzungsdichte 320
28 Vogelherd Hohe Nutzungsdichte 1�006
29 Schaftnach	/	Schwarzach Niedrige Nutzungsdichte 250

gesamt 41.689

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand: 30�06�2018
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Tabelle 3: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - Auspendler nach Gemeinden

Einpendler

Wohnort Arbeitsort Pendler

Nürnberg Schwabach 2�699
Roth Schwabach 943

Rednitzhembach Schwabach 621
Abenberg Schwabach 419

Büchenbach Schwabach 408
Fürth Schwabach 364
Rohr Schwabach 353

Kammerstein Schwabach 329
Schwanstetten Schwabach 308
Wendelstein Schwabach 268

Georgensgmünd Schwabach 240
Spalt Schwabach 181

Hilpoltstein Schwabach 164
Windsbach Schwabach 157

Roßtal Schwabach 116
Stein Schwabach 110

Allersberg Schwabach 105
Zirndorf Schwabach 104

Auspendler

Wohnort Arbeitsort Pendler

Schwabach Nürnberg 5�830
Schwabach Roth 593
Schwabach Fürth 522
Schwabach Rednitzhembach 343
Schwabach Erlangen 300
Schwabach Wendelstein 268
Schwabach München 193
Schwabach Kammerstein 161
Schwabach Georgensgmünd 146
Schwabach Ansbach 130
Schwabach Büchenbach 119

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 05�08�2020
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tabelle 4: Schulen und Schüler

Schule Grund- 
schulen

Mittel- 
schulen

Weiterführen-
de Schulen

Berufs- 
schulen

Förder- 
schulen

Christian-Maar-Grundschule 344
Johannes-Helm-Grundschule 387
Luitpold-Grundschule 464
Zwieseltalschule		 168
Johannes-Kern-Mittelschule 369
Karl-Dehm-Mittelschule 317
Hermann-Stamm-Realschule 746
Städtische Wirtschaftsschule  263
Adam-Kraft-Gymnasium 876
Wolfram-von-Eschenbach- 
Gymnasium 739

Staatliche Fachoberschule 126
Staatliche Berufsschule 616
Sonderpädagogisches  
Förderzentrum / SVE 239

gesamt 1.363 686 2.750 616 239
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Tabelle 5: Bahnstrecken und öffentliche Buslinien nach § 42 PBefG

linien- 
Nr. Verlauf (Bahn) Vu konzes- 

sionsende
Bedienung

Schule Ferien Sa So

S2 Roth	-	Schwabach	-	Nürnberg	-	Feucht	-	
Altdorf DB 08�12�2029 884,6 381,6 196,4 231,9

RE 16 Nürnberg	-	Schwabach	-	Roth	-	Treucht- 
lingen (- Augsburg) DB 09�12�2028 245,0 106,0 60,9 59,8

RE 60 Nürnberg	-	Schwabach	-	Roth	-	Treucht- 
lingen DB 09�12�2028 268,4 115,7 k�A� k�A�

RB 16 Nürnberg	-	Schwabach	-	Roth	-	Treucht- 
lingen (- München) DB 09�12�2028 377,0 161,5 105,7 138,5

linien- 
Nr. Verlauf (Bus) Vu konzes- 

sionsende
Bedienung

Schule Ferien Sa So

61 Nürnberg Röthenbach - Reichelsdorf - Holz-
heim - Wolkersdorf - Bahnhof/WEG1) VAG 31�12�2029 272,9 95,9 48,6 44,4

607 Schwabach	-	Kammerstein	-	Abenberg	-	
Wassermungenau - Spalt VGR 13�12�2025 207,0 54,5 8,7 1,3

661 Eichwasen	-	Ludwigstraße	-	Bahnhof	- 
Vogelherd	-	Igelsdorf	 SV SC 31�12�2024 109,6 47,6 8,0 6,0

662 Katzwang	-	Limbach	-	Bahnhof	-	Forsthof	-	
Uigenau	-	Gewerbepark	West SV SC 31�12�2024 94,0 36,9 15,4 11,8

663 Unterreichenbach - Bahnhof - Penzendorf - 
Schaftnach SV SC 31�12�2024 90,6 36,6 14,4 10,1

664 Limbach Süd - Hochgericht - Bahnhof - 
Obermainbach SV SC 31�12�2024 43,2 17,1 k�A� k�A�

664 Rufbus	Ottersdorf	-	Schwabach Butschek 31�12�2024 6,1 2,6 1,4 k�A�
665 Schulbuslinie	Schwabach SV SC 31�12�2024 8,8 k�A� k�A� k�A�

671 Leitelshof - Regelsbach - Dietersdorf - 
Wolkersdorf	-	Schwabach	 Reck 12�12�2026 51,3 9,5 1,1 k�A�

672 Rufbus Dietersdorf - Wolkersdorf SV SC 31�12�2024 1,1 0,9 k�A� k�A�
673 Rohr	-	Kottensdorf	-	Schwabach Koch 12�12�2026 97,4 19,5 5,3 k�A�

676 Schwabach	-	Rednitzhembach	-	Schwan-
stetten - Wendelstein OVF 15�12�2024 57,7 13,5 4,9 k�A�

677 Schwabach	-	Schwanstetten OVF 15�12�2024 66,5 28,4 15,0 k�A�
678 Schwabach	-	Wendelstein	-	Feucht OVF 15�12�2024 101,1 34,5 4,9 k�A�

A605 Schwabach	-	Kammerstein	-	Abenberg Koch 13�12�2025 keine Angaben vorhanden
A660 Schwabach	-	Rednitzhembach	-	Neuses Koch 14�12�2024 keine Angaben vorhanden
A670 Schwabach	-	Rohr Koch 12�12�2026 keine Angaben vorhanden
A675 Schwanstetten	-	Schwabach Koch 14�12�2024 keine Angaben vorhanden

1) Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium 
Stand: 30�08�2021

Tabelle 6: Park & Ride- (P+R) bzw. Bike & Ride (B+R)-Plätze

Ort Haltestelle Bahnlinie
Abstellplätze für …

PkW Behinder-
ten-PkW Motorrad Fahrrad

Schwabach Schwabach	Bahnhof S2, RE 16, RE 60, 
RB 16 460 8 10 350

Schwabach Schwabach-Limbach S2 60 2 - 88
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tabelle 7: Erschließung und Gebietstypen

Einzugsbereich von Haltestellen (mindestens 80% der Einwohner)
Bus Kernbereich 200 m
 Hohe und niedrige ND 400 m
Bahn Alle Gebietstypen 600 m

Vz 
Nr. Verkehrszelle Gebietstyp Einwohner Erschlossene 

Fläche
Handlungsbe-

darf
1 Altstadt Kernbereich 2�590 98% erfüllt
2 Innenstadt-Südring Kernbereich 2�939 85% erfüllt
3 Innenstadt-Nordring Kernbereich 3�386 72% mittelfristig
4 Schwabach	Ost Kernbereich 1�766 99% erfüllt
5 Forsthof Hohe Nutzungsdichte 4�799 100% erfüllt
6 Uigenau Niedrige Nutzungsdichte 280 100% erfüllt
7 Schwabach	Süd-West Hohe Nutzungsdichte 1�438 100% erfüllt
8 Schwabach	West Hohe Nutzungsdichte 2�042 99% erfüllt

9 O'Brien-Park / 
Schwabach	Nord Hohe Nutzungsdichte 868 83% erfüllt

10 Eichwasen Hohe Nutzungsdichte 2�773 100% erfüllt
11 Lindenbachstraße Niedrige Nutzungsdichte 178 0% vorrangig
12 Hochgericht Nord Hohe Nutzungsdichte 788 100% erfüllt
13 Hochgericht Süd Hohe Nutzungsdichte 1�722 99% erfüllt
14 Gartenheim Hohe Nutzungsdichte 2�139 96% erfüllt
15 Schwabach	Süd-Ost Hohe Nutzungsdichte 260 83% erfüllt
16 Obermainbach Niedrige Nutzungsdichte 367 100% erfüllt
17 Gewerbepark	West Hohe Nutzungsdichte 20 92% erfüllt
18 Unterreichenbach Hohe Nutzungsdichte 1�502 90% erfüllt
19 Baimbach Niedrige Nutzungsdichte 92 100% erfüllt
20 Dietersdorf Niedrige Nutzungsdichte 708 80% erfüllt
21 Wolkersdorf Rotenberg Niedrige Nutzungsdichte 226 45% langfristig
22 Wolkersdorf	Pfaffensteig Hohe Nutzungsdichte 1�030 86% erfüllt
23 Wolkersdorf Hauptstraße Hohe Nutzungsdichte 3�547 91% erfüllt
24 Kappelberg Niedrige Nutzungsdichte 695 51% mittelfristig
25 Limbach Hohe Nutzungsdichte 2�758 95% erfüllt
26 Penzendorf Hohe Nutzungsdichte 1�200 93% erfüllt
27 Falbenholz Hohe Nutzungsdichte 320 99% erfüllt
28 Vogelherd Hohe Nutzungsdichte 1�006 97% erfüllt
29 Schaftnach	/	Schwarzach Niedrige Nutzungsdichte 250 80% erfüllt

nicht ausreichend erschlossen 41.689 4

Stand: Fahrplanjahr 2022�
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Tabelle 8: Erreichbarkeit Altstadt (ZO1)

Voraussetzungen Richtwert Grenzwert zeitintervall Mo-Fr Sa So
Reisezeit (RZ) max�: 30 min 40 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 07:00-09:00
Beförderungszeit max�: 20 min 30 min Rückfahrt1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
Umsteigezeit max�: 15 min 20 min Rückfahrt2: 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30
Anzahl Umstiege max�: 1 mal 2 mal

Verkehrszelle zielort Einwohner
Handlungsbedarf

Schule Ferien Sa So
Innenstadt-Südring

Altstadt

2�939 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Innenstadt-Nordring 3�386 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt
Schwabach	Ost 1�766 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Forsthof 4�799 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Uigenau 280 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Schwabach	Süd-West 1�438 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Schwabach	West 2�042 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

O'Brien-Park	/	Schwabach	Nord 868 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt
Eichwasen 2�773 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Lindenbachstraße 178 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Hochgericht Nord 788 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Hochgericht Süd 1�722 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

Gartenheim 2�139 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig
Schwabach	Süd-Ost 260 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

Obermainbach 367 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Gewerbepark	West 20 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Unterreichenbach 1�502 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Baimbach 92 langfristig vorrangig vorrangig vorrangig
Dietersdorf 708 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

Wolkersdorf Rotenberg 226 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Wolkersdorf	Pfaffensteig 1�030 langfristig vorrangig vorrangig vorrangig
Wolkersdorf Hauptstraße 3�547 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Kappelberg 695 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Limbach 2�758 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Penzendorf 1�200 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Falbenholz 320 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Vogelherd 1�006 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

Schaftnach	/	Schwarzach 250 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 3 3 11 23
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Tabelle 9: Erreichbarkeit Bahnhof (ZO2)

Voraussetzungen Richtwert Grenzwert zeitintervall Mo-Fr Sa So
Reisezeit (RZ) max�: 30 min 40 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 07:00-09:00
Beförderungszeit max�: 20 min 30 min Rückfahrt1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
Umsteigezeit max�: 15 min 20 min Rückfahrt2: 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30
Anzahl Umstiege max�: 1 mal 2 mal

Verkehrszelle zielort Einwohner
Handlungsbedarf

Schule Ferien Sa So
Altstadt

Bahnhof

2�590 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt
Innenstadt-Südring 2�939 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Innenstadt-Nordring 3�386 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Forsthof 4�799 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Uigenau 280 langfristig langfristig erfüllt vorrangig

Schwabach	Süd-West 1�438 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Schwabach	West 2�042 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

O'Brien-Park	/	Schwabach	Nord 868 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt
Eichwasen 2�773 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Lindenbachstraße 178 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Hochgericht Nord 788 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Hochgericht Süd 1�722 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

Gartenheim 2�139 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Schwabach	Süd-Ost 260 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Obermainbach 367 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Gewerbepark	West 20 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Unterreichenbach 1�502 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Baimbach 92 langfristig vorrangig vorrangig vorrangig
Dietersdorf 708 mittelfristig langfristig vorrangig vorrangig

Wolkersdorf Rotenberg 226 langfristig langfristig vorrangig vorrangig
Wolkersdorf	Pfaffensteig 1�030 langfristig vorrangig vorrangig vorrangig
Wolkersdorf Hauptstraße 3�547 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Kappelberg 695 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Limbach 2�758 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Penzendorf 1�200 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Falbenholz 320 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Vogelherd 1�006 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Schaftnach	/	Schwarzach 250 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 6 6 8 23
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Tabelle 10: Erreichbarkeit Falbenholz (ZO3)

Voraussetzungen Richtwert Grenzwert zeitintervall Mo-Fr Sa So
Reisezeit (RZ) max�: 30 min 40 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 07:00-09:00
Beförderungszeit max�: 20 min 30 min Rückfahrt1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
Umsteigezeit max�: 15 min 20 min Rückfahrt2: 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30
Anzahl Umstiege max�: 1 mal 2 mal

Verkehrszelle zielort Einwohner
Handlungsbedarf

Schule Ferien Sa So
Altstadt

Falbenholz

2�590 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Innenstadt-Südring 2�939 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig
Innenstadt-Nordring 3�386 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Schwabach	Ost 1�766 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Forsthof 4�799 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Uigenau 280 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig

Schwabach	Süd-West 1�438 langfristig langfristig langfristig vorrangig
Schwabach	West 2�042 langfristig langfristig langfristig vorrangig

O'Brien-Park	/	Schwabach	Nord 868 langfristig langfristig langfristig vorrangig
Eichwasen 2�773 langfristig mittelfristig langfristig vorrangig

Lindenbachstraße 178 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Hochgericht Nord 788 langfristig langfristig langfristig vorrangig
Hochgericht Süd 1�722 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

Gartenheim 2�139 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Schwabach	Süd-Ost 260 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

Obermainbach 367 langfristig langfristig vorrangig vorrangig
Gewerbepark	West 20 langfristig langfristig vorrangig vorrangig
Unterreichenbach 1�502 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

Baimbach 92 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Dietersdorf 708 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig

Wolkersdorf Rotenberg 226 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig
Wolkersdorf	Pfaffensteig 1�030 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Wolkersdorf Hauptstraße 3�547 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

Kappelberg 695 langfristig langfristig langfristig vorrangig
Limbach 2�758 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

Penzendorf 1�200 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Vogelherd 1�006 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

Schaftnach	/	Schwarzach 250 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 16 16 25 28

A
N

H
A

N
G

69



Tabelle 11: Erreichbarkeit Krankenhaus (ZO4)

Voraussetzungen Richtwert Grenzwert zeitintervall Mo-Fr Sa So
Reisezeit (RZ) max�: 30 min 40 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 07:00-09:00
Beförderungszeit max�: 20 min 30 min Rückfahrt1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
Umsteigezeit max�: 15 min 20 min Rückfahrt2: 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30
Anzahl Umstiege max�: 1 mal 2 mal

Verkehrszelle zielort Einwohner
Handlungsbedarf

Schule Ferien Sa So
Altstadt

Krankenhaus

2�939 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Innenstadt-Südring 3�386 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig
Schwabach	Ost 1�766 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

Forsthof 4�799 langfristig langfristig langfristig vorrangig
Uigenau 280 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig

Schwabach	Süd-West 1�438 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig
Schwabach	West 2�042 langfristig mittelfristig vorrangig vorrangig

O'Brien-Park	/	Schwabach	Nord 868 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Eichwasen 2�773 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

Lindenbachstraße 178 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Hochgericht Nord 788 langfristig mittelfristig vorrangig vorrangig
Hochgericht Süd 1�722 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

Gartenheim 2�139 langfristig langfristig vorrangig vorrangig
Schwabach	Süd-Ost 260 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

Obermainbach 367 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig
Gewerbepark	West 20 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig
Unterreichenbach 1�502 langfristig mittelfristig vorrangig vorrangig

Baimbach 92 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Dietersdorf 708 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig

Wolkersdorf Rotenberg 226 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig
Wolkersdorf	Pfaffensteig 1�030 mittelfristig vorrangig vorrangig vorrangig
Wolkersdorf Hauptstraße 3�547 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

Kappelberg 695 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig
Limbach 2�758 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

Penzendorf 1�200 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig
Falbenholz 320 langfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig
Vogelherd 1�006 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

Schaftnach	/	Schwarzach 250 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig

Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 22 22 26 28
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Tabelle 12: Erreichbarkeit Gewerbepark West (ZO5)

Voraussetzungen Richtwert Grenzwert zeitintervall Mo-Fr Sa So
Reisezeit (RZ) max�: 30 min 40 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 07:00-09:00
Beförderungszeit max�: 20 min 30 min Rückfahrt1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
Umsteigezeit max�: 15 min 20 min Rückfahrt2: 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30
Anzahl Umstiege max�: 1 mal 2 mal

Verkehrszelle zielort Einwohner
Handlungsbedarf

Schule Ferien Sa So
Altstadt

Gewerbepark
West

2�939 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Innenstadt-Südring 3�386 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig
Innenstadt-Nordring 1�766 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Schwabach	Ost 4�799 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Forsthof 280 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Uigenau 1�438 langfristig langfristig langfristig vorrangig

Schwabach	Süd-West 2�042 langfristig vorrangig langfristig vorrangig
Schwabach	West 868 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig

O'Brien-Park	/	Schwabach	Nord 2�773 langfristig langfristig langfristig vorrangig
Eichwasen 178 mittelfristig mittelfristig langfristig vorrangig

Lindenbachstraße 788 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Hochgericht Nord 1�722 langfristig langfristig langfristig vorrangig
Hochgericht Süd 2�139 erfüllt langfristig vorrangig vorrangig

Gartenheim 260 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Schwabach	Süd-Ost 367 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

Obermainbach 20 mittelfristig langfristig vorrangig vorrangig
Unterreichenbach 1�502 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig

Baimbach 92 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Dietersdorf 708 mittelfristig vorrangig vorrangig vorrangig

Wolkersdorf Rotenberg 226 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig
Wolkersdorf	Pfaffensteig 1�030 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Wolkersdorf Hauptstraße 3�547 langfristig mittelfristig vorrangig vorrangig

Kappelberg 695 langfristig langfristig langfristig vorrangig
Limbach 2�758 langfristig langfristig langfristig vorrangig

Penzendorf 1�200 langfristig langfristig vorrangig vorrangig
Falbenholz 320 langfristig langfristig vorrangig vorrangig
Vogelherd 1�006 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

Schaftnach	/	Schwarzach 250 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig
Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 21 22 24 28
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Tabelle 13: Erreichbarkeit Oberzentrum Nürnberg (ZO6)

Voraussetzungen Richtwert Grenzwert zeitintervall Mo-Fr Sa So
Reisezeit (RZ) max�: 60 min 90 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 07:00-09:00
Beförderungszeit max�: 50 min 80 min Rückfahrt1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
Umsteigezeit max�: 15 min 20 min Rückfahrt2: 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30
Anzahl Umstiege max�: 2 mal 2 mal

Verkehrszelle zielort Einwohner
Handlungsbedarf

Schule Ferien Sa So
Altstadt

Nürnberg

2�590 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt
Innenstadt-Südring 2�939 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Innenstadt-Nordring 3�386 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt
Schwabach	Ost 1�766 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Forsthof 4�799 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Uigenau 280 mittelfristig mittelfristig erfüllt vorrangig

Schwabach	Süd-West 1�438 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Schwabach	West 2�042 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

O'Brien-Park	/	Schwabach	Nord 868 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt
Eichwasen 2�773 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Lindenbachstraße 178 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Hochgericht Nord 788 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Hochgericht Süd 1�722 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

Gartenheim 2�139 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Schwabach	Süd-Ost 260 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Obermainbach 367 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Gewerbepark	West 20 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Unterreichenbach 1�502 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Baimbach 92 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Dietersdorf 708 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

Wolkersdorf Rotenberg 226 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Wolkersdorf	Pfaffensteig 1�030 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Wolkersdorf Hauptstraße 3�547 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Kappelberg 695 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Limbach 2�758 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Penzendorf 1�200 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Falbenholz 320 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Vogelherd 1�006 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Schaftnach	/	Schwarzach 250 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig
Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 4 4 8 23
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Tabelle 14: Erreichbarkeit Mittelzentrum Roth (ZO7)

Voraussetzungen Richtwert Grenzwert zeitintervall Mo-Fr Sa So
Reisezeit (RZ) max�: 60 min 90 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 07:00-09:00
Beförderungszeit max�: 50 min 80 min Rückfahrt1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
Umsteigezeit max�: 15 min 20 min Rückfahrt2: 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30
Anzahl Umstiege max�: 2 mal 2 mal

Verkehrszelle zielort Einwohner
Handlungsbedarf

Schule Ferien Sa So
Altstadt

Roth

2�590 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt
Innenstadt-Südring 2�939 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Innenstadt-Nordring 3�386 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt
Schwabach	Ost 1�766 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Forsthof 4�799 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Uigenau 280 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Schwabach	Süd-West 1�438 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Schwabach	West 2�042 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

O'Brien-Park	/	Schwabach	Nord 868 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt
Eichwasen 2�773 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig

Lindenbachstraße 178 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Hochgericht Nord 788 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig
Hochgericht Süd 1�722 erfüllt mittelfristig vorrangig vorrangig

Gartenheim 2�139 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Schwabach	Süd-Ost 260 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Obermainbach 367 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Gewerbepark	West 20 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Unterreichenbach 1�502 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

Baimbach 92 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Dietersdorf 708 langfristig vorrangig vorrangig vorrangig

Wolkersdorf Rotenberg 226 langfristig vorrangig vorrangig vorrangig
Wolkersdorf	Pfaffensteig 1�030 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig
Wolkersdorf Hauptstraße 3�547 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Kappelberg 695 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Limbach 2�758 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Penzendorf 1�200 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Falbenholz 320 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig
Vogelherd 1�006 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

Schaftnach	/	Schwarzach 250 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig
Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 6 7 13 23
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tabelle 16: Bevölkerungsvorausberechnung

Jahr Bevölkerung

2019 41�000
2020 41�100
2021 41�200
2022 41�400
2023 41�500
2024 41�600
2025 41�700
2026 41�800
2027 41�900
2028 42�000
2029 42�100
2030 42�200
2031 42�300
2032 42�400
2033 42�400
2034 42�500
2035 42�600
2036 42�600
2037 42�700
2038 42�800
2039 42�800

Quelle:	Bayerisches	Landesamt	für	Statistik;	Bevölkerungsstand	jeweils	zum	31.12. 
Die aktuellste Prognose bezieht sich auf das Basisjahr 2019�
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tabelle 17: zusammenfassung

Schultage Ferientage Samstage Sonntage

< 200 
EW

200-
499 
EW

500-
999 
EW

> 
1000 
EW

Sum-
me

< 200 
EW

200-
499 
EW

500-
999 
EW

> 
1000 
EW

Sum-
me

< 200 
EW

200-
499 
EW

500-
999 
EW

> 
1000 
EW

Sum-
me

< 200 
EW

200-
499 
EW

500-
999 
EW

> 
1000 
EW

Sum-
me

Defizitbewertung: Erreichbarkeit Altstadt (ZO1)
vorrangig 1 0 0 0 1 2 0 0 1 3 2 3 1 2 8 3 6 3 11 23
mittelfristig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
langfristig 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0
Defizite gesamt 2 0 0 1 3 2 0 0 1 3 2 4 1 4 11 3 6 3 11 23
keine	Defizite 1 6 4 14 25 1 6 4 14 25 1 2 3 11 17 0 0 1 4 5
Summe OT 3 6 4 15 28 3 6 4 15 28 3 6 4 15 28 3 6 4 15 28

Defizitbewertung: Erreichbarkeit Bahnhof (ZO2)
vorrangig 1 0 0 0 1 2 0 0 1 3 2 3 1 2 8 3 6 3 11 23
mittelfristig 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
langfristig 1 2 0 1 4 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defizite gesamt 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 2 3 1 2 8 3 6 3 11 23
keine	Defizite 1 4 3 14 22 1 4 3 14 22 1 3 3 13 20 0 0 1 4 5
Summe OT 3 6 4 15 28 3 6 4 15 28 3 6 4 15 28 3 6 4 15 28

Defizitbewertung: Erreichbarkeit Gewerbegebiet Falbenholz (ZO3)
vorrangig 2 0 0 1 3 2 0 0 1 3 3 5 1 6 15 3 5 4 16 28
mittelfristig 0 2 1 0 3 0 2 1 1 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
langfristig 1 1 3 5 10 1 1 3 4 9 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0
Defizite gesamt 3 3 4 6 16 3 3 4 6 16 3 5 4 13 25 3 5 4 16 28
keine	Defizite 0 2 0 10 12 0 2 0 10 12 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
Summe OT 3 5 4 16 28 3 5 4 16 28 3 5 4 16 28 3 5 4 16 28

Defizitbewertung: Erreichbarkeit Krankenhaus (ZO4)
vorrangig 2 0 0 0 2 2 0 0 1 3 2 4 3 8 17 3 6 4 15 28
mittelfristig 1 4 2 2 9 1 5 3 3 12 1 2 0 3 6 0 0 0 0 0
langfristig 0 2 1 8 11 0 1 0 6 7 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
Defizite gesamt 3 6 3 10 22 3 6 3 10 22 3 6 3 14 26 3 6 4 15 28
keine	Defizite 0 0 1 5 6 0 0 1 5 6 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Summe OT 3 6 4 15 28 3 6 4 15 28 3 6 4 15 28 3 6 4 15 28

Defizitbewertung: Erreichbarkeit Gewerbepark West (ZO5)
vorrangig 2 0 0 3 5 2 0 1 4 7 2 5 1 8 16 2 6 4 16 28
mittelfristig 0 3 1 1 5 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
langfristig 0 3 3 5 11 0 4 3 4 11 0 1 3 4 8 0 0 0 0 0
Defizite gesamt 2 6 4 9 21 2 6 4 10 22 2 6 4 12 24 2 6 4 16 28
keine	Defizite 0 0 0 7 7 0 0 0 6 6 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
Summe OT 2 6 4 16 28 2 6 4 16 28 2 6 4 16 28 2 6 4 16 28

Defizitbewertung: Erreichbarkeit Oberzentrum Nürnberg (ZO6)
vorrangig 2 0 0 1 3 2 0 0 1 3 2 2 1 2 7 3 6 3 11 23
mittelfristig 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
langfristig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Defizite gesamt 2 1 0 1 4 2 1 0 1 4 2 3 1 2 8 3 6 3 11 23
keine	Defizite 1 5 4 15 25 1 5 4 15 25 1 3 3 14 21 0 0 1 5 6
Summe OT 3 6 4 16 29 3 6 4 16 29 3 6 4 16 29 3 6 4 16 29

Defizitbewertung: Erreichbarkeit Mittelzentrum Roth (ZO7)
vorrangig 2 0 0 1 3 2 1 1 1 5 2 3 2 3 10 3 6 3 11 23
mittelfristig 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0
langfristig 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defizite gesamt 2 1 1 2 6 2 1 1 3 7 2 3 3 5 13 3 6 3 11 23
keine	Defizite 1 5 3 14 23 1 5 3 13 22 1 3 1 11 16 0 0 1 5 6
Summe OT 3 6 4 16 29 3 6 4 16 29 3 6 4 16 29 3 6 4 16 29
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Schultage Ferientage Samstage Sonntage

< 200 
EW

200-
499 
EW

500-
999 
EW

> 
1000 
EW

Sum-
me

< 200 
EW

200-
499 
EW

500-
999 
EW

> 
1000 
EW

Sum-
me

< 200 
EW

200-
499 
EW

500-
999 
EW

> 
1000 
EW

Sum-
me

< 200 
EW

200-
499 
EW

500-
999 
EW

> 
1000 
EW

Sum-
me

Defizitbewertung Bedienungshäufigkeit
HVz

Schultage Ferientage
vorrangig 1 0 0 0 1 2 0 0 1 3
mittelfristig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
langfristig 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Defizite gesamt 2 0 0 1 3 2 0 0 1 3
keine	Defizite 1 6 4 14 25 1 6 4 14 25
Summe OT 3 6 4 15 28 3 6 4 15 28

NVz
Schultage Ferientage Samstage

vorrangig 1 0 0 0 1 2 0 0 1 3 2 3 1 2 8
mittelfristig 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
langfristig 1 2 0 1 4 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0
Defizite gesamt 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 2 3 1 2 8
keine	Defizite 1 4 3 14 22 1 4 3 14 22 1 3 3 13 20
Summe OT 3 6 4 15 28 3 6 4 15 28 3 6 4 15 28

SVz
Schultage Ferientage Samstage Sonntage

vorrangig 2 0 0 1 3 2 0 0 1 3 3 5 1 6 15 3 5 4 16 28
mittelfristig 0 2 1 0 3 0 2 1 1 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
langfristig 1 1 3 5 10 1 1 3 4 9 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0
Defizite gesamt 3 3 4 6 16 3 3 4 6 16 3 5 4 13 25 3 5 4 16 28
keine	Defizite 0 2 0 10 12 0 2 0 10 12 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
Summe OT 3 5 4 16 28 3 5 4 16 28 3 5 4 16 28 3 5 4 16 28
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Tabelle 18: Defizitbewertung an Schultagen

Verkehrszelle Erschlies-
sung

Erreichbarkeit Bedienungshäufigkeit

zielort 1 zielort 2 zielort 3 zielort 4 zielort 5 zielort 6 zielort 7 HVz NVz SVz

Altstadt erfüllt

Innenstadt- 
Südring erfüllt langfr1 langfr1 langfr1 mittel1

Innenstadt- 
Nordring mittelfristig langfr1 langfr1

Schwabach	Ost erfüllt

Forsthof erfüllt langfr1 langfr1 langfr1 mittel1

Uigenau erfüllt langfr3 mittelfr3 mittelfr3 langfr3 mittelfr3 mittel3 mittel3 mittel3

Schwabach 
Süd-West erfüllt langfr1 mittelfr1 langfr1 langfr1 mittel1

Schwabach	West erfüllt langfr1 langfr1 vorrangig1 langfr1 mittel1 mittel1

O'Brien-Park /  
Schwabach	Nord erfüllt langfr2 langfr2

Eichwasen erfüllt langfr1 mittelfr1 mittelfr1 langfr1 mittel1 mittel1

Lindenbachstraße vorrangig vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 kurzfr4 kurzfr4 kurzfr4

Hochgericht Nord erfüllt langfr2 langfr2 langfr2 langfr2 mittel2 mittel2

Hochgericht Süd erfüllt langfr1 mittel1 mittel1 mittel1

Gartenheim erfüllt langfr1 langfr1 mittel1 mittel1

Schwabach	
Süd-Ost erfüllt langfr3 langfr3 langfr3 mittel3

Obermainbach erfüllt langfr3 mittelfr3 mittelfr3 langfr3 mittel3 mittel3

Gewerbepark	
West erfüllt langfr4 mittelfr4 langfr4 mittel4 mittel4

Unterreichenbach erfüllt langfr1 langfr1 vorrangig1 langfr1 mittel1 mittel1

Baimbach erfüllt langfr4 langfr4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 mittel4 kurzfr4 kurzfr4

Dietersdorf erfüllt mittelfr2 mittelfr2 mittelfr2 mittelfr2 langfr2 mittel2 mittel2 mittel2

Wolkersdorf 
Rotenberg langfristig langfr3 mittelfr3 mittelfr3 mittelfr3 langfr3 mittel3 mittel3 mittel3

Wolkersdorf 
Pfaffensteig erfüllt langfr1 langfr1 vorrangig1 mittelfr1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 mittel1 kurzfr1 kurzfr1

Wolkersdorf 
Hauptstraße erfüllt langfr1 langfr1 langfr1 langfr1

Kappelberg mittelfristig langfr2 mittelfr2 langfr2 langfr2 mittel2 mittel2

Limbach erfüllt langfr1

Penzendorf erfüllt langfr1 langfr1 mittel1

Falbenholz erfüllt langfr3 langfr3 mittel3

Vogelherd erfüllt langfr1 langfr1 langfr1 mittel1 mittel1

Schaftnach / 
Schwarzach erfüllt mittelfr3 mittelfr3 langfr3 langfr3 mittel3

Defizite gesamt 
(Richtwert) 4 3 6 16 22 21 4 6 19 23 25

Defizite gesamt 
(Grenzwert) 4 1 2 6 11 10 4 4 7 16 23

Gewichtung nach Einwohnerzahl
(1) Verkehrszelle über 1�000 EW: 1 1 6 10 9 1 2 9 12 13

(2) Verkehrszelle 500 bis 1�000 EW: 0 1 4 3 4 0 1 3 3 3

(3) Verkehrszelle 150 bis 500 EW: 0 2 3 6 6 1 1 4 5 6

(4) Verkehrszelle unter 150 EW: 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3

Gewichtung nach dringlichkeit
kurzfristig 1 1 1 3 2 5 3 3 1 3 3

mittelfristig 2 0 1 3 9 5 1 1 6 13 20

langfristig 1 2 4 10 11 11 0 2 12 7 2
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Tabelle 19: Defizitbewertung an Ferientagen

Verkehrszelle Erschlies-
sung

Erreichbarkeit Bedienungshäufigkeit

zielort 1 zielort 2 zielort 3 zielort 4 zielort 5 zielort 6 zielort 7 HVz NVz SVz

Altstadt erfüllt

Innenstadt- 
Südring erfüllt langfr1 langfr1 langfr1 mittel1

Innenstadt- 
Nordring mittelfristig langfr1 langfr1

Schwabach	Ost erfüllt

Forsthof erfüllt langfr1 langfr1 langfr1 mittel1

Uigenau erfüllt langfr3 mittelfr3 mittelfr3 langfr3 mittelfr3 mittel3 mittel3 mittel3

Schwabach 
Süd-West erfüllt langfr1 mittelfr1 vorrangig1 langfr1 langfr1 mittel1

Schwabach	West erfüllt langfr1 mittelfr1 vorrangig1 langfr1 mittel1 mittel1

O'Brien-Park /  
Schwabach	Nord erfüllt langfr2 langfr2

Eichwasen erfüllt mittelfr1 mittelfr1 mittelfr1 langfr1 mittel1 mittel1

Lindenbachstraße vorrangig vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 kurzfr4 kurzfr4 kurzfr4

Hochgericht Nord erfüllt langfr2 mittelfr2 langfr2 mittel2 mittel2 mittel2

Hochgericht Süd erfüllt langfr1 langfr1 mittelfr1 mittel1 mittel1 mittel1

Gartenheim erfüllt langfr1 mittel1 mittel1 mittel1

Schwabach	
Süd-Ost erfüllt langfr3 langfr3 langfr3 mittel3

Obermainbach erfüllt langfr3 mittelfr3 langfr3 mittel3 mittel3 mittel3

Gewerbepark	
West erfüllt langfr4 mittelfr4 langfr4 mittel4 mittel4

Unterreichenbach erfüllt langfr1 mittelfr1 vorrangig1 langfr1 mittel1 mittel1

Baimbach erfüllt vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 mittel4 kurzfr4 kurzfr4

Dietersdorf erfüllt langfr2 mittelfr2 mittelfr2 vorrangig2 vorrangig2 mittel2 mittel2 mittel2

Wolkersdorf 
Rotenberg langfristig langfr3 mittelfr3 mittelfr3 mittelfr3 vorrangig3 mittel3 mittel3 mittel3

Wolkersdorf 
Pfaffensteig erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 mittel1 kurzfr1 kurzfr1

Wolkersdorf 
Hauptstraße erfüllt langfr1 mittelfr1 langfr1 langfr1

Kappelberg mittelfristig langfr2 mittelfr2 langfr2 langfr2 mittel2

Limbach erfüllt langfr1

Penzendorf erfüllt langfr1 langfr1 mittel1

Falbenholz erfüllt mittelfr3 langfr3 mittel3

Vogelherd erfüllt langfr1 langfr1 langfr1 mittel1 mittel1

Schaftnach / 
Schwarzach erfüllt mittelfr3 mittelfr3 langfr3 langfr3 mittel3

Defizite gesamt 
(Richtwert) 4 3 6 16 22 22 4 7 19 23 25

Defizite gesamt 
(Grenzwert) 4 3 3 7 15 11 4 7 10 15 23

Gewichtung nach Einwohnerzahl
(1) Verkehrszelle über 1�000 EW: 1 1 6 10 10 1 3 10 12 13

(2) Verkehrszelle 500 bis 1�000 EW: 0 1 4 3 4 0 1 2 3 3

(3) Verkehrszelle 150 bis 500 EW: 0 2 3 6 6 1 0 4 5 6

(4) Verkehrszelle unter 150 EW: 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3

Gewichtung nach dringlichkeit
kurzfristig 0 3 3 3 3 7 3 5 1 3 3

mittelfristig 2 0 0 4 12 4 1 2 9 12 20

langfristig 1 0 2 6 7 8 0 0 9 8 2
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Tabelle 20: Defizitbewertung an Samstagen

Verkehrszelle Erschlies-
sung

Erreichbarkeit Bedienungshäufigkeit

zielort 1 zielort 2 zielort 3 zielort 4 zielort 5 zielort 6 zielort 7 NVz SVz

Altstadt erfüllt langfr1

Innenstadt- 
Südring erfüllt langfristig1 mittelfristig1 langfristig1 mittel1 mittel1

Innenstadt- 
Nordring mittelfristig langfr1 langfr1

Schwabach	Ost erfüllt langfristig1

Forsthof erfüllt vorrangig1 langfristig1 mittel1 mittel1

Uigenau erfüllt vorrangig3 mittelfristig3 langfristig3 mittel3 mittel3

Schwabach 
Süd-West erfüllt langfristig1 mittelfristig1 langfristig1 mittel1 mittel1

Schwabach	West erfüllt langfristig1 vorrangig1 vorrangig1 mittelfristig1 mittel1 mittel1

O'Brien-Park /  
Schwabach	Nord erfüllt langfristig2 langfristig2 langfr2 langfr2

Eichwasen erfüllt langfristig1 vorrangig1 langfristig1 vorrangig1 mittel1 mittel1

Lindenbachstraße vorrangig vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 kurzfr4 kurzfr4

Hochgericht Nord erfüllt langfristig2 vorrangig2 langfristig2 mittelfristig2 mittel2 mittel2

Hochgericht Süd erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 kurzfr1 kurzfr1

Gartenheim erfüllt langfristig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 mittel1 mittel1

Schwabach	
Süd-Ost erfüllt langfristig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 mittel3 mittel3

Obermainbach erfüllt vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 kurzfr3 kurzfr3

Gewerbepark	
West erfüllt vorrangig4 mittelfristig4 mittel4 mittel4

Unterreichenbach erfüllt mittelfristig1 vorrangig1 vorrangig1 mittelfristig1 mittel1 mittel1

Baimbach erfüllt vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 kurzfr4 kurzfr4

Dietersdorf erfüllt vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 mittel2 mittel2

Wolkersdorf 
Rotenberg langfristig vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 mittel3 mittel3

Wolkersdorf 
Pfaffensteig erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 kurzfr1 kurzfr1

Wolkersdorf 
Hauptstraße erfüllt mittelfristig1 langfristig1 vorrangig1 mittel1 langfr1

Kappelberg mittelfristig langfristig2 vorrangig2 langfristig2 vorrangig2 langfr2 mittel2

Limbach erfüllt langfristig1 vorrangig1 langfristig1

Penzendorf erfüllt vorrangig1 mittelfristig1 vorrangig1 mittel1 mittel1

Falbenholz erfüllt mittelfristig3 vorrangig3 mittel3 mittel3

Vogelherd erfüllt langfristig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 kurzfr1 kurzfr1

Schaftnach / 
Schwarzach erfüllt vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 langfristig3 vorrangig3 langfr3 mittel3

Defizite gesamt 
(Richtwert) 4 11 8 25 26 24 8 13 27 26

Defizite gesamt 
(Grenzwert) 4 8 8 17 23 16 7 13 22 23

Gewichtung nach Einwohnerzahl
(1) Verkehrszelle über 1�000 EW: 4 2 13 14 12 2 5 14 13

(2) Verkehrszelle 500 bis 1�000 EW: 1 1 4 3 4 1 3 4 4

(3) Verkehrszelle 150 bis 500 EW: 1 0 0 2 1 1 0 6 6

(4) Verkehrszelle unter 150 EW: 2 2 3 3 2 2 2 3 3

Gewichtung nach dringlichkeit
kurzfristig 0 8 8 15 17 16 7 10 6 6

mittelfristig 2 0 0 2 6 0 0 3 16 17

langfristig 1 3 0 5 3 5 1 0 5 3
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Tabelle 21: Defizitbewertung an Sonntagen

Verkehrszelle Erschlies-
sung

Erreichbarkeit Bedienungs- 
häufigkeit

zielort 1 zielort 2 zielort 3 zielort 4 zielort 5 zielort 6 zielort 7 SVz

Altstadt erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 langfr1

Innenstadt- 
Südring erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 mittel1

Innenstadt- 
Nordring mittelfristig vorrangig1 vorrangig1 langfr1

Schwabach	Ost erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1

Forsthof erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 mittel1

Uigenau erfüllt vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 mittel3

Schwabach 
Süd-West erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 mittel1

Schwabach	West erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 mittel1

O'Brien-Park /  
Schwabach	Nord erfüllt vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 langfr2

Eichwasen erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 mittel1

Lindenbachstraße vorrangig vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 kurzfr4

Hochgericht Nord erfüllt vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 mittel2

Hochgericht Süd erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 kurzfr1

Gartenheim erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 mittel1

Schwabach	
Süd-Ost erfüllt vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 mittel3

Obermainbach erfüllt vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 kurzfr3

Gewerbepark	
West erfüllt vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 mittel4

Unterreichenbach erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 mittel1

Baimbach erfüllt vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 vorrangig4 kurzfr4

Dietersdorf erfüllt vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 kurzfr2

Wolkersdorf 
Rotenberg langfristig vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 kurzfr3

Wolkersdorf 
Pfaffensteig erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 kurzfr1

Wolkersdorf 
Hauptstraße erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 langfr1

Kappelberg mittelfristig vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 vorrangig2 mittel2
Limbach erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1

Penzendorf erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 mittel1

Falbenholz erfüllt vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 mittel3

Vogelherd erfüllt vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 vorrangig1 kurzfr1

Schaftnach / 
Schwarzach erfüllt vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 vorrangig3 kurzfr3

Defizite gesamt 
(Richtwert) 4 23 23 28 28 28 23 23 27

Defizite gesamt 
(Grenzwert) 4 23 23 28 28 28 23 23 23

Gewichtung nach Einwohnerzahl
(1) Verkehrszelle über 1�000 EW: 11 11 16 15 16 11 11 14

(2) Verkehrszelle 500 bis 1�000 EW: 3 3 4 4 4 3 3 4

(3) Verkehrszelle 150 bis 500 EW: 0 0 0 0 0 0 0 6

(4) Verkehrszelle unter 150 EW: 3 3 3 3 2 3 3 3

Gewichtung nach dringlichkeit
kurzfristig 0 23 23 28 28 28 23 23 9

mittelfristig 2 0 0 0 0 0 0 0 14

langfristig 1 0 0 0 0 0 0 0 4
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Tabelle 22: Beteiligung der Verkehrsunternehmen (Stellungnahmen)
Absender datum Anregung/kritik Verfahren

keine Stellungnahme eingegangen

tabelle 23: Sonstige Stellungnahmen

Absender datum Anregung/kritik Verfahren

Inklusions- 
beauftragte, 
Stadt	Schwabach

19�04�2022

Mit	 dem	 vorgelegten	 Zwischenbericht	 2022	
zum	 Nahverkehrsplan	 für	 die	 Stadt	 Schwa-
bach besteht grundsätzlich Einverständnis�

keine	Aktion	notwendig

Barrierefreiheit	 bleibt	 auch	weiterhin	 ein	 Pro-
zess	 der	 Annäherung	 an	 ein	 Ideal	 und	 ein	
Kompromiss	 zwischen	 den	 Bedürfnissen	 un-
terschiedlicher Gruppen und Menschen�

keine	Aktion	notwendig

An der Maßgabe zur vollständigen Barriere-
freiheit	 bzgl.	 Infrastruktur,	 Fahrzeugen	 und	
Information	der	Fahrgäste,	wie	sie	in	der	Ziel-
bestimmung des Gesetzgebers für einen bar-
rierefreien ÖPNV bis 2022 formuliert ist, ist 
weiterhin	zu	arbeiten.

Im	 Rahmen	 des	 Kapitels	 6.3	 Barrierefreiheit	
wurde	 die	 Priorisierung	 der	 Haltestellen	 zum	
barrierefreien Umbau mit den aktuellen Gege-
benheiten (2022) angepasst� Die Umsetzung 
der tatsächliche Baumaßnahmen erfolgt fort-
laufend�

Seniorenrat,
Stadt	Schwabach 23�04�2022

Es	 gibt	 abgelegene	 Wohngebiete	 in	 Schwa-
bach, die nicht oder nur schlecht mit dem 
öffentlichen	Bus	angebunden	sind.	Hier	wäre	
eine Ergänzung zum Linienverkehr sehr hilf-
reich�

Die Ergänzung des konventionellen Linienver-
kehrs mit dem On-Demand-Angebot (Paralle-
langebot)	 wird	 in	 der	 weiteren	 Ausarbeitung	
des Angebots geprüft und ist Bestandteil der 
Überlegungen�

Voraussetzung	 wäre,	 dass	 die	 Nutzbarkeit	
nicht nur über eine App, sondern auch über 
das	Telefon	anzufordern	wäre.	Viele	Seniorin-
nen und Senioren benutzen kein Smartphone� 
Dabei stellt sich die Frage der Bezahlbarkeit 
(über den Telefonanbieter oder bar beim Fah-
rer)� Der Fahrpreis sollte sozialverträglich aus-
fallen, damit auch Familien von diesem Ange-
bot Gebrauch machen können�

Die Anforderung des On-Demand-Ange-
bots soll auf jeden Fall auch auf telefonische 
Weise	 sichergestelt	 werden,	 weiterhin	 soll	
die	 Bezahlung	 via	 App	 ermöglicht	 werden. 
Während eines möglichen Parallelbetriebs 
zum Linienverkehr ist ggf� mit einem kleinen 
Zuschlag zu rechnen� Ansonsten ist geplant, 
dass das Angebot mit dem regulären VGN-Ta-
rif	genutzt	werden	kann.	Die	Preisstruktur	kann	
im	Rahmen	eines	Pilotbetriebes	getestet	wer-
den�

Besonders	 hilfreich	 wäre	 ein	 Angebot	 am	
Abend.	Aber	auch	tagsüber	sollten	Bewohner	
in entlegenen Randbereichen der Stadt (z�B� 
eingemeindete Ortschaften, aber auch der 
Kappellberg	usw.),	die	zeitlich	nur	wenig	oder	
evtl.	gar	nicht	mit	dem	Bus	angefahren	werden	
(können), die Möglichkeit haben, dieses Ange-
bot zu nutzen�

Die	Bedienung	am	Abend	in	der	Schwachver-
kehrszeit ist der zentrale Aspekt des On-De-
mand-Pilotbetriebs�

Wichtig dabei ist es, dass das Fahrzeug Bar-
rierefreiheit bietet für Rollator, Rollstuhl oder 
Kinderwagen.

Bei Bedarfsverkehren ist Barrierefreiheit nicht 
gesetzlich vorgeschrieben� Der NVP legt je-
doch fest, dass Barrierefreiheit auch in Fahr-
zeugen des Bedarfsverkehrs anzustreben ist�
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